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P  o r  > v o r t .  

^'chon vor eincin Jahre wurde in ciner Ver-
sammlung von Dorpater Lehrern bei Gelegenheit 
der Mittheilungen, welche der Jnspector des Ele-
nlentarlehrer-Seminars über die von ihm in höhe
rein Anftrage nach Deutschland nnternoinmene Reise 
wachte, der praetische Nutzen des von dein Oberl. 
vi-. Mns hacke herausgegebenen Preußischen Schnl-
Alwanachs besprochen nnd in Folge dessen der 
Wnnsch geäußert, ein ähnliches Buch zn besitzen, 
um sich über die Schulen des Inlandes und die 
sie betreffenden wichtigsten Verordnungen in glei
cher Weise nach Bedürfniß orientiren zu können. 

Der ausführliche Bericht des Dorpatschen 
Schnl-Direetors über die Ergebnisse seiner gleich-
salls im Austrage der Schul-Obrigkeit ausgeführ
ten Reise veran'laßte im September d. I. die Er-
neucrung des bereits früher geänderten Wunsches, 
indem die eingehende Schildernug des Schulwesens 
und der Vertreter desselben im Auslände das Be-
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dürfniß nahe legte, sich mit den Schnlen in unse
rem Vaterlande uud mit den an denselben wir
kenden Schulmännern genauer bekannt zn machen. 

Unmittelbar daraus hatten die Schnl-Direeto-
ren der benachbarten Gymnasien, welche zur Feier 
des 50jährigen Dienst-Jnbilänms Sr. Hohen Exe. 
des Hrn. Eurators des Dorpatschen Lehrbezirks in 
Dorpat versammelt waren. Gelegenheit, ihre lebhafte 
Theilnahme für die Heransgabe eines solchen Schul-
Almanachs, so wie ihre Unterstützung des Unter
nehmens znznsagen, welcher Zusage sich die anwe
senden auswärtigen Schulvorsteher und Lehrer an
schlössen. 

Die aus dem Tltel Genannten, von ihren Col-
legen dazn aufgefordert, übernahmen daher, nach
dem höheren Orts die Genehmigung dazu ertbeik 
worden war, die Znsammenstellimg des Materials, 
in der Voraussetzung, damit einem bestehenden Be
dürfnisse zn begegnen. 

Selbstverständlich wird das Gebotene diesmal 
nicht den Erwartungen Aller entsprechen, besonders 
da über die meisten Lehr- und Erziehnngs - An
stalten nur die ossieiellen Berichte vom Jabre 1860 
vorlagen. Hätten wir aber bis znm Eintreffen neue
rer Nachrichten warten wollen, so wäre das Un
ternehmen anch diesmal nicht zu Stande gekom
men; — wie denn in der That aus einzelne schrift
liche Anfragen die Antwort bis hente noch ausge
blieben, auf andere nur unvollständig erfolgt ist. 

Es ergeht daher an die Herren Direktoren nnd 
Jnspeetoren unserer öffentlichen Schnlen, so wie an 
die Hrn. Vorsteher der Privat-, Lehr- und Erzie-
hungs - Anstalten die ergebenste Bitte, für das künf
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tige Jahr durch Einsendung von historischen und 
statistischen Nachrichten, namentlich über etwa ein
getretene Veränderungen im Lehrer- Personal, die 
Heransgeber freundlichst mit ergänzenden Notizen 
zu versehen-, — in diesem Falle aber die Znsen« 
dung schon im Laufe des September-Monats an 
den Oberl. Riem e »schneide r gelangen zn lassen. 
Zugleich werden dieselben Herren ersucht, durch Ver-. 
breitnng und Empfehlung des Buches ihr In» 
teresse sür die Förderung des Unternehmens zu be-
thätigen. 

Der Preis von 50 Cop. sür ein gebundenes 
Exemplar ist so berechnet, daß bei einem Absätze 
von 300 Exemplaren nur eben die Kosten gedeckt 
werden. Der etwaige Gewinn bei größerem Ab
sätze ist zn einem angemessenen Schnlzwecke be
stimmt, indem die Herausgeber von vornherein auf 
jede Arbeits- Entschädigung verzichtet haben. Spä
teren Bestellern können die Exemplare nnr unge
bunden zugesendet werden, weil die erforderlichen 
Auslagen ihre Grenze haben mußten. Sollte 
aber dieser erste Jahrgang mehr Abnehmer finden, 
als wir erwarten durften, so wird im nächsten 
Jahre eine größere Anzahl gebundener Exemplare 
znr Versendung bereit liegen. 

Von Verordnungen, welche ein allgemeines In
teresse voraussetzen lassen, soll der nächste Jahr
gang bringen: 

1) den Lehrplan für die 7 Elasten des Gym
nasiums; 

2) den Lehrplan sür das in Dorpat projeetirte 
Realgymnasium; 
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3) die Etats der mittleren nnd niederen Lebr-
anstalten des Dorpatschen Lehrbezirks. 

Etwaige Wünsche, welche die besondere Ein
richtung des Büches oder den Umfang der Schnl-
nachrichten betreffen, werden mit Dank entgegenge
nommen nnd, so weit es geht, berücksichtigt werden. 

Die verschiedene Art des Druckes, erst mit deut
schen, dann mit lateinischen Lettern, wird Man
chem auffallen, war aber nicht zn vermeiden, weil 
in der Druckerei die Initial Buchstaben der ersten 
Art nicht ausreichten. Ueberhanpt wäre Vieles 
anders nnd wahrscheinlich besser geworden, wenn 
nicht die Zeit znr Drnckbesördernng gedrängt hätte. 

Somit empfehlen wir nnser Unternehmen als 
ein gemeinnütziges der freundlichen Theilnahme nnd 
unseren Almanach der wohlwollenden Ausnahme 
von Seiten der Lehrer und der Freunde des Schul
wesens. 

D o r p a t ,  d e n  1 .  D e c e m b e r  1 8 6 1 .  

Die Heransgeber 
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Verordnungen. 
I. 

Neglemeut <v. 2. März !83K) für die Prüfungen 
der (Kandidaten zn den Stellen von Oberlehrern 
und Lehrern an den Gymnasien des Dorpatschen 

Lehrbezirks. 

1. Die Prüfungen der Kandidaten zu den Stellen von 
Oberlehrern und Lehrern an den Gymnasien des Dorpatschen 
Lehrbezirks werden bei der Dorpatschen Universität abgelegt, 
Zn der Prüfung für die Stellen von Oberlehrern und wis
senschaftlichen Lehrern werden nur solche zugelassen, welche 
Russische Unterthaneü sind, den CursuS auf einer Universität 
absolvirt, und einen gelehrten Grad erworben haben, und 
für deren sittlichen Wandel genügende Zeugnisse Gewähr 
leisten. Aus besonders zu berücksichtigenden Gründen können 
auch ausnahmsweise, mit Genehmigung des Kurators, solche 
Personen, welche den Universitäts - Cursus nicht vollendet 
oder überhaupt keine Universität besucht haben, zu den Prü 
sungen für die Stellen von Oberlehrern und wissenschaft
lichen Lehrern zugelassen werden. Diese Personen haben 
aber vor der Zulassung zur Lehramts-Prüfung durch ein 
Examen zu erweisen, daß sie mindestens die Kenntnisse eines 
graduirten Studenten besitzen. Von denen, welche für die 
Stellen eines Unterlehrers der Russischen Sprache uud eines 
Lehrers der Französischen Sprache geprüft zu werden wün
schen, werden Universitätsstndien nicht verlangt; sie müssen 
aber das einundzwanzigste Jahr vollendet haben. Außer 
den Kandidaten sür die Stelle eines Oberlehrers der Reli 
gion müssen auch die Kandidaten sür die Stelle eines Ober
lehrers der historischen Wissenschaften und für die Stelle 
desjenigen wissenschaftlichen Lehrers, welcher in der Geschichte 
zu unterrichten hat, der Evangelisch-Lutherischen Konfession, 
die Kandidaten für die übrigen Lehrerstellen aber einer christ 
lichen Kirche angehören. Alle für irgend ein Lehramt, und 
namentlich auch sür die Stellen von 'Oberlehrern oder Un 
terlehrern der Russischen Sprache und von Lehrern der Fran
zösischen Sprache zu prüfenden müssen der Deutschen Sprache 
kundig sein. 

1 
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Dem Gesuch um Zulassung zur Prüfung wird außer 
den Zeugnissen über den Stand, die Konfession und die 
Studien des Examinanden eine Darstellung seines bisherigen 
Lebens und besonders seines Bildungsganges beigefügt, welche 
vou den Kandidaten für die Stellen von Oberlehrern und 
wissenschaftlichen Lehrern in Lateinischer Sprache abgefaßt 
wird, von den Kandidaten für die Stelle eines Unterlehrers 
der Russischen Sprache aber in Russischer, von den Kandi 
daten für die Stelle eines Lehrers der Französischen Sprache 
in Französischer Sprache abgefaßt werden kann. 

2. Zugleich mit dem Gesuch wird eine wissenschaftliche 
Abhandlung über einen beliebigen Gegenstand aus dem Ge
biete deS Hauptfaches des Examinanden eingereicht, und 
zwar, wenn derselbe für die Stelle eines Oberlehrers der 
Lateinischen oder der Griechischen Sprache ^geprüft zu werden 
wünscht, in Lateinischer Sprache, wenn für die Stelle eines 
Oberlehrers der Russischen Sprache, in Russischer. Denen, 
welche um die Prüfung für die Stellen von wissenschaftlichen 
Lehrern nachsuchen, ist die Wahl der Wissenschaft, welcher 
der zu behandelnde Gegenstand angehören soll, so wie die 
Bestimmung des besonderen Gegenstandes selbst, gänzlich 
überlassen. Die Stelle dieser Abhandlung kann auch eine 
Druckschrift des Examinanden, oder eine bereits zur Erwer
bung der Kandidaten-Würde vorgelegte Abhandlung, oder 
eine gekrönte Preisschrift vertreten, wenn anders dieselbe nach 
Gegenstand und Behandlung der hier in Rede stehenden 
Bestimmung entspricht. Von denjenigen, welche sür das 
Amt eines Oberlehrers geprüft zu werden wünschen, wird 
eine selbstständigere Bearbeitung des gewählten Gegenstandes 
erwartet. Die für die Stelle eines Unterlehrers der Russi 
schen Sprache und eines Lehrers der Französischen Sprache 
zn prüfenden haben keine Abhandlung einzuliefern. 

3. Vor dem Beginn der Prüfung hat der Eraminand 
zunächst im Beisein des Professors der Russischen Spracl?e 
zu zeigen, daß er im Stande ist^ sein Fach in Russischer 
Sprache vorzutragen. 

4. Wenn er darin genügt hat,, und wenn außerdem die 
vorgedachte wissenschaftliche Abhandlung ihrem Zwecke ent 
sprechend befunden ist, so fertigt er unter Aufsicht und ohne 
Hülfömittel einen schriftlichen Aufsatz über eine umfassendere 
Frage der Pädagogik an. Diejenigen, welche für die Stel
en eines wi>fenschastlichen Lehrers und eines Oberlehrers de r 
Deutschen Sprache geprüft werden, geben ferner eine Probe 
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ihres Lateinischen StylS mit einem gleichfalls unter Aufsicht 
und ohne Hülssmittel gemachten Aufsatz über ein gegebenes 
Thema, welches so gewählt werden wird, daß der Gegen
stand keine tieferen Studien erfordert. Ein solcher Aufsatz 
kann nach Befinden auch von den Examinanden für die 
Stellen eines Oberlehrers der Lateinischen oder der Griechi
schen Sprache begehrt werden. 

Die Examinanden für die Stellen von Oberlehrern oder 
Unterlehrern der Russischen Sprache geben auf gleiche Weise 
eine Probe ihres Russischen, die Examinanden sür die Stel
len von Lehrern der Französischen Sprache, ihres Französi 
scheu Styls. Anstatt dieses freien Aufsatzes kann auch eine 
Übersetzung in das Russische oder Französische aus der Deut
schen oder emer anderen dem Examinanden bekannten Sprache 
gefordert werden. 

Bei der Beurtheilung der Proben des'Lateinischen, Russi-
schen oder Französischen Styls wird der Maßstab nicht allein 
der Correctheit, sondern auch des fließenden und dem Ge
nius der angewandten Sprache angemessenen Ausdrucks an
gelegt. 

Wer für die Stelle 'eines Oberlehrers der Griechischen 
Sprache geprüft wird, hat durch eine unter Aufsicht anzu
fertigende Übersetzung aus dem Deutschen oder Lateinischen 
darzuthun, daß er das Griechische correct zu schreiben versteht. 

5. Die mündliche Prüfung für das Amt eines Oberleh
r e r s  d e r  R e l i g i o n ,  G r i e c h i s c h e n  u n d  H e b r ä i s c h e n  
Sprache bezieht sich auf den exegetischen, historischen und 
systematischen Theil der Theologie, und auf die Katechetik. 
In der Exegese des Alten Testaments muß der Examinand 
Festigkeit und Sicherheit in der Hebräischen Formenlehre, 
Gewandtheit im Uebersetzen der historischen Bücher, so wie 
die Fähigkeit bekunden, den Hiob, die Psalmen und den 
Jesais ohne zu bedeutenden Anstoß aus dem Grundiert zu 
interpretiren. In der Exegese des Neuen Testaments wird 
gefordert, daß er den Griechischen Text wortgetreu zu über
setzen, den Gedankeninhalt und Gedankenzusammenhang der 
vorgelegten Stelle zu entwickeln, und die wichtigsten Paral
lelstellen anzugeben im Stande sei. Auch muß er eine ver
traute Bekanntschaft mit den historischen Verhältnissen, unter 
welchen die einzelnen Bücher entstanden sind, so wie mit 
den in diesen Schriften selbst enthaltenen geschichtlichen Be
ziehungen, vornehmlich aber mit dem gesammten Lehrgehalt 
der Heiligen Schrift, besonders des Neuen Testaments, an 
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den Tag legen. In der Kirchengeschichte und in der Dog
mengeschichte läßt sich das Maß der zu fordernden Kennt-
nifse durch den Umfang des in dem größeren Handbuch 
von Guericke enthaltenen begränzen, Ju der systematischen 
Theologie wird eine gründlichere Kenntniß der Geschichte 
der Entstehung der verschiedenen kirchlichen Bekenntnißschristen. 
und der Lehrbegrisse der verschiedenen christlichen Kirchen und 
Kirchenparteien, wobei aus das System der Protestantismus 
vorzüglich einzugehen ist, endlich sowohl tatsächliche Kunde, 
wie selbstständige Einsicht von dem GesammtorganismuS 
der evangelischen Glaubens- und Sittenlehre, so wie von 
dem Verhältnis derselben zu den bedeutendsten davon ab
weichenden spekulativen und theologischen Zeitrichtungen ver 
langt. Das Examen in der Katechetik beschränkt sich aus 
die Methodik des Religionsunterrichts auf den verschiedenen 
Stufen des Gymnasialcursus. 

In der Lateinischen und Griechischen Sprache der Clas-
siker wird der Candidat für das Amt eines Oberlehrers der 
Religion in Beziehung darauf geprüft, ob er im Stande 
ist, Schriften von mäßiger Schwierigkeit, besonders philoso
phischen Inhalts, ohne bedeutende Nachhülfe zu verstehen. 

6. Die Prüfung für das Amt eines Oberlehrers der 
Lateinischen oder der Griechischen Sprache schließt 
sich an die Interpretation ausgewählter Stellen aus einem 
oder mehreren Schriftstellern an. Es werden dazu vorzugs
weise schwierigere Schriftsteller gewählt, unter den Lateinern 
etwa Lucretius, Cicero's schwere Reden und seine Schriften 
zur Theorie der Beredsamkeit und Philosophie, Horatius, 
Tacitus, unter den Griechen die Tragiker, Thucydides, Plato, 
die Redner; jedoch sind Schriftsteller und Stellen von ge-
suchter Dunkelheit ausgeschlossen. Neben der Richtigkeit 
und Genauigkeit des Verständnisses ist zu beachten, in wel 
chem Grade sich der Examinand durch eigeue Lectüre mit 
den Eigenthümlichkeiten der einzelnen Schriftsteller vertraut 
gemacht hat. Dabei wird die Prüfung nicht allein das 
Maß der dem Examinanden inwohnenden positiven Sprach
kenntnisse in Beziehung auf Worworrath, niedere und höhere 
Grammatik, sondern auch die Klarheit und Schärfe seiner 
grammatischen Begriffe und die Sicherheit seines Urtheils 
zu erforschen streben, daher auch kritische Fragen erörtert 
werden können. Auf seine sachlichen Kenntnisse, namentlich 
aus seine Bekanntschaft mit der alten Geschichte und Geo
graphie, den Altexthümern, der Mythologie, der alten Phi. 
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losophie, der Geschichte der Griechischen und Römischen Lite
ratur, geht die Prüfung in soweit ein, als die zur Inter
pretation vorgelegten Stellen dazu Veranlassung geben; doch 
ist vornehmlich in dieser Beziehung ein billiges Maß zu 
beobachte», weshalb keine solche Stellen werden gewählt 
werden, zn deren Verständniß tiefer eindringende reale Kennt
nisse erforderlich sind. Eichlich wird eine besondere Prüfung 
in der antiken Metrik, desgleichen in der Geschichte der 
Griechischen und Römischen Literatur und in den Altertü
mern abgehalten; jedoch kann die Prüfung in der Literatur-
Geschichte und in den Alterthümern wegfallen, wenn der 
Examinand schon in dem Gradnaleramen oder bei der Aus
legung der vorgelegten Stellen von Schriftstellern von seinen 
Kenntnissen in diesen Disciplinen genügende Beweise gegeben 
hat. Die Prüfung für das Amt eines Oberlehrers der 
Lateinischen oder der Griechischen Sprache wird wenigstens 
theilweise in Lateinischer Sprache abgelegt. 

Mit der Prüfung sür das Amt eines Oberlehrers der 
Lateinischen oder der Griechischen Sprache wird die Prüfung 
in der anderen dieser Sprachen verbunden, nach dem Maß
stab, welcher unten (Punkt II) sür die Prüfung für das 
Amt eines wissenschäftlichen Lehrers festgesetzt ist. 

7. Die Prüfung für das Amt eines Oberlehrers der . 
Deutscheu und Lateinischen Sprache wird vorzüglich 
zu ermitteln suchen, ob sich in dem Examinanden gründ
liche Kenntniß der Deutschen Grammatik mit einem eindrin
genden Studium der allgemeinen Grammatik verbindet. 
Dieselbe verbreitet sich ferner über die Satzlehre, die Lehre 
vom Styl, die Poetik und die moderne Metrik. Die Prü
fung in der Geschichte der Deutschen Literatur soll erforschen, 
ob der Examinand nicht allein im Allgemeinen mit dem 
Gange der Entwickelung der Deutschen Literatur vertraut, 
sondern zugleich über die bedeutenderen Schriftstellern auch 
der früheren Jahrhunderte und über ihre Werke unterrichtet 
ist, und inwiefern ihm die ausgezeichnetsten Schriftsteller 
älterer oder neuerer Zeit aus eigener Lectüre bekannt sind. 
Er muß feruer des Mittel-Hochdeutschen genügend mächtig 
sein, um-es ohne Schwierigkeit in die heutige Sprache zu 
übertragen. Endlich wird eine übersichtliche Kenntniß der 
allgemeinen Literargeschichte gefordert. 

In der Lateinischen und Griechischen Sprache wird das 
gleiche Maß von Kenntnissen verlangt, wie es unten 
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(Punkt 11) für die Prüfung für das Amt eines Wissenschaft-
lichen Lehrers angegeben ist." 

8. Die Prüfung für dos Amt eines Oberlehrers der 
Russischen Sprache bezieht sich zuvörderst aus den ety
mologischen wie den syntaktischen Theil der Grammatik der 
Russischen Sprache und der Slavonischen Kirchensprache. 
Der Eraminand muß mit vollkommener Sicherheit auch 
schwierigere Stellen Russischer Schriftsteller und der Slavo 
nischen Bibelübersetzung verstehen, und darthun, daß er sich 
gründlich mit den wichtigsten Schriften der Slavonischen Kir
chensprache, besonders mit den Werken des heiligen Dimi-
try Rostowsky, beschäftigt habe. In Beziehung aus die Ge
schichte der Russischen Literatur wird gefordert, daß der Era-
minand die Entwickelung derselben nicht nur aus literarge-
schichtlichen Handbüchern und Abhandlungen kenne, sondern 
daß er die bedeutenderen Schriften zur schönen Literatur und 
zur Geschichte derselben mit Aufmerksamkeit gelesen habe, auch 
dem allmähligeu Fortschreiten der Literatur in den Zeitschris 
ten fleißig gefolgt sei. Er muß ferner eine übersichtliche 
Kenntniß der allgemeinen Literargeschichte besitzen. 

Die Geschichte des Russischen Reichs muß er in dem Um
fange, wie sie in der ausführlicheren Geschichte von Usträ-
low dargestellt ist, die Geographie des Russischen Reichs aber 
in dem Umfange des größeren Werkes von Pawlowsky inne 
haben, übrigens aber mit allen wichtigeren älteren oder neue
ren Werken über diese Wissenschaft bekannt sein. 

Die ganze Prüsnng sür das Amt eines Oberlehrers der 
Russischen Sprache, mit Ausnahme der Prüfung in der all
gemeinen Literargeschichte, wird in Russischer Sprache abge
legt, wobei darauf zu achten ist, ob der Examinand die 
Sprache zum mündlichen Gebrauch vollkommen beherrscht, 
und ob er eine gute Aussprache hat. 

9. Die Prüfung für das Amt eines Oberlehrers der 
historischen Wissenschaften bezieht sich auf die allge-
meine Geschickte und Geographie. In der Geschichte wird 
außer der gründlichen Kenntniß des Thatsächlicken ein tie
feres Eingehen in den Geist der Völker und Zeiten und 
ihrer Institutionen und in die Verknüpfung der Begeben
heiten gefordert. Ferner muß der Eraminand eine allge
meine Kenntniß der Historiographie, der Hauptquellen und 
Hülfsmittel sür die Geschichtskunde, so wie der Chronologie 
darlegen, auch seine wissenschaftliche Tüchtigkeit dadurch dar
thun, daß er über einzelne historische Fragen, die er selbst 
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vorschlagen mag, die abweichenden Ansichten auseinanderzu
setzen, und ein begründetes Urtheil darüber zn fallen ver-

^ mag. In der Geographie wird eine ausgebreitetere und 
tiefer eindringende Kenntniß der mathematischen, physikali-
schen und politischen Geographie, desgleichen Bekanntschaft 
mit der alten Geographie, mit den wichtigsten geographi
schen Entdeckungen und'Reisen, so wie mit der geschichtli
chen Entwicke lnng der Geographie verlangt. 

In der Lateinischen und Griechischen Sprache hat der 
Examinand nachzuweisen, daß er genügende Fertigkeit darin 
besitzt, um prosaische Schriftsteller, besonders Historiker, mit 
Leichtigkeit uud Sicherheit zu verstehen. 

10. Die Prüfung für dag Amt eines Oberlehrers 
der mathematischen Wissenschaften wird zuerst dar
auf gerichtet sein, ob der Examinand mit der Arithmetik, 
Algebra nnd Geometrie, der gesammten Trigonometrie, der 
ebenen analytischen Geometrie und der Lehre von den Kegel
schnitten, als den znm Gymnasialcursus gehörigeil Theilen 
der Mathematik, in ihrem ganzen Umfange vertraut ist. 
Er muß ferner über die Literatur dieser Fächer und über 
die Methodik des mathematischen Unterrichts Ausknnft zn 
geben wissen. UeberdieS hat er seine Bekanntschaft mit den 
Elementen der Zahlentheorie und der höheren reinen Geo 
Metrie, so wie mit den Hanptgegenständen aus der Lehre 
von den höheren Gleichungen, ans der höheren Analysis, 
der höheren analytischen Geometrie und der analytischen 
Geometrie im Räume, ferner init den Elementen der Diffe 
rential- und Integralrechnung nebst ihren Anwendungen 
auf die höhere Geometrie, oder auf die Theorie der Curven 
nnd Flächen, nachznweisen. Außerdem hat er eine Prüfung 
in der mathematischeil Geographie und in der Physik zu 
bestehen. In letzterer mnß ihm vorzugsweise der mechanische 
Theil nebst den mathematischen Entwickeluugeu der physika
lischen Gesetze geläufig sein, woneben jedoch auch die Kenntniß 
aller wichtigeren Erscheinungen aus der Lehre von der Wärme> 
dein Lichte, der Electricität uud dem Magnetismus nicht fehlen 
darf. Auch mit den mathematischen Untersuchungen eines 
von ihm anzugebenden Theiles aus der Lehre von den soge
nannten Imponderabilien mnß er sich vertraut zeigen. End
lich wird er noch in den Gruudlehreu der Krystallographie 
und der Chemie geprüft. 

11. Die Prüfung für das Amt eines wissenschaft
lichen Lehrers erstreckt sich auf die Lateinische, Griechische 
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und Deutsche Sprache, die Geschichte, Geographie, Natur
geschichte und Elementarmathematik; jedoch kann die Prü
fung entweder in der Geschichte nnd in der Geographie, 
oder in der Naturgeschichte und in der Elementarmathema
tik abgelehnt werden. 

Im Lateinischen wird gefordert, daß der Examinand 
etwa Virgils Aeneis, Cicero S leichtere Schriften, Livius, 
im Griechischen, daß er Homer, Zenophon, Platos leichtere 
Schriften, Plutarch's Biographien, ohne Schwierigkeit ver
stehe. Die Prüfung wird ebenso, wie die für das Amt 
eines Oberlehrers der Lateinischen oder der Griechischen 
Sprache, ans die Vertrautheit des Examinanden mit den 
vorgelegten Schriftstellern, anf seine sprachlichen Kenntnisse 
nnd die Klarheit seiner grammatischen Begriffe, endlich anf 
seine sachliche Kenntniß des Alterthnms, ihr Augenmerk 
richten ; jedoch werdeil die Anforderungen in Beziehung auf 

' den Umfang der Kenntnisse hier nach Billigkeit ermäßigt. Bei 
der Erklärung der vorgelegten Dichterstellen wird das Pro-

- sodische und Metrische gebührend berücksichtigt; auch wird 
eine allgemeine Bekanntschast mit den Lebensumständen und 
den Schriften der znr Erklärung gewählten Schriftsteller 
gefordert. 

In der Deutschen Sprache wird verlaugt, daß der Erami-
nand nicht allein in der Orthographie, Formenlehre und Syn
tax vollkommen sicher, sondern auch mit dem Wichtigsten aus 
der Lehre von dem Verhältniß der Sätze und vom Stvl 
vertraut sei. Die Prüfung darüber wird füglich an die 
Analyse eines Abschnittes aus einem Schriftsteller angeschlossen 
werden können. Anch muß er mit dem ganzen Verlauf der 
Entwickeluug der Deutscheu Literatur, genauer aber mit der 
ueuereu Literatur, etwa seit der Mitte des vorigen Zahr 
Hunderts, bekannt sein. 

In der Geschichte muß der Examinand znvördersl eine 
übersichtliche Kenntniß des ganzen Feldes besitzen, sodann 
die Epoche machenden Begebenheiten und die wichtigsten 
Erscheinungen aus dem Lebeu der welthistorischen Völker 
ausführlicher anzugeben, so wie in ihrem Zusammenhange 
uud iu ihrer Bedeutung zu entwickeln wissen; wie etwa die 
Staatenbildungen, Kriege und Friedensschlüsse, Staalsum-
wälzungen, die religiösen Anschauungen und die Cultureut 
Wickelung der historisch bedeutendsten Völker, im Mittelalter 
noch besonders die Ausbildung des Lehenstaats, des Kaiser 
thums und der Hierarchie, des Mönchs - und Städtewesens, 
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und für die neuere Zeit die Gründung der Colonialstaaten, 
die kirchlichen und politischen Kämpfe und Umwälzungen in 
ihrem Zusammenhange mit der Entwickeluug des geistigen 
Lebens der Europäischen Völker. 

In der Geogtaphie wird gefordert, daß er eine gehörige 
Kenntniß der wichtigsten Lehren der mathematischen Geo
graphie besitze, namentlich der Lehren vom Weltgebäude und 
vom gestirnten Himmel, von der Stellung der Erde im 
Sonnensystem mid den davon abhängigen Erscheinungen 
des' Erdenlebens, von der mathematischen Einteilung der 
Erdkugel und der Zeitrechnung; daß er ans der physikali
schen Geographie über die Physik des Erdballs, die Ver-
theiluug der Länder und Meere, das Relief der Welttheile 
uud Läuder, ihre Bewässerung, ihr Klima und ihre Pro
duktion, die Völkerstämme nach Verwandtschaft und Ver-
theilung, Rechenschast geben könne; daß er aus der politi
schen Geographie die Lage, Größe und Abgränzung der be
deutenderen Staaten, ihre materiellen Kr äste, die daraus her
vorgehende Benutzung des Bodens, die Bevölkerungsverhäl-
nisse nach Abstammung, -Cultur und Beschäftigung der Be
wohner, nebst den wichtigsten Wohnplätzen anzugeben wisse. 

In der Naturgeschichte muß er Kenntniß der Gränzen 
der Naturreiche, der wichtigsten Organe der organischen 
Wesen und deren physiologischer Verrichtung, des Allge
meinen der gangbarsten Systeme für die drei Naturreiche, 
und fpeciellere Bekanntschaft mit den wichtigsten Naturkör
pern aus den drei Reichen, mit besonderer Berücksichtigung 
des Einheimischen, an den Tag legen. 

Die Prüfung in der Elementarmathematik bezieht sich 
anf Arithmetik, Algebra nnd Geometrie. In der Arith
metik wird verlangt Kenntniß der verschiedenen Numerations-
systeme, der Rechnnng mit ganzen und gebrochenen Zahlen, 
sowohl unbenannten als benannten, der Proportionen, der 
sogenannten bürgerlichen Rechnungsarten, der Decimalbrüche, 
der Berechnung der Quadrat- und Kubikwurzel; auch muß 
der Examinand Fertigkeit im Kopfrechnen besitzen, und in 
der Behandlung arithmetischer Sütze und Aufgaben die zur 
Ertheilung eines erfolgreichen Unterrichts erforderliche Ge
wandtheit bekunden. In der Algebra müssen ihm die Grund
operationen mit Buchstabengrößen,die Rechnung mit Poten
zen und Wurzelgrößen, die Lehre von den Logarithmen und 
Progressionen, so wie die Auslösung der Gleichungen des 
ersten und zweiten Grades mit einer nnd mit mehreren Un-

2 
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bekannten, geläufig sein. Die Prüfung in der Geometrie 
umfaßt die Planimetrie und die Stereometrie. 

12. Die Prüfung für das Amt eines Unterlehrers 
der Russischen Sprache bezieht sich auf die Russiche 
Grammatik, und auf die Geschichte und Geographie Ruß
lands. In der Grammatik wird Gründlichkeit uud Sicher
heit, wie in dsm etymologischen so anch in dem syntaktischen 
Theile gefordert.. Die Prüfung in der Geschichte wird nach dem 
Maßstabe des größeren Werkes von Pawlowsky angestellt. 
Da diese Prüfung ganz in Russicher Sprache abgehalten 
wird, so wird sich zugleich ergeben, ob der Examinand der 
Sprache znm mündlichen Gebrauch vollkommen mächtig ist, 
und ob er eine gute Aussprache hat. 

13. Die Prüfung für das Amt eines Lehrers der 
Französischen Sprache kann an die Analyse einer 
Stelle eines Schriftstellers angeschlossen werden, wird aber 
auf Verschiedeue Fragen aus dem etymologischen und aus 
dem syntaxischen Theile der Grammatik im Detail eingehen. 
Es wird serner eine genügende Kenntniß der Französischen 
Literatur verlangt. Die Prüfung wird in Französischer 
Sprache abgelegt, wobei sich von selbst zeigen wird, ob der 
Examinand die erforderliche Fertigkeit und Gewandheit im 
mündlichen Gebrauche derselben besitzt, und ob er eine gute 
Aussprache hat. 

14. Die mündliche Prüfung wird im Beisein des Rec-
tors der Universität von dem Docenten des betrffenden Fa
ches abgehalten Es wird darüber ein ausführliches Pro
tokoll geführt, worin die besonderen Gegenstände der Prü
fung in jedem Fache und der Ausfall derselben mit Ge
nauigkeit und Bestimmtheit angegeben, und das Urtheil 
schließlich in eins der Prädicate: ausgezeichnet, sehr gut, 
gut, ziemlich, ungenügend, zusammengefaßt wird, welches 
entweder für das ganze Fach gemeinsam, oder für die be
sonderen Zweige desselben einzeln, ausgefprocheu werden 
kann. Die Befähigung zur Ertheilnug des Unterrichts in 
einem Zweige desselben ist nur dann als nachgewiesen an
zusehen, wenn der Examinand dafür mindestens das Prä-
dicat gut erhalten hat. 

15. Endlich giebt der Eraminand zwei Probelektionen 
in verschiedenen Classen des Dorpatschen Gymnasiums, und 
über Gegenstände aus verschiedenen Lehrfächern, wenn nicht 
das Amt, für welches er geprüft wurde, für den Unterricht 
in einem einzigen Fach ausschließlich bestimmt ist. Jeder dieser 
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Lectionen wohnt der Examinator des betreffenden Faches, 
welchem der von dem Examinanden dafür gewählte Gegen
stand zuvor zur Genehmignng mitzutheilen ist. In den über 
die Probelektionen schriftlich abzugebenden Urtheilen wird 
ausgesprochen, in welchem Grade der Examinand natürliche 
Lehrgabe oder schon erworbene Uebung im Unterrichten und 
eine richtige Methode gezeigt hc^t/und ob er die Fähigkeit be
sitzt, einen den verschiedenen Stufen des Gymnasialcurfus an
gemessenen, fruchtbaren nnd anregenden Unterricht zu ertheilen. 

16. Das Protokoll über die mündliche Prüfung nebst 
den schriftlichen Arbeiten und den Urtheilen über diese, wie 
über die Probelektionen und den Vortrag in Russischer 
Sprache, wird dem Eurator des Dorpatschen Lehrbezirks 
mit dem definitiven Beschluß des Examinations - Comits zu 
weiterer Verfügung unterlegt. 

2. 
Reglement <v. 80. December 1836) für die 
Prüfunqen der (Kandidaten zu Stellen wissen
schaftlicher Lehrer an den aus zwei Classen be
stehenden Kreis-Schulen des Dorpatschen Lehr

bezirks. 

1. Das Examen für die Stelle eines wissenschaftlichen 
Lehrers an den aus zwei Classen bestehenden Kreisschulen 
des Dorpatschen Lehrbezirks wird bei der Dorpatschen Uni
versität abgelegt. Zulässig zu demselben ist ohne Rücksicht 
darauf, wo Und wie er feine wissenschaftliche Bildung er
worben, jeder Russische Unterthan, welcher das einundzwan
zigste Jahr vollendet hat und für dessen sittlichen Wandel 
genügende Zeugnisse Gewähr leisten. Außer den Zeugnissen 
über sein Leben und seine Confession, hat der um das Era-
meu Nachsuchende eine kurze Darstellung seines bisherigen 
Lebens und besonders seiner Studien einzureichen. Da der 
wissenschaftliche Lehrer auch in der Religion den Unterricht 
zu erlheilen hat, fo muß er der Evangelisch-Lutherischen 
Confession augehören. 

2. Der Kandidat hat zuerst im Beisein des Professors 
der Russischen Sprache zu zeigen, daß er im Stande ist, 
eines der im Folgenden (Pnnkt 4) ausgeführten Unterrichtsfä
cher in Russischer Sprache vorzutragen, und ist nur, wenn er 
darin genügt hat, zu der wissenschaftlichen Prüfung zuzulassen. 

3. Diese beginnt damit, daß der Examinand unter Auf
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sicht und ohne Hülssmittel zwei schriftliche Auslätze 
anfertigt, nämlich deu einen über eine umfassendere Frage 
der Pädagogik, den andern über einen Gegenstand aus dem 
Gebiete der zu dem Unterrichtskreise der Kreis-Schule ge
hörigen Wissenschaften. Die Bestimmung der Wissenschaft, 
welcher die zweite Aufgabe angehören soll, steht dem Era-
minanden zu. Ferner überfetzt er ein knrzes Deutsches Dictat 
schriftlich in's Lateinische. Wenn die Majorität des Erami-
nations - Comite findet, daß die Aufsätze ein allzugeringes 
Maß von Kenntnissen oder von allgemeiner Geistesbildung 
verrathen, so kann die Zulassung zur mündlichen Prüfung 
verweigert werden. 

4. Die mündliche Prüfung wird im Beisein des 
Rectors der Universität von dem Docenten des betreffenden 
Faches abgehalten. 

In der Religion ist zunächst'die Bibelkunde des Exa
minanden, zu ermitteln, das heißt, ob derselbe im Stande 
ist, von dem Hauptinhalt der einzelnen biblischen Bück'er 
Rechenschaft zu geben, so wie eine uicbt gerade eregetifch 
schwierige Stelle der Lutherischen Bibelübersetzung praktisch 
zn erklären. Ferner ist seine Bekanntschaft mit der biblischen 
Geschichte Alten und Neuen Testaments nach Inhalt und 
Zusammenhang, etwa nach dem Maße des Lehrbuchs der 
heiligen Geschichte von Kurtz. zu erforschen. Dann hat er 
seine gründliche Kenntniß deS kleinen Lutherischen Katechis
mus und die Befähigung zu beweisen, denselben zum Reli
gionsunterricht für die Jugend, nach Anordnung uud Aus
führung des Stoffs, zu benutzen, wobei sich die gehörige 
Bekanntschast mit den nöthigen biblischen Beweisstellen her
auszustellen hat. Für den Umfang der Kenntniß des kate
chetischen Stoffes kann die christliche Religionslehre von 
Kurtz als maßgebend angesehen werden. In der Kirchen -
geschichte genügt die Bekanntschaft mit dem Allgemeinsten 
und eine übersichtliche Kenntniß des Wichtigsten, wie solche 
in dem Abriß der Kirchengeschichte von Knrtz gegeben ist. 
und nur iu Beziehung anf die am meisten hervortretenden 
Entwickelungsepochen der Kirche, wie Ausbreitung des Chri
stenthums in den ersten Jahrhunderten, Reformation nnd 
dergl., wird eine etwas eingehendere Kenntniß verlangt. 

In der Mathematik bezieht sich die Prüfung anf 
Arithmetik, Algebra und Geometrie. In der Arithmetik ist 
zu fordern die Kenntniß der Bildungsweise der verschiedenen 
Numerationssysteme, und insbesondere des dekadischen, der 
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vier Species iu ganzen Zählen, der Verhältnisse und Pro
portionen und ihrer Anwendung anf bürgerliche Rechnungs
arten, d. h. der Regel - de - tri, der Kettenregel, der Rech
nung mit zusammengesetzten Verhältnissen, der Gesellschafts-
rechnnng nnd Mischungsrechuung, in welchen Rechnungsarten 
auch praktische Gei'ibtheit nicht fehlen darf. Außerdem muß 
dem Examinanden die Ausziehung der Quadrat- und Ku
bikwurzel bekannt sein, so wie er auch Gewandtheit im 
Kopfrechnen und Bekanntschaft mit dem Russischen Rechen
brett zeigen muß. In der Algebra ist zn verlangen die 
Kenntniß der Grnndoperationen mit Buchstaben, der Rech
nung mit Potenzen, Wurzeln und Logarithmen, der Be
handlung der Gleichungen des ersten Grades mit ihrer An
wendung znr Lösung von Aufgaben und insbesondere der 
Geschästsrechnnngen, in allgemeinen Zeichen, doch ist bei der 
Prüfung zu berücksichtigen, daß der Examinand in diesen 
Gegenständen uicht zu unterrichten hat. In der Geometrie . 
muß er bekannt sein mit der Planimetrie in ihrem ganzen 
Umfange, und mit der Stereometrie, insoweit sie sich auf 
die Berechnung der Körper bezieht. Endlich muß er einige 
Fertigkeit im geometrischen Zeichnen und Bekanntschast mit 
der Feldmeßkunst zeigen, namentlich mit dem Gebrauch der 
Meßkette, der Mensel nnd des Diopterlineals. Der Umfang 
dieser Kenntnisse wird nngesähr dem Inhalt des ersten Theils 
des Grundrisses der Mathematik von Lorenz, oder dem Re
chenbuch von Westberg und dem Leitfaden von I. A. Ma
thias entsprechen. 

In der Physik ist die Prüfung auszudehnen über 
die allgemeinen Eigenschaften der Körper, die Grundlehren 
vom Gleichgewicht und von der Bewegung fester, flüssiger 
und lnstförmiger Körper, sowie über die wichtigsten, zur 
Lehre von der Wärme, vom Licht, von der Elektricität und 
vom Magnetismus gehörigen Erscheinungen, mit Berücksich
tigung der Anwendnng physikalischer Gesetze auf die Tech
nologie. Anch hat der Examinand Bekanntschaft nachzu
weisen mit der Einrichtung und dem Gebranch der Haupt
apparate eines physikalischen Cabinets, der Wage, des Pen
dels, der Pnmpen, der Luftpumpe, des Barometers, des 
Thermometers, der Elektrisirmafchine und der galvanischen 
Batterie. Der Umfang der verlangten physikalischen Kennt
nisse wird etwa dem Leitfaden der Physik von Brettner ent
sprechen. 

In der Naturgeschichte genügt die Kenntniß der 
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Grenzen der Naturreiche, der wichtigsten Organe der orga
nischen Wesen und deren physiologischer Verrichtung, des 
Allgemeinen der gangbarsten Systeme sür die drei Natur
reiche; speciellere Bekanntschaft mit denjenigen Natnrkörpern 
aus den drei Reichen, die in technologischer und ökonomi
scher Hinsicht von besonderer Wichtigkeit sind, und am häu
figsten in Anwendung kommen, so wie mit den der Ge
sundheit des Menschen schädlichen (giftigen) Naturkörpern. 
Einen richtigen Maßstab für die Anforderungen giebt, mit 
einiger Beschränkung des Details, Schubert's Naturgeschichte 
für Schulen. 

In der Geographie wird gefordert, daß der Erami-
nand aus der mathematischen Geographie hauptsächlich eine 
richtige Einsicht in die Stellung der Erde im Sonnensystem, 
so wie in den Gebrauch der Landcharten; ans der physika
lischen Geographie eine richtige Vorstellung vou der Physik 
des Erdballs, den Umri^en der Länder, ihrer Oberflächen
bildung, der Verzweigung der Stromgebiete und der Ver
keilung der Gewässer überhaupt; aus der politischen Geo
graphie eine etwas genauere Kenntniß der räumlichen Ver
hältnisse der Staaten, ihrer Lage gegen einander, ihrer 
Bevölkerungsverhältnisse (Völkerstämme, Religion, Eultur 
u. s. w.) und ihrer wichtigsten Städte besitze; etwa in dem 
Umfange der Lehrbücher von Roon, Rougemont. Volkmar. 

In der Geschichte muß der Examinand eine übersicht
liche Kenntniß des ganzen Feldes besitzen, die Epoche machen
den Begebenheiten und Erscheinungen (Cultur, Religionen, 
Gesetzgebungen und Kriege der Völker des Alterthums, Lehns
staat. Hierarchie, Städtewesen, Kriege des Mittelalters, Kriege 
und Friedensschlüsse. Hauptumwälzungen, Kolonisationen der 
neueren Zeit) im Zusammenhange kennen, und die wichtigsten 
Begebenheiten, wie etwa das Bedeutendste aus der Geschichte 
des Orients und der Griechen, die Perserkriege, die Geschichte 
Alexanders des Großen, das Hauptsächlichste aus der älteren 
Geschichte Roms, die Punischen Kriege, das Zeitalter des 
Cäsar und AugustuS, die Verbreitung der christlichen Kirche, 
die Völkerwanderung, die Geschichte Karl's des Großen, die 
Geschichte der Hohenstaufen, die Kreuzzüge, das Zeitalter der 
Reformation, den dreißigjährigen Krieg, das Zeitalter Lud
wigs des Vierzehnten, Friedrich's des Großen und der Fran
zösischen Revolution, ausführlicher anzugeben wissen, etwa 
in dem Umfange der kleinen Dittmarschen Weltgeschichte. 

In der Deutschen Sprache wird verlangt, daß der 
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Examinand nicht allein in der Orthographie, Formenlehre 
und Syntax vollkommen sicher, sondern auch mit den dar
auf bezüglichen Regeln, so wie mit dem Wichtigsten auS 
der. Lehre von dem Verhältnis der Sätze und vom Styl 
vertraut sei. Die Prüfung darüber wird füglich an die 
Analyse einer seiner schriftlichen Arbeiten oder eines Abschnittes 
aus einem Schriftsteller angeschlossen werden können. Auch 
muß er mit dem ganzen Verlauf der Entwicklung der Deut
schen Literatur, genauer aber mit der neueren Literatur, etwa 
seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts, bekannt sein. 

In der Lateinischen Sprache wird gefordert, daß 
er eine leichtere Schrift, wie Cicero s Lato major oder Lae-
lius, Cäsar, Cornelius Nepos, Ovidius Metamorphosen, 
ohne bedeutenden Anstoß übersetzen könne, und in der ge
meinen Grammatik, sowohl in dem etymologischen wie in 
dem syntaktischen Theil, fest sei. 

In der Griechischen Sprache muß er eine Schrift, 
wie Zenophon's AnabasiS oder Cyropaedie, wenn auch mit 
einiger Nachhülfe im Lexikalischen, übersetzen können, und 
die Formenlehre des Attischen nnd gemeinen Dialekts voll
kommen inne haben, ohn.e daß Fragen nach syntaktischen 
Regeln von der Prüfung ausgeschlossen sind. 

Die Prüfung im Griechischen kann abgelehnt werden. 
Im Orgelspiel braucht Examinand nur die Fähigkeit 

darzuthun, den Gesang der Schüler in den Andachtsstunden 
auf einem Positiv oder Ctavier zn begleiten. Für den Ge-
sangnnterricht aber muß er seine Bekanntschaft mit der 
Methode und mit den nöthigsten Hülssmitteln dieses Unter
richtes beweisen, so wie seine Fertigkeit,, durch eigeues richti
ges Singen und Notentressen oder durch Begleitung auf dem 
Clavier oder der Geige ihn zu leiten. 

Die Prüfung im Orgelspiel und Gesang kann abgelehnt 
werden. 

5. Um diejenigen, welche sich dem Berns von Kreisschul
lehrern zu widmen beabsichtigen, zu gründlicheren Studien 
für solche Lehrfächer anzuregen' zu denen sie eine vorherr
schende Neigung haben, wird gestattet, die Prüfnng ent
weder in der Mathematik, Physik und Naturgeschichte, oder 
in der Geschichte, Geographie und Lateinischen Sprache ab
zulehnen, in welchem Falle die Caudidaten dann auch die 
Anstellungsfähigkeit nur für diejenigen Gegenstände erhalten, 
in denen sie sich der Prüfung unterworfen haben. Dieje
nigen Ccmdidaten aber, welche nicht erweisen können, daß 
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sie aus einem Gymnasium mit dem Zeugnisse der Reife 
entlassen worden find, oder bei der Universität das Auf
nahme-Examen abgelegt haben, unterliegen einer Prüfung 
auch iu den von ihnen abgelehnten und in diesem Para-
graphe erwähnten drei Fächern, und zwar iu dem für einen 
Lehrer unumgänglich erforderlichen Maße von allgemeiner 
Bildung, nach den Regeln, welche für die Entlassung aus 
den Gymnasien festgesetzt sind. 

Wer zufolge der zuerst abgelegten Prüfung die bedingte 
Anstellungsfähigkeit erlangt hat, kann späterhin durch ein 
ergänzendes Eramen die Berechtigung zum Unterrichte in 
einem oder mehreren Fächern erwerben. 

6. Wenn der Eraminand die Würde eines graduirteu 
Studenten oder den Grad eines Kandidaten besitzt, so wird 
darauf bei der Prüfung in dem Fache, für welches er gra-
duirt ist, Rücksicht genommen. 

7. Ueber die ganze Prüfung wird ein ausführliches Pro
tokoll geführt, worin die Gegenstände, auf welche sich die
selbe iu jeder Wissenschaft oder Sprache bezogen hat, und 
das Maß der Kenntnisse, welches der Examinand bewiesen 
hat, im Einzelnen angegeben wird. Am Schluß des jede 
besondere Wissenschaft oder Sprache > Betreffenden ist das 
Urtheil nochmals zusammenzufassen in einen der Ausdrücke: 
ausgezeichnet, sehr gut, gut, ziemlich, ungenügend. 

8. Endlich hat der Examinand in Gegenwart der Era-
minatoren der betreffenden Fächer in der oberen Elasse der 
Dorpatschen Kreisschule über zwei der Lehrfächer derselben 
uach eigener Wahl Probelectioneu zu geben, deren jede nicht 
gerade eine volle Stuude zu dauern braucht. 

9. Das Protokoll über die mündliche Prüfung nebst den 
schriftlichen Arbeiten und dem Urtheil über die Probelectioneu 
und den Vortrag in Russischer Sprache wird dem Kurator 
des Dorpatschen Lehrbezirks zu weiterer Verfügung unterlegt. 

3. 
Nachtrag zu den Reglements für die Prüfungen 
der Candidaten zu den Stellen: von Oberlehrern 
und Lehrern an den Gymnasien vom 2. Marz 
183ß und von wissenschaftlichen Lehrern an den 
Kreisfchnlen des Dorpatschen Lehrbezirks vom 

3l>. December 1833. 
1. Die vor Zulassung zu der Prüfung zu erweisende Be

f ä h i g u n g ,  e i n e s  d e r  U n t e r r i c h t s f ä c h e r  i n  R u s s i s c h e r  S p r a c h e  
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vorzutragen, wird — bei Aufhebung des in dem Prüfungs-
Reglement: für Gymnasiallehrer p. 3 und für Kreisschul
lehrer p 2 festgesetzten Verfahrens — dadurch constatirt, 
daß der Examinand in Gegenwart des Professors der Russi
schen Sprache, des Jnspectors der Kronsschuleu des Dor
patschen Lehrbezirks und des Dorpatschen Gouv, - Schul-
Directors einen Gegenstand der Russischen Grammatik oder 
Russischen Literatur mündlich auseinandersetzt, wobei die 
Herren Examinatoren durch aufgeworfene Fragen ihm Ge
legenheit geben, seine praktische Kenntniß der Russischen 
Sprache zu beurkunden. Diese Besprechung findet ohne 
Betheiligung von Schülern statt. Das Thema zu solchem 
Vortrage erhält öer Examinand erst 24 Stunden vor der 
für deu Vortrag bestimmten Zeit, nachdem es durch den 
Beschluß der Majorität der oben benannten Personen fest
gestellt worden ist. Zur Beurtheilung der Leistungen in dem 
Vortrage werden die Prädicate: „sehr befriedigend", „be
friedigend", „kaum befriedigend", „unbefriedigend" gebraucht 
und das von dem Beschlüsse der Majorität abweichende 
Urtheil wird jedesmal bei dem Berichte über die Prüfung 
zur Kenntniß des Kurators des Lehrbezirks gebracht. Nur 
derjenige Candidat, der in dem erwähnten Vortrage das 
Urtheil: „befriedigend" erhalten hat, wird zu der wissen
schaftlichen Prüfung zugelassen. 

2. Die nach dem Abschluß der Prüfung in Deutscher 
Sprache zu haltende wissenschaftliche Probe - Lection 

! wird — bei Aufhebung des in dem Prüflings - Reglement: 
für Oberlehrer p. 15 und für Kreisschullehrer x, 8 festge
setzten Versahrens. — für solche Kandidaten, welche früher 
entweder gar nicht oder weniger als ein Jahr lang an 
größeren Erziehnngs-Anstalten Unterricht ertheilt haben, in 
der Art geregelt, daß diese Kandidaten verpflichtet sind, 
zuvörderst eine Woche hindurch dem Unterrichte des Lehrers 
des bezüglichen Faches in dem Gymnasium oder in der , 
Kreisschule beizuwohnen, und darauf, wenn sie sich über 
die Erfüllung dieser Obliegenheit gehörig alisgewiesen haben, 
in Gegenwart des Professors ihres Hauptfaches, des Jn
spectors der Kronsschulen des Dorpatschen Lehrbezirks und 
des Dorpatschen Gouv.-Schul-Directors eine Probe-Lection 
über ein Thema, welches durch deu Beschluß der Majorität 
der genannten drei Personen festgestellt wird, dem Kandi
daten aber erst 24 Stunden vor der für die Lection anbe
raumten Zeit eröffnet werden darf, iu der vou dieser Ma-

3 
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jorität zu bestimmenden Claffe zu halten und nach Been
digung des Vortrages die Schüler über den Inhalt dessel
ben zu era miniren. 

Anmerkung. Es ist den Candidaten unbenommen, 
ihren Besuch der Schulstnnden in dem Gymnasium oder 
in der Kreisfchule, wenn sie es wünsche«?, aus eine längere, 
als die hier vorgeschriebene Zeit auszudehnen. 

3. Wenn die gehaltene Probe-Lection nicht die gehörige 
Begründung zu einem befriedigenden Urlheile dargeboten 
haben sollte, so kann eine zweite Probe-Lection anberaumt 
werden. 

4. Diejenigen Candidaten, welche erweisen können, daß 
sie nicht weniger als ein Jahr lang an einer größeren Er-
ziehungs-Anstalt Unterricht ertheilt haben, sind zu dem Be
such deö Schulunterrichts in dem Gymnasium ^der in der 
Kreisschule nicht verpflichtet, unterliegen aber den übrigen 
im 2. Punkte enthaltenen Festsetzungen über die Probe-
Lection. » 

5. Die Genehmigung des Beschlusses der Majorität über 
den Ort und die Stunde der abzuhaltenden Probe-Lection 
hat der Dorpatsche Gouv.-Sckul-Director von dem Curator 
des Lehrbezirks mündlich einzuholen. 

6. Zur Beurtheilung der Probe-Lection dienen die im 
I. Punkte erwähnten Prädikgte, nnd das von dem Beschlüsse 
der Majorität abweichende Urtheil ist bei dem Berichte über 
die Prüfung zur Kenntniß des Curators des Lehrbezirks zu 
bringen. 

4. 
Prüfung auf das Amt eines Lehrers der neueren 
fremden Sprachen und auf das Amt eines Haus

lehrers. 

Die Prüfung auf das Amt eines LehrerS der neueren 
fremden Sprachen, fo wie eines Hauslehrers, beniht im 
Allgemeinen auf den am 1. März 1846 Allerhöchst bestä
tigten „Vorschriften im Betreff der Special-Prü-
fungen von Beamten des Lehrfaches im Ressort 
deö Ministeriums der Volksaufklärung." („Regle
ment über Special-Prüfungen im Ministerium der VolkS-
anfklärung"), f. St. Petersburger Zeitung vom 4/16. uud 
5/17. Mcii 1846. Nr. 99 und '100. 

1. Gemäß dem Z 7 der am 28 November 1844 Aller
höchst bestätigten ergänzenden Vorschriften zum Ustaw über 
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den Civildienst bezweckt vorstehendes Reglement den Umfang 
der Special-Prüfungen für diejenigen Beamten vom Reffort 
des Ministeriums der Volksanfklärung zu bestimmen, deren 
Beförderung zum ersten Clasfenraug nicht den allgemeinen 
Regeln unterliegt. 

2. Diese Personen sind: a) Lehrer in den Kreisschulen; 
d) Lehrer der neueren fremden Sprachen in adeligen In
stituten. Gymnasien, in der St Petersburgischen Deutschen 
St. Petrischule, in den Abtheilungen der Gymnasien uud 
in adeligen Kreisschulen; e) Zimmer-Aufseher in adeligen 
Instituten, in den Pensionen der Gymnasien uud überhaupt 
in allen Krön-ErziehnngS-Anstalten vom Ministerium der 
Volksausklarung; ä) Hauslehrer; <z) Lehrer in den Pfarr-
und Elementarschulen, so wie auch in den vorbereitenden 
Elasten; t') Lehrer der Zeichenkunst uud Kalligraphie in allen 
Lehranstalten dieses Ministeriums, von dem adeligen Insti
tute bis zur Kreisschule einschließlich. 

5. Die Special-Prüfungen zerfallen in: allgemeine 
und besondere, Erftere sind für Candidaten zu Lehr-
und Aufseher-Aemtern bestimmt, welche keine Attestate über 
genügende Vollendung eines vollen Cursus auf einer KronS-
Lehranstalt besitzen, und umfassen alle im Programm ent
haltenen Wissenschaften ohne Ausnahme, wobei jedoch eine 
besondere Berücksichtigung denjenigen Fächern zugewendet 
wird, welche der Examinand zn lehren beabsichtigt. Letztere 
betreffen besonders Personen, welche in Krons-Ansialten ge
bildet worden und mit belobenden Attestaten von denselben 
versehen sind, und sollen ausweisen, ob die Candidaten 
außer ihrer praktischen Fähigkeit, in den Fächern die nöthi-
gen Kenntnisse besitzen, in welchen sie Vorträge zu halten 
beabsichtigen. 

6. Diese Fächer werden in beiden Arten von Prüfungen 
als Hauptfächer bezeichnet. 

7 Wer in den Hauptgegenständen geprüft wird, hat 
zugleich auch Probelectionen zu halten. 

II. Die Anforderungen iu diesen Gegenständen*) über
haupt richten-sich nach dem Umsange, in welchem dieselben 

Der allgemeinen Specialprüfung zu dem Amte eines Kreis-
schullehrers, § Anmert!. zu Art. Das fetzt bestehende Pro
gramm der Prüfung zu dem Amte eineö Kreisschullehrers im Dor
patschen Lehrbezirke bleibt unveräudert. R, 
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auf den Gymnasien zum Vortrage kommen, und die Prü
fungen selbst fiuden nach deu vom Ministerium der Volks
aufklärung sür Abiturienten aus den Gymnasien bestätigten 
Regeln statt. ^ 

12. Die Prüfung in dem Hauptfache macht von dieser 
Bestimmung eine Ausnahme und entspricht vollkommen der 
besonderen Specialprüfuug, welche in Folgendem besteht: 
der Examinand muß: a) mündlich fünf und schriftlich zwei 
Fragen beantworten, welche aus mehreren Fragen, die aus 
allen Theilen der Wissenschaft geschöpft und unter einander 
gemischt sind, durchs Loos gezogen werden; 1») eine kurze 
Abhandlung über ein voit den Examinatoren ausgegebenes 
Thema, welches sich direct aus den Gegenstand der Prü
fung bezieht, schreiben, und c) eine Probevorlesung halten. 

15. Die Gegenstände der allgemeinen Specialprüsung 
für Lehrer der neueren fremden Sprachen sind: 1) Religion, 
biblische und Kirchengeschichte; 2) Russische Sprache mit 
Einschluß des höheren Theils der Grammatik; 3) Französische 
und Deutsche Sprache, Grammatik im weitern Sinne, Lite
ratur und Literaturgeschichte; 4) Arithmetik; 5) Geographie; 
6) allgemeine Geschichte. 

16. Von dem Examinanden werden in diesen Gegen
ständen (mit Ausnahme der Sprachen) Kenntnisse in dem 
Umfange verlangt, in welchem sie auf Kreisschulen zum Vor
trage kommen, in einer der fremden Sprachen aber, als 
dem Hauptgegenstande, wird eine in jeder Beziehung gründ
liche Kenntniß und das günstigste Urtheil (Nr. 5, d. i. aus
gezeichnet) gefordert. Bei dieser Prüfung wird nach den 
Regeln verfahren, welche für Kreisschullehrer festgesetzt sind. 

17. Ausländer, insbesondere diejenigen unter ihnen, welche 
kürzlich aus dem Auslande angekommen sind, können nach 
Ermessen der Obrigkeit des Lehrbezirks von der Prüsung 
in der Russischen Sprache befreit werden, 

18 Personen, die mit Erfolg ihren Lehrcuxsus auf einer 
der Lehranstalten Mittlern Ranges oder auf eiuer Kreisschule 
beendigt haben und darüber befriedigende Attestate besitzen, 
haben, um als Lehrer einer der neueren fremden Sprachen 
angestellt werden zu können, nur die besondere Specialprü
fung, nach den in den Artikeln 12 und 13 enthaltenen Be
stimmungen zu bestehen. 

20. Die allgemeine Specialprüfung für Hauslehrer um
faßt folgende Gegenstände: 1) Religion, biblische und Kirchen
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geschichte; 2) einen der Lehrgegenstände deS GymnafialcursuS, 
in welchem der Examinand unterrichten will; 3) gramma
tische Kenntniß deS Russischen und für Ausländer ihrer Mut
tersprache; 4) Arithmetik; 5) Geographie; 6) allgemeine Ge
schickte. 

21. Die Kenntnisse in diesen Fächer«, überhaupt müssen 
dem Umfange des Vortrages derselben in den KreiSschulen, 
die Kenntnisse im Hauptsache aber dem Umfange deS Vor
trages in Gymnasien entsprechen. 

22. Im Falle daß dieMaminanden eine der neueren frem
den Sprachen, die Englische und Italienische nicht ausgeschlos
sen, zum Hauptfache erwählen, müssen sie denjenigen Grad 
von Kenntnissen besitzen, der im Artikel 15 gefordert wird. 

23. Die Prüfung findet in gleicher Weise statt, wie oben 
angegeben ist; wird dem Examinanden im Hauptfache ein 
Urtheil unter Nr. 4 (gut) zu Theil, so kann er nicht Haus
lehrer werden. 

24. Die besondere Specialprüsung zur Stelle eines Haus
lehrers tritt in dem Art. 18 angegebenen Falle ein. 

Bekanntmachung des Rectors der Dorp. Univ. 
in Betreff der Termine für die Zulassung zu 
Lehrer-Prüfungen bei der Universität. An die 
Redaktionen der öffentlichen Blätter gesandt am 

17. December I85l. 

Von der Dorpatschen Universität wird hiedurch in Erin
nerung gebracht, daß diejenigen Personen, welche sich bei 
derselben dem Examen sür das Amt eines Hauslehrers oder 
einer Hauslehrerin, so wie für öffentliche Lehrerstellen zu 
unterwerfen wünschen, zu solchen Prüfungen während der 
Monate Februar, März, April bis 20. Mai, — und 
August bis November incl. — sich melden können, 
wobei folgende Zeugnisse verlangt werden: 1) der Taufschein; 
2) der Eonsirmationsschein (von Bekennern der evangelischen 
Kirche) oder der Communionsschein (von Bekennern der 
katholischen Kirche); 3) ein Schulzeugniß; 4) ein günstiges 
Zeugniß über ihre Führung und moralischen Eigenschaften, 
ausgestellt von dem Herrn Eivilgouveru^ur desjenigen Gou
vernements, in welchem die betreffende Person ihren Aufent
halt hat, mit Bezeichnung der Unterthanschaft; 5) von Aus
ländern, die zu obigem Zweck sich hierher begeben, ein be
sonderes Zeugniß der Kaiserlich Russischen Gesandtschaft in 
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dem Lande, aus welchem sie kommen; 6) von angehenden 
Lehrern steuerpflichtigen Standes das Entlassnngszeugniß 
ihrer Gemeinde, und von Personen adeligen Standes oder 
sonstigen Ererrtten gerichtliche Zeugnisse über ihren ^tand; 
7) ein Lurrieulum vita.s; 8) ein in Folge eines Allerhöchstrn 
Befehls zu unterzeichnendes Reversale, für welches das For
mular in der Universuäts - Canzellei ausgegeben wird. — 
N u r  s o l c h e n ,  w e l c h e  d i e s e  D o c u m e n t e  v o l l s t ä n d i g  
i h r e m  s c h r i f t l i c h e n  G e s u c h  u m  Z u l a s s u n g  z u  d e r  
b e t r e f f e n d e n  P r ü f u n g  b e i f ü g e n ,  k a n n  d i e  A b l e -
guug des Eramens gestattet werden, auch können 
keine desfallsigen Meldungen von Personen, die das dazu 
gesetzlich erforderliche Alter, d. i. 18 Jahre für Personen 
männlichen Geschlechts und 16 Jahre sür Personen weiblichen 
Geschlechts, noch nicht erreicht haben, angenommen werden. 

Unterzeichnet: Haffner. 

5. 
Ergänzungen zu dem Reglement über die Prü

fung der Hauslehrer. 
Reskript des Curators vom 23. Juli 1856 an das 

Conseil der Kaiserl. Universität Dorpat. 
Auf Grundlage der am I. März 1846 Allerhöchst be

stätigten Verordnung erstreckt sich die Prüfung derjenigen 
Personen, welche den Grad eines Hauslehrers zu erlangen 
wünschen, auf 1) die allgemeinen Fächer, durch welche der 
Examinand seine Geistesreife zu- erweisen hat, und 2) die 
Hauptfächer, in welchen er den Unterricht zu ertheilen be
absichtigt, uud es ist durch dieselbe Verordnung festgesetzt, 
daß der ersterwähnten Prüfung nur solche Personen unter
liegen, welche keine Zeugnisse über die erfolgreiche Beendi
gung deS Curfus von einer Krons-Lehranstalt besitzen. 

Da die Prüfung der Hauslehrer den positiven Zweck 
hat, sür den häuslichen Unterricht Lehrer darzubieten, die. 
dem Bildungsstande des Landes gemäß, ihren Beruf mit 
Nutzen auszuüben im Stande sind, so kann der in dem 
§ 21. jener Verordnung bezeichnete Umfang der Kenntnisse 
nach dem Cursus der Kreisschulen nur in der Art ermittelt 
werden, daß der Hauslehrer uicht als ein Schüler der 
Kreisschule, sondern als ein Mann geprüft wird, der, wenn 
auch in einem geringen Umfange, dennoch aber mit voller 
Einsicht und Verständniß in den Geist der Gegenstände der 
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allgemeinen Prüfung eingedrungen ist und für seinen Beruf 
die gehörige Reife des Geistes besitzt. 

In noch' höherem Maße ist diese Anforderung an die 
Prüfung in den Hauptfächern zu stellen, wobei der im tz 10 
der Verordnung gebranchte Ausdruck „Fach" keinesweges 
in dem Sinne aufgefaßt werden kann, als ob z. B. die 
Geographie allein ein Fach fei. Hier ist vielmehr der Ge
sichtspunkt des niederen Schul-Unterrichts entscheidend, wo
selbst die Geographie nothwendig mit der Geschichte verbun
den ist. Es ist daher als ein Fach zu betrachten und in 
der Prüfung zu verlangen: Allgemeine und russische Ge
schichte mit allgemeiner und russischer Geographie, desglei
chen die Arithmetik und Geometrie als das Fach der Ma
thematik. 

Indem ich das Conseil ersuche, diese Erwägungen den 
Herrn Examinatoren zur Nachachtung vei den Hauslehrer-
Prüfungen mirzntheilen, fühle ich mich bewogen die Ueber-
zeugung auszudrücken, daß es höchst nöthig ist, daß die-
Hauslehrer nicht blos mechanisch die von ihnen vorzutragen
den Gegenstände ihrem Gedachtniß eingepeägt, sondern die
selben wirklich mit Klarheit in den Verstand aufgenommen 
haben. 

Unterzeichnet: Senateur von Bradke. 

Reskript des Curators vom 22. December 1856 an 
das Conseil der Universität. 

Da auf Grundlage ^)er am 1. März 1846 Allerhöchst 
bestätigten Verordnung über die Special - Prüfungen zu den 
Gegenständen der von einem Hauslehrer abzulegenden Prü
fung, wenn er kein Attestat über die Vollendung deS Schul-
CursuS besitzt, auch die Religion, heilige und Kirchenge
schichte gehört, sür Bekenner der evangelischen Kirche aber, 
nach der mir zugekommenen Erklärung der Theologischen 
Facultät, die Bekanntschaft mit dem geistlichen Lieder
schatze der Kirche unerläßlich ist, so ersuche ich das Conseil, 
anzuordnen, daß die Prüfung derjenigen Hauslehrer, welche 
zur evangelischen Kirche sich bekennen, wenn sie auf die all
gemeinen Fächer sich. der Verordnung gemäß, zu erstrecken 
hat, in der Religion auch auf die Ermittelung ihrer Kennt
niß der hauptsächlichsten Kernlieder der 'Kirche ausgedehnt 
werden. 

Unterzeichnet: Senateur von Bradke. 
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Rescript deS Curators vom 16. Mai 1866 an daS 
Conseil der Universität. 

In erhaltener Veranlassung und zur Ergänzung der 
durch mein Schreiben vom 22. Juli 1856 Nr. 1358 sür 
die Prüfung auf daS Amt eines Hauslehrers festgesetzten 
Regeln, ersuche ich das Conseil folgende Anordnung zu 
treffen: 

1) daß die Prüfung auf das Amt eines Hauslehrers in 
dem Fache der Deutschen Sprache, wenn diese von dem 
Examinanden als sein Hauptfach bezeichnet wird, nach Maß
gabe deS Lehrplans der Gymnasien zu bewerkstelligen ist, 
und auf Grundlage des § 13 der Verordnung über die 
Specialprüfungen sich auf die Grammatik iu aller Ausführ
lichkeit auf die Literatur' und Geschichte der Literatur zu er
strecken hat, und 

2) daß bei der Prüfung auf das Amt eines Hauslehrers 
in dem Fache der Religion, wenn dieses Fach von dem Exa
minanden als sein Hauptfach bezeichnet worden ist, der Lehr
plan der Gymnasien zur genauen Grundlage genommen, 
also auch die Kenntniß der Griechischen und Hebräischen 
Sprache verlangt werde, und zwar in dem Umfange, wie 
sie speciell für den erwähnten Lehrgegenstand durch den Lehr
plan festgestellt ist, und wie die Ertheilung des Unterrichts 
in demselben dem Oberlehrer der Religion am Gymnasium 
obliegt. 

Unterzeichnet: Senateur von Bradke. 

8. 
Instruction für die Prüfung auf das Amt 

einer Hauslehrerin. 

Die Prüfung auf das Amt einer Hauslehrerin be
ruht auf dem am 1. Juli 1834 Allerhöchst bestätigten Re
glement für Privaterzieher und Hauslehrer, welches unter 
Anderem Folgendes verordnet: 

§ 1. „Um den Eltern eine Garantie bei der Wahl zu
verlässiger Erzieher für ihre Kinder zu verschaffen und zu
gleich zur Erreichung der allgemeinen Absichten der Regie
rung in Hinsicht auf Volksbildung mitzuwirken, werden 
besondere Grade von Privaterziehern, Hauslehrern und 
Hauslehrerinnen gestiftet." 

§ 43. „Wer den Grad eines Hauslehrers erlangen 
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will, wird iu einer von den Universitäten oder in einem 
Lyceum geprüft, in solchen Gouvernements aber, wo keine 
höhere Lehranstalten existiren, unterwirft er sich dem Exa
men in dem Gymnasium In den beiden zuerst genannten 
Fällen wird für diesen Zweck unter dem Vorsitz des Rec-
torS der Uuiversität oder des Directors des Lyceüms ein 
besonderes Comits aus Professoren gebildet, die zu dem 
Fache gehören, in welchem die Prüfung vor sich gehen soll; 
in Gymnasien wohnt 'dieser Prüfung der Director mit allen 
Lehrern, gleichwie auch der Ehren-Curator, bei." 

§ 18. „Der für besagten Zweck sich einer Prüfung Un
terwerfende muß in jedem derjenigen Lehrgegenstände, die er 
Anderen beizubringen wünscht, mehrere Fragen mündlich 
beantworten. Die zu beantwortenden Fragen wählt er selbst 
auS der Reihe derjenigen, welche ihm in dieser Absicht der 
Rector oder Director iu der Comits-Versammlung vorlegt. 
Außerdem richtet der Professor oder Lehrer des Fachs, in 
welchem die Prüfung vor sich geht, an ihn einige mündliche 
Fragen, die er ebenfalls mündlich zu beantworten ver
pflichtet ist." 

§ 19. „Sobald dieses geschehen ist, muß der Candidat, 
ohne den Sitzungs-Saal zu verlassen, über das ihm vorge
legte, sich in der Regel auf den Hauptgegenstand der Prü
fung beziehende Thema eine kurze Abhandlung schreiben, 
was sowohl in Russischer, als auch in einer von den neueren 
Sprachen des Auslandes geschehen kann." 

§20. „Wer Hauslehrer werden will, muß überdem in 
Gegenwart aller Examinatoren eine ausführliche Lection über 
irgend einen Zweig der von ihm gewählten Wissenschaft 
ertheilen." -

§ 53. „Die in Betreff der Prüfung durch die 8§ 13, 
18, 19, 20, festgesetzten Regeln finden ihre Anwendung auch 
auf Hauslehrerinnen." 

It. Auf Grundlage dieser Allerhöchst bestätigten Be
stimmungen und mit Rücksicht auf die Eigenthümlichkeit 
der weiblichen Bildung ist bei der Prüfung einer Hausleh
rerin das Augenmerk nicht sowohl auf eine große Masse 
einzelner, dem Gedächtnisse eingeprägter Kenntnisse, als viel-
mehr auf ein zusammenhängendes Wissen des Wesentlichen 
und auf die dadurch begründete wahre Geistesbildung zu 
richten. 

4 
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Die über den vollendeten Cursus ertheilteu Zeug
nisse werden zur Kenntniß der Examinatoren gebracht und 
dienen als Anhalt für die abzuhaltende Prüfung. Hiebei 
wird aber festgesetzt, daß zur Ertheilung solcher Zeugnisse 
keine Entlassungsprüfung anzuordnen ist, sondern daß die 
Censuren über die Fortschritte und Kenntnisse in den ver
schiedenen Gegenständen des Unterrichts ausschließlich dabei 
von deu Lehrern berücksichtigt werden müssen. 

I>. Der Wirkungskreis einer Hauslehrerin besteht darin, 
daß sie der heranwachsenden weiblichen Jugend und auch 
Knaben bis zum 9ten oder 10ten Jahre eiuen genügenden 
Unterricht zu ertheilen hat, daher die Prüfung derselben 
ermitteln soll, ob sie das dazu erforderliche Maß von Kennt
nissen sich mit der erforderlichen Gründlichkeit angeeignet 
hat, um den Unterricht mit Sachkenntniß und Klarheit er
theilen zu können. 

U. Zur Erreichung dieses Zwecks wird als das Maß 
der von einer Hauslehrerin zu fordernden Kenntnisse fest
gesetzt: 

a. In der Religion eine allgemeine übersichtliche Kennt
niß von dem Inhalt und der Eintheilung der heil. Schrift; 
der Hauptinhalt der biblischen Geschichte Alten und Neuen 
Testaments; der Wortlaut des kleinen Katechismus Luther's 
und die Kenntniß der Katechismuslehre, so daß Examinandin 
im Stande ist, von den Heilslehren des Christenthums nach 
dem Bekenntniß der Lutherischen Kirche Rechenschast zu 
geben. 

d. In der Geschichte muß die Examinandin eine über
sichtliche Kenntniß des ganzen Feldes besitzen, und die Epoche 
machenden Begebenheiten und Erscheinungen, wie: das Be
deutendste aus der Geschichte des Orients und der Griechen, 
die Perserkriege übersichtlich, das Perikleische Zeitalter, die 
Geschichte Alexander'S des Großen übersichtlich, das Haupt
sächlichste aus der älteren Geschichte Roms, die Punischen 
Kriege und die Zeiten der Bürgerkriege übersichtlich, das 
Zeitalter des AugustuS, die Verbreitung der christlichen Kirche, 
die Völkerwanderung, die Geschichte Karl's des Großen, die 
Gründung des Russischen Reichs, Muhamed und das Ka
lifat, die Zeiten der Hierarchie unter Papst Gregor VII. und 
seinen Nachfolgern, die Geschichte der Hohenstaufen, die 
Kreuzzüge übersichtlich, die Entdeckungen, das Zeitalter der 
Reformation, die Zeiten Philipp'S II., Elisabeth u. Joan'S III. 
und IV., den dreißigjährigen Krieg bei einer sehr gedrängten 



auf das Amt einer Hauslehrerin. 

Uebersicht der militärischen Operationen, die Regierung der 
Stuart's, das Zeitalter Ludwigs XIV., Peter's des Großen, 
Friedrich's des Großen, Katharina II. und der Französischen 
Revolution im Zusammenhange kennen und ausführlich an
zugeben wissen. 

c. In der Geographie wird gefordert, daß die Exa
minandin richtige Einsicht in die Stellung der Erde im Son
nensystem, in den Gebrauch des Globus, in die Erscheinun
gen der Atmosphäre und in die klimatischen Verhältnisse 
habe, Kenntniß von den Umrissen der Länder und Meere, 
von der Richtung der vorzüglicheren Gebirgszüge, von dem 
Wichtigsten der Oberflächengestaltung, von der Vertheilung 
der bedeutenderen Seen uud Flüsse, der wichtigsten Pflanzen-
und Thierfamilien, der Menschenracen und der vornehmsten 
Völkergruppen, serner von den räumlichen Verhältnissen der 
Großstaaten, ihrer Bevölkerungszahl und ihren bedeutendsten 
Städten an den Tag lege. 

ä. In der Arithmetik ist zu fordern die Bekanntschast 
mit dem decadischen System, die Kenntniß der vier SpecieS 
mit unbenannten und benannten Zahlen und der Bruch
rechnung ; Gewandtheit im Geschäftsrechnen, sofern sich das
selbe auf die Anwendung einfacher Proportionen mit Brü
chen oder ohne Brüche oder der sogenannten Regel de tri 
beschränkt; doch ist es wünschenswerth, daß die Examinandin 
dergleichen 'Aufgaben durch Zurückführen auf die Einheit 
zu lösen verstehe und dadurch sich von der bloß mechanischen 
Behandlung der Aufgaben frei machen könne; endlich die 
allgemeinen Kennzeichen der Theilbarkeit und das Auffinden 
deS gemeinsamen TheilerS zweier Zahlen; auch hat die Exa
minandin einige Geübtheit im Kopfrechnen an den Tag zu 
legen. 

6. In der deutschen Sprache wird verlangt, daß 
die Examinandin nicht allein in der Orthographie, Formen
lehre und Syntax sicher, sondern auch mit den darauf be
züglichen Regeln, so wie mit dem Wichtigsten aus der Lehre 
von dem Verhältniß der Sätze und vom Styl vertraut sei. 
Ferner ist ein Aufsatz anzufertigen über ein nicht zu schwie
riges Thema. Die mündliche Prüfung wird füglich an die 
Analyse eines Abschnitts aus einem Schriftsteller angefchlos-
sen werden können. Der Umfang der verlangten gramma
tischen Kenntnisse wird etwa der kleinen Grammatik von 
Götzinger entsprechen. (Anfangsgründe der deutschen Sprach
lehre in Regeln und Aufgaben. Leipzig Hartknoch.) Au
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ßerdem wird eine übersichtliche Kenntniß der deutschen Lite
ratur seit der Mitte des 18 Jahrhunderts gefordert, 

k. In der russischen Sprache mündliche Ueberjetzung 
aus einem Schriftsteller deS gegenwärtigen Jahrhunderts 
in'S Deutsche oder Französische,' mündliche Uebersetzung eines 
Stückes in leichterer Prosa in's Russische und eine fchrist-
liche Arbeit erzählenden, beschreibenden oder moralischen In
halts in russischer Sprache über ein gegebenes Thema, oder 
eine schriftliche Uebersetzung aus dem Deutschen oder Fran
zösischen in's Russische. Die Prüfung in der Grammatik 
schließt sich an die Uebersetzung aus dem Russischen an. 
Auch wird in Berücksichtigung gezogen daS Maß des Ver-
stehens der mündlichen Rede und der Befähigung, sich im 
Russischen ausdrücken zu können, wobei die Wendungen 
und minder wichtige Mängel der Aussprache nachgesehen 
werden. 

^ In der französischen Sprache mündliche Ueber
setzung auS einem nicht allzu schwierige» Schriftsteller ins 
Deutsche oder Russische, mündliche Uebersetzung eines Stückes 
in leichterer Prosa in's Französische und eine schriftliche Ar
beit erzählenden, beschreibenden oder moralischen Inhalts in 
Französischer Sprache über ein gegebenes Thema, oder eine 
schriftliche Uebersetzung aus dem Deutschen oder Russischen 
in's Französische. Ueber die Prüfung in der Grammatik, 
die Aussprache und Fertigkeit im mündlichen Gebrauch der 
Sprache gilt dasselbe, was über die Prüfung in der Rus
sischen Sprache festgesetzt ist. 
.I'. Die Probelektion wird in der früher stattgehabten 

Ordnung belassen. 
Die Prüfung wird auf schriftliche Meldung ange

ordnet und findet statt sowohl bei der Universität, wie bei 
den Gymnasien während beider Semester in der Zeit von 
der Mitte des Februar bis zur Mitte des Mai, und von 
der Mitte deS August bis zur Mitte des November. 

H. Daß diejenigen, welche sich der Prüfung zu unter
werfen wünschen, in weiblicher Begleitung zur Prüfung er
scheinen, wird zwar nicht gefordert, wohl aber als wün-
schenswerth empfohlen, und von den Herren Examinatoren 
ist die Begleitung der Examinandin zuzulassen. 
I. Bei der Prüfung werden, unbeschadet ihrer wesent

lichen Zwecke, alle beengende oder störende Formen ver
mieden. 
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It,. Als Local für die Prüfung ist der untere Raum 
der Universitätö-Bibliothek, in den Gymnasien die Bibliothek 
oder die Localität der Cabinette zu benutzen, wobei aus 
örtlichen Rücksichten die erwähnten Räume des Dorpatschen 
Gymnasiums für die von der Universität abzuhaltenden 
Prüfungen auf Verlangen zur Disposition zu stellen sind. 
Es versteht sich von selbst, daß diejenigen Anstalten, welche 
von der höheren Schul Obrigkeit die Genehmigung zur Ab-
Haltung der Prüfung in ihrem eigenen Locale erhalten haben, 
bei diesem Rechte verbleiben. 

Den 22. April 1860. 
Unterzeichnet: Senateur von Bradke. 

7. 
Reglement für die Prüfungen zu den Stellen 
von Lehrern oder Lehrerinnen an den öffent
lichen Elementarschulen deö Dorpatschen Lehr

bezirks. 
1. Die Prüfungen zu den Stellen von Lehrern oder Leh

rerinneil an den öffentlichen Elementarschulen des Dorpat
schen Lehrbezirks werden bei dem Elementarlehrer-Seminar 
in Dorpat abgelegt; ausnahmsweise kann die Prüfung zu 
der Stelle eiuer Lehrerin mit Genehmigung des CuratorS 
des Dorpatschen Lehrbezirks bei einem der Gymnasien dieses 
Lehrbezirks abgehallen werden. Die zu diesen Prüfungen 
zuzulassenden Personen müssen Russische Unterthanen, we
nigstens neunzehn Jahr alt, uud von sittlichem Wandel sein. 

2. Dem Gesuch um Zulassung zu der Prüfung wird ein 
Taufschein, bei den zur evangelisch-lutherischen oder evan-
gelisch-resormirten Kirche gehörigen auch ein Confirmations-
schein, ein Standeszeugniß, bei den Steuerpflichtigen auch 
ein Entlassungsattestat der Gemeinde, ein Sitteuzeugmß der 
örtlichen Obrigkeit wenigstens über die letzten zwei Jahre, 
und eine Darstellung des bisherigen Lebens und besonders 
deS Bildungsganges des Nachsuchenden nebst Zeugnissen 
darüber beigefügt. 

3. Die Prüfung beginnt damit, daß unter Aufsicht und 
ohne Hülfsmittel ein Aufsatz über ein gegebenes Thema in 
der Muttersprache angefertigt wird. Sollte dieser durch 
Fehlerhaftigkeit der Sprache, oder durch Unklarheit und 
Unaugemessenheit deö Ausdrucks, oder durch Verworrenheit 
der Darstellung, oder durch Dürftigkeit und Verkehrtheit 
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des Inhalts, ein zu geringes Maß von allgemeiner Bildung 
verrathen, so wird die Zulassung zu der mündlichen Prü
fung verweigert. 

4. Im entgegengesetzten Falle wird die Prüfung in Ge
genwart deS Gouvernements-SchuldirectorS von dem Jn-
spector des Seminars und dem Gehülfen desselben, oder 
von den Lehrern der betreffenden Fächer am Gymnasium, 
zunächst in denjenigen Gegenständen abgehalten, welche in 
den Kreisschulen und höheren Töchterschulen von zwei Classen 
gelehrt werden, nicht aber Gegenstände des Unterrichts in 
den Elementarschulen sind. Als maßgebend für die zu for
dernden Kenntnisse können angesehen werden: in der allge
meinen Geschichte der Leitfaden der Weltgeschichte nach Ditt-
mar's Weltgeschichte im Umrisse (von Mürdter), mit einem 
Vorwort von Dittmar, und mit Beschränkung des Details; 
in der allgemeinen Geographie der Leitfaden der verglei
chenden Erdbeschreibung von Pütz; in der Geschichte Ruß
lands das kleinere Lehrbuch von Usträlow; in der Geogra
phie Rußlands das Lehrbuch von Kusnezow; in der Natur
geschichte Schubert's Naturgeschichte für Schulen; in der 
Physik Westberg's Grundzüge der Physik, in der Geometrie 
(bei Personen männlichen Geschlechts) Westberg's Elemente 
der Geometrie. 

ö. Solche Personen, welche Diplome über den Grad 
von Hauslehrern oder Hauslehrerinnen besitzen, werden von 
der eben gedachten Prüfung in denjenigen Gegenständen 
befreit, für welche sie die Berechtigung znm Privat-Unter
richt erhalten haben; auch wird darauf Rücksicht genommen, 
daß sie in den allgemeinen Fächern einer Prüfung schon 
unterworfen worden sind. 

6. In der darauf folgenden Prüfung in den Unterrichts -
gegenständen der Elementarschulen wird von Personen männ
lichen Geschlechts gefordert: 

a) in der Religion von den der evangelisch-lutherischen 
oder evangelisch - reformirten Kirche angehörigen: gründliche 
Kenntniß der heiligen Schrift und ihrer einzelnen Bücher 
nach Zweck, Eigentümlichkeit und Inhalt, und Vertrautheit 
mit der biblischen Sprache in Luther's Uebersetzung; genaue 
Bekanntschaft mit der geschichtlichen Offenbarung des Reiches 
Gottes im Alten uud Neueu Testament, etwa nach dem 
Maße des Lehrbuchs der heiligen Geschichte von Kurtz, in 
Verbindung mit denjenigen Theilen der allgemeinen Geschichte, 
welche in näherer Beziehung zn der Entwickeluug des Reiches 
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Gotteö stehen; allgemeine Bekanntschaft mit den politischen 
und religiösen Verhältnissen des jüdischen Volkes, und mit 
der Geographie des heiligen Landes und seiner Nachbar
länder; Kenntniß und Verständnis- des Inhalts der wichti-
geren Briefe der Apostel; Kenutuiß und Verständniß der 
christlichen Glaubenslehre nach dem Bekenntniß der evange
lisch-lutherischen Kirche, aus Grundlage des lutherischen Ka
techismus, nebst ausreichender Bekanntschaft mit Bibelsprü
chen und geistlichen Liedern; übersichtliche Kenntniß der Kir
chengeschichte, etwa wie solche in dem Abriß der Kirchenge
schichte von Kurtz gegeben ist, mit besonderer Hervorhebung 
der Geschichte der Ausbreitung des Christenthums in den 
ersten Jahrhunderten und der Reformationsgeschichte, und 
in Verbindung mit denjenigen Abschnitten der allgemeinen 
Geschichte, welche sür die Gestaltung der kirchlichen Ver
hältnisse von hervorragender Wichtigkeit sind; 

d) in der Muttersprache: ein guter und gebildeter Aus
druck in Rede und Schüft, Sicherheit in der Orthographie, 
Formenlehre und Syntax, Bekanntschaft mit den daraus 
bezüglichen Regeln uud mit dem Wichtigsten aus der Satz
lehre, und übersichtliche Kenntniß der Literaturgeschichte; 

c) in >der Russischen Sprache von Deutschen, und in 
der Deutschen Sprache von Russen: eine gute Aussprache, 
fertiges Lesen, Kenntniß des etymologischen Theils der Gram
matik, Geübtheit im mündlichen Uebersetzen aus der fremden 
Sprache in die Muttersprache und im schriftlichen Ueber-
tragen leichter Sätze aus der Muttersprache in die sremde 
Sprache, einige Fertigkeit im Sprechen; 

ä) in der Arithmetik: vollkommene Fertigkeit in den 
verschiedenen bürgerlichen Rechnungsarten, mit Einschluß der 
Bruchrechnung, und Einsicht in die Gründe der Operationen, 
auch Geübtheit im Kopfrechnen; 

e) in der Kalligraphie: eine saubere uud regelmäßige 
Handschrift in Deutscher, Lateinischer und Russischer Schrift, 
und Bekanntschaft mit den Kennzeichen einer kalligraphischen 
Handschrift; 

k) im Gesänge: die Fähigkeit, einen nicht zu schwierigen 
Choral nach Noten zu singen, und Bekanntschaft mit den 
gewöhnlicheren Melodien der Kirchenlieder, 

7. Von Personen weiblichen Geschlechts wird verlangt: 
->,) in der Religion von den der evangelisch-lutherischen 

oder evangelisch - reformirten Kirche angehörigen: Kenntniß 
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des Inhalts der einzelnen Bücher der heiligen Schrift vor
nehmlich Bekanntschaft mit der geschichtlichen Offenbarung 
des Reiches Gottes im Alten und Neuen Testament, etwa 
nach dem Maße der biblischen Geschichte vonKurtz; Kennt-
niß des Lehrbegrifss der evangelisch-lutherischen Kirche nach 
dem Katechismus, und Bekanntschast mit Bibelsprüchen 
und geistlichen Liedern, namentlich den bei dem Dorpatjcheu 
Katechismus abgedruckten; Kenntniß der Geschichte der Aus
breitung des Christenthums in den ersten Jahrhunderten 
und der Reformationsgeschichte; 

b) in der Muttersprache: ein fehlerfreier, gefälliger Aus
druck in Rede und Schrift, Sicherheit iu der Orthographie, 
Formenlehre und Syntax, Bekanntschaft mit dem haupt
sächlichsten aus der Satzlehre; 

o) in der Russischen Sproche: eine gute Aussprache, Fer
tigkeit im Lesen, Kenntniß der regelmäßigen Flexionen, Be
kanntschaft mit den gebräuchlichsten Wörtern und Redens
arten. und die Fähigkeit, aus dem Russischen ins Deutsche 
mündlich zu übersetzen, und nach dem Dict^it Russisch richtig 
zu schreiben; 

ä) in der Arithmetik: Fertigkeit in den gewöhnlichen 
bürgerlichen Rechnungsarten, mit Einschluß der gemeinen 
Brüche, und einige Geübtheit im Kopfrechnen; 

e) und k) in der Kalligraphie und im Gesäuge dasselbe, 
wie von Personen männlichen Geschlechts. 

8. Die Prüfung in den Unterrichtsgegenständen der Ele
mentarschulen geht überall auf die Methodik deö Unterrichts 
ein, und giebt den Examinanden Anlaß zur Darlegung ihrer 
Fähigkeit, ihr Wissen in einer einfachen und für Kinder faß
lichen Weise mitzutheilen. Die Prüsuug erstreckt sich auch 
auf die Erziehungskunde. 

9. Ueber die ganze Prüfung wird ein Protokoll geführt, 
worin die Gegenstände der Prüfung in jedem Fache uud 
der Ausfall derselben mit Genauigkeit augegeben, und das 
Urtheil schließlich in eins der Prädikate: ausgezeichnet, sehr 
gut, ziemlich, ungenügend, zusammengefaßt wird. 

10. Schließlich haben die Examinanden in einer Elemen
tarschule eine Probelektion über einen ihnen aufgegebenen Ge
genstand nach vorhergegangener Vorbereitung zu ertheilen. 
In dem Urtheil über dieselbe wird ausgesprochen, in welchem 
Grade sie natürliche Lehrgabe oder schon erworbene Uebuug 
im Unterrichten und eine richtige Methode gezeigt haben. 
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11. Wenn die Prüfung von dem GouvernementS-Schul-
director in Übereinstimmung mit den Examinatoren als 
bestanden anerkannt wird, fertigt der Gouvernements-Schul-
dirertor über die Anstellungsfähigkeit ein Attestat auö, und 
erstattet dem Curator des Dorpatschen Lehrbezirks Bericht. 

8. 
Verzeichuiß der von der Ober - Schuldirectiou 
durch die Verfügung vom 31. Oktober 1838 für 

den Gebrauch der Schulen des Dorpatschen 
Lehrbezirks bestätigten Schulbücher. 

Daö Lehrfach und die Titel 

der Bücher, 

Für das 

Gymnasium. 

Für die 

Kreisschulen. 

1. Religion. 
1. Raumer, Geistliche 

Lixder 
2 .  L u t h e r ,  K a t e c h i s m u s ,  

S c h u l a u s g a b e . . . .  
3 .  K u r t z ,  B i b l i s c h e  G e 

schichte 
4 .  K u r t z ,  H e i l i g e  G e s c h i c h t e  
5 .  K u r t z ,  R e l i g i o n s l e h r e  .  
6 .  K u r t z ,  A b r i ß  d e r  K i r 

c h e n g e s c h i c h t e  . . . .  

2. Geschichte. 
7. Leitsaden der Weltgeschich

te nach Dittmar 's Welt
g e s c h i c h t e  i m  U m r i ß ,  o d e r  

8 .  S t ü v e ,  L e i t f a d e n  d e i  
Weltgeschichte . . . 

9 .  D i t t m a r .  W e l t g e s c h i c h  
te im Umrisse. . . 

19. Kiepert, Atlas der al 
t e n  W e l t  . . . .  

in allen Clas-
sen. 

in Quinta 
und Quarta. 

in Quinta, 
in Tertia, 

in Secunda. 

in Prima. 

I in Quinta 

und Quarta. 

in den drei 
oberen Class. 

in Tertia. 

in beiden 
Classen. , 

in beiden 
Classen. 

in der unte
ren Classe. 

in beiden 
Classen. 
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Das Lehrfach und die Titel 

der Bücher. 

Fllr das 

Gymnasium. 

Für die 

Kreisschulen. 

3. Geographie. 
II. Pütz, Leitfaden der ver

gleichenden Erdbeschrei
b u n g ,  o d e r  

12 Daniel, Leitfaden für 
den Unterricht in der 
Geographie 

13. Putz, Lehrbuch der ver 
gleichenden Erdbeschrei
b u n g .  o d e r  

14 Daniel, Lehrbuch der 
Geographie 

15». Sydow, Schul-Atlaö. 

4. Mathematik. 
16 

17. 

18. 

P a h n  s c h ,  A r i t h m e t i s c h e  
Aufgaben 
H e i n r i c h f e n ,  L e h r b u c h  
der Arithmetik. , . . 
Westberg, der kleine 
Rechner 

Die beiden ersten vorzugsweise für 
die Gymnasien, das letzte vorzugs

weise für die Kreisschulen. 

19. Meier Hirsch, Ausga-
ben-Sammlung . . . 

20. Pahusch, Arithmetik u. 
A l g e b r a ,  o d e r  

21. Nerling, Altgemeine 
Arithmetik . . . . 

22. Matthia ö. Leitfaden für 
den heuristischen Unter--
richt in der Mathematik, 
o d e r  

2 3  S c h l ö m i l c h ,  G r u n d z ü 
ge einer wissenschaftlichen 

in Quarta. 

^ in Tertia u. 

^ Seeunda. 

in allen Class. 

in Quinta 
u. Quarta. 

in den drei 
. oberen Clas 

sen. 

I in den drei 
^oberen Clas

sen. 

in der obe
ren C lasse. 

in beiden 
Classen. 

in beiden 
Classen. 
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DaS Lehrfach und die Titel 

der Bücher. 

Für das 

Gymnasium 

Für die 

Kreisschulen, 

Darstellung der Geome
t r i e .  o d e r  

24. Der Leitfaden der Geo
m e t r i e  n a c h  L e g e n d r e ,  
Riga 1857 

25. Bega,Logarithmentafeln 

26. Nerling, Ebene Trigo -
nometrie. 

27. Wieg and, Sphärische 
T r i g o n o m e t r i e . . . .  

28. Nerling, Sphärische Tri
g o n o m e t r i e  . . . . .  

29. Brettner, Physik, oder 
30. Eisenlohr, Physik. . 
31. Westberg, Geometrie, 

o d e r  
32. Lessew, Geometrie. . 
33. Westberg, Physik . . 

5. Naturbeschreibung. 

34. Schubert, Naturge
schichte 

35. Kürie, Anleitung zur 
Botanik 

K. Lateinische Sprache. 

36. Zumpt, Auszug auS 
der Grammatik . . . 

37. Zumpt, Grammatik . 

38. Fraeukel, Initia, Ro-
m a e ,  o d e r  

39. Ellendt, Lesebuch . . 

I in den drei 
/oberen Clas

sen. 

in Secmida 
und Prima. 

in Secunda. 

^ in Prima. 

in Quinta u. 
Quarta. 

in Quinta. 

in Quinta u. 
Quarta, 

in den drei 
oberen Class. 

I in Quinta u. 
l Ouarta. 

^ i n  d e r  o b e -
l ren Classe 

in beiden 
Classen. 

in der obe
ren Classe. 

in beiden 
Classen. 

! in beiden 
s Classen. 
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Das Lehrfach und die Titel 

der Bücher. 

Für das 

Gymnasium. 

Für die 

Kreisschulen, 

7. Griechische Sprache. 
40. Spieß, Formenlehre 

(von Breiter) . . . 
41. Spieß, Uebungsbuch 

zum Uebersetzen (von 
Breiter), oder 

42. Schenkl,Elemeutarbuch 
43. Jacobs, Elementarbuch 

I. Theil, oder 
44. Gottschick, Lesebuch . 
45. Curtius, Schul-Gram

matik 

8. Deutsche Sprache. 
46. Götzinger, Anfangs

gründe der Grammatik. 

47. Götzinger, Grammatik 
48. PH. Wackernagel, Le

sebuch, oder 
49. Oltrogge, Lesebuch . 
50. Kleinpaul. Dichtkunst, 
51. Schaeser. Grundriß der 

Geschichte der Literatur . 

9. Russische Sprache. 
52. Pihlemann, Pract. 

Leitfaden zur Erlernung 
der russischen Sprache, 
oder 

53. Alexandrow. Prakti
sches Elementarbuch. . 

oder 

in Quarta. 

in Tertia. 

in den drei 
oberen Class. 

in den zwei 
unteren Class. 
in Tertia u. 
Secunda. 
in den drei 

unteren 
Classen. 

in Secunda. 

in Prima. 

j in Quarta, 
) Tertia, 
1 Secunda. 

in der obe
ren Classe. 

in beiden 
Classen. 

in beiden 
Classeu. 

! in der obe-
^ ren Classe. 

! in der obe-
^ ren Classe. 
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Das Lehrfach und die' Titel 

der Bücher, 

Für"das 

Gymnasium. 

Für die 

Kreisschule», 

55. Oepiio - Lo.<i0vi.6-
Riiib, Hxaicr. 
namica 

56. V o.i o 1^300 ii, Xpeoi 
nepev. ei, ?^ee. 

ii<i II^zieuKÜl, ei. 
^leiceiiicvii 

57. IllawxaiioiZi,, Xpe-
eic»iari>i 

58. ^IexeiiieiZiiii.,Xp6e'r. 
^ nexeiz. ei, IliZiueu. 
«aeeiciii, ei, Feicen-
icc>iic»li, 

59. IIIaopaii«vi,,Muster
sammlung zum Ueber
setzen in'S Russische . .. 

69. ^eix^^vsi,, Haiep-
isiiie eeic. Hei. 
epeM. ^ie6li. Zave^.. 

6!. li^JneuoLi,, I'eo-
rxaw. ?vee. Iluii. . . 

10. Französische Sprache. 
62. Lorel, Grammatik, 

oder 
63. I^oel et Okaxsal, 

Grammatik 
64. Nargot,(?ourse1emkii-

t i ü r s .  .  . . .  ,  -
65. geeist de 1a ?1aoe, 

Chrestomathie .... 
66. Frankel, Anthologie . 

U. Hebräische Sprache. 
67. Seffer, Glementarbuch 

> iu Quarta, 
> Tertia, Se-
1 cunda. 

in Quinta 
u. Quarta, 

in Tertia, Se
cunda und 

Prima. 

in Quinta, 
Quarta und 

Tertia. 

in den drei 
oberen Class. 

in den drei 
oberen Class. 

in Tertia. 

^in den drei 
loberen Class. 

in Tertia. 

in Secunda 
und Prima. 

in Secunda 
u, Prima. 

in der obe
ren Classe. 

in beiden 
Classen. 

in der obe
ren Classe. 

in der obe
ren Classe. 
in der obe
ren Classe. 
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An merk 1. Die höheren KreiSschuleu gebrauchen die für . 
die entsprechenden Classen der Gymnasien vor
geschriebenen Bücher. 

An merk 2. Für den Unterricht in der Englischen Sprache 
werden gebraucht: Rothwell, Schul-Gram-
matik, — Williams, Lese- und Schulblich, — 
Thieme, praktische Anweisung zur Erlernung , 
der Englischen Sprache. 

An merk. 3. Für die Elementarschule» sind eingeführt: 
1. Harnisch. Erstes Lese- u. Sprachbuch. 
2. Luther. Katechismus, Schul-Ausgabe. 
3. Kurtz, Biblische Geschichte. 
4. L^laroLTiiuenoiciii, Russ. ABC- u. 

Lesebuch, oder 
5 Elementarbuch. 
6, Schulze und Steinmann, Kinder

schatz, 1. Theil, (mit specieller Geneh
migung des Schul-Directors). 

' 7. PH. Wackernagel, Deutsches Lesebuch, 
1. Theil, (mit specieller Genehmigung 
des Curators) 

S. 

Auf dem Original ist von der Eigenen Hand Seiner 
Kaiserlichen Majestät geschrieben: „Dem sei also." 

St. Petersburg, den II. Januar 1861. 
Beglaubigt: Director des Departements der Volks-

Aufklärung: Rehbinder. 

Verordnung über die Progymnasien des Dor
patschen Lehrbezirks. 

§ 1. In den Städten Arensburg und Pernau im Liv-
ländischen Gouvernement, und in der Stadt Libau im Kur
ländischen Gouvernement werden, wegen ihrer Entfernung 
von den Gouvernements-Städten, Progymnasien mit einer' 
Unterstützung zu ihrem Unterhalts: in Arenßburg von der ' 
Oeselschen Ritterschaft und in Pernau und Libau von den 
örtlichen städtischen Corporationen, errichtet. 

§ 2. Bei den Progymnasien können, falls die städtischen 
Corporationen den Wunsch ausdrücken sollten. Parallel-
Curse zur Verbreitung von Kenntnissen der Gewerbkunde 
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und des Handels eröffnet werden, wenn diese Corporationen 
die zum Unterhalt der Curse erforderlichen Ausgaben über
nehmen oder sie in irgend einer Weise garantiren, 

Z 3- Jedes Progymnasium wird von einem Inspektor 
verwaltet, der aus der Zahl der Lehrer zu erwählen und 
unmittelbar dem Curator des Lehrbezirks untergeordnet ist. 
Dem Inspektor des Progymnasiums werden alle Rechte 
und Prärogative gewährt, welche den Inspektoren der Gym
nasien verliehen sind. Alle Schulen des Ortes sind dem 
Ressort desselben untergeordnet. 

Z 4. Zum Vortrage der verschiedenen Gegenstände be? 
finden sich in jedem Progymnasium: ein ReligiouSlehrer 
orthodox-griechischer Consession, ein Religionslehrer evange
lisch-lutherischer Konfession, vier Oberlehrer: 1) der lateini
schen und griechischen Sprache, 2) der russischen Sprache 
und Literatur. 3) der historischen und 4) der mathematischen 
Wissenschaften, ein wissenschaftlicher Lehrer, ein Lehrer der 
russischen Sprache für die unteren Classen und ein Lehrer 
der französischen Sprache, außerdem iu dem Arensburgschen 
Progymuasium eiu Lehrer des Zeichnens. Der Religions
lehrer evangelisch-lutherischer Consession wird vorzugsweise 
aus der Zahl der örtlicheil Geistlichen erwählt,- aber der 
Vortrag dieses Gegenstandes kann auch einem von den Leh
rern übertragen werden, bei Vereinigung deö für beide 
Aemter ausgesetzten Unterhalts. Im Falle der Nothwen-
digkeit werden Lehrer für den Unterricht im Gesänge und 
in der Gymnastik aufgefordert. 

§ 5. Als Lehrer deö Progymnasiums werden Personen 
angestellt, welche über die erfolgreiche Absolvirung des päda
gogischen Cursus Zeugnisse besitzen und die für Lehrer der 
Gymnasien festgesetzte Prüfling bestanden haben; die Ober
lehrer der historischen Wissenschaften an den Progymnasien 
aber werden außerdem der Prüfung in den Gegenständen 
unterworfen, welche der wissenschaftliche Lehrer am Gym
nasium vorzutrageu hat. 

Z 6. Der Lehrplan der Progymnasieu wird auf Vorstel-
luug deS Curatorö des Dorpatschen Lehrbezirks vou dem 
Minister der Volksaufkläruug bestätigt. Die Gegenstände 
für die beiden unteren Classen werden in der Art vertheilt, 
daß die Schüler, welche ihren Unterricht auf diese Classen 
beschränken, die dem Cursus der KreiSschuleu entsprechenden 
Kenntnisse erlangen können. 

Z 7. Jedes Progymuasium besteht auä vier Classen. Der 
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Cursus der untersten Classe dauert ein Jahr, in den übrigen 
Classen aber zu zweien Jahren. Die Zahl der Classen 
kann, bei Vermehrung der Zahl der Schüler und der Geld
mittel, nach Analogie der für die Gymnasien festgesetzten 
Zahl, vermehrt werden. 

Z 8. In Bezug auf Methode des Unterrichts, Rechte 
und Prärogative, Schulordnung und Disciplin und innere 

« Verwaltung überhaupt werden die Progymnasien vollständig 
den Gymnasien gleichgestellt. 

§ 9. Bei dem Arensburgschen Progymnasium wählt die 
Corporation der Oeselschen Ritterschaft aus ihrer Mitte auf 
drei Jahre einen Ehren-Curator, der auf derselben Grund
lage, wie sie sür die Gymnasien eingeführt ist, -bestätigt wird 
urd dieselben Rechte und Prärogative genießt, wie die Ehren-
Curatoren der Gymnasien. Dieses Amt kann nur mit den 
höchsten Ehren-Aemtern auf Adels-Wahlen vereinigt werden. 

§ 10. Der Ehren - Curator hat gemeinschaftlich mit dem 
Inspektor die allgemeine Aufsicht über den Zustaud des 
Progymnasiums und theilt die von ihm gemachten Bemer
kungen dem Jnspector, erforderlichen Falles der Schul-Obrig-
keit des Bezirks mit; er nimmt Theil anöden Konferenzen 
des Progymnnsiums und kann in das Conseil des Curators 
eingeladen werden, um über Gegenstände zu berathen, welche 
sich auf das Arensburgfche Progymnasium beziehen. 

§ 11. Zur Berathung über alles dasjenige, was zur 
Verbesserung des Progymnasiums dienen kann, insbesondere 
aber zur Verwaltung des ökonomischen Theils, werden bei 
den Progymnasien Schul-Collegien errichtet. 

Z 12. Das Schul-Collegium des Arensburgschen Pro
gymnasiums besteht, unter dem beständigen Vorsitz des 
Ehren CuratorS, aus einem Deputirten von der Ritterschaft, 
dem Oberpastor, dem Syndikus des Stadt-Magistrats, dem 
Inspektor und zweien von dem Curator des Bezirks be
stätigten Lehrern. 

§ 13. Das Schul-Collegium bei dem Pernauscben Pro
gymnasium besteht, unter dem alljährlich wechselnden Vorsitz 
des Oberpastors und eines Gliedes des Magistrats, aus 
einem zweiten Gliede des Magistrats, dem Inspektor und 
zweien von dem Curator des Bezirks bestätigten Lehrern. 

§ 14. Das Schul-Collegium bei dem Libaufchen Pro
gymnasium besteht, unter alljährlich wechselndem Vorsitz, 
aus einem Rathsherrn, dem Stadt-Secretär, einem Stadt-
Prediger, einem Deputirten von Seiten des Adels, einem 
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Deputirten von der Kaufmannschaft, dem Aeltermanu der 
Zünfte, dem Juspector und zweieu von dem Curator des 
Bezirks bestätigten Lehrern. 

§ 15, Nach dem Ermessen des Schul - Collegiums und 
mit Bestätigung der Schul-Obrigkeit kann der Vorsitz in dem 
Schul-Collegium der Progymnasien zu Libau und Pernau 
auch permanent einer und derselben Person überlassen werden. 
Die Protokolle für die Sitzungen des Collegiums führt einer 
von den im Collegium sitzenden Lehrern. 

§ 16. Die Schul-Coliegien haben ihre gewöhnlichen Be
rathungen vor dem Schluß eines jeden Tertials des Jahres, 
die außerordentlichen aber nach Maßgabe der eintretenden 
Fälle, zu deren Zahl die Ankunft von Personen für die 
Revision der Schulen gehört. 

H 17, Den Schul-Collegien wird das Recht verliehen, 
geeignete Candidaten für die erledigten Stellen von Lehrern 
in Vorschlag zu bringen, ohne daß jedoch dasselbe sich auf 
das Amt des Inspektors bezieht, und in Berathung einzu
gehen über alles dasjenige, was zur Verbesserung des Pro-
gymnasiums beitragen kann. Erforderlichen Falles wenden 
sie sich au die Schul-Obrigkeit mit Darlegung ihrer Erwä
gungen und Vorstellungen. Vorzugsweise aber richten die 
Schul-Collegien ihre Aufmerksamkeit aus den ökonomischen 
Theil der Progymnasien und tragen Sorge dafür, daß die 
zum Unterhalt derselben bestimmten Unterstützuugeu recht
zeitig eingehen, 

Z 18. Die aus dem Reichsschatze abgelassenen Summen 
werden verwendet: zur Gehalts-Zulage des Inspektors, zu 
den Gehalten: der Oberlehrer der historischen Wissenschaften 
und der russischen Sprache und Literatur, desgleichen des 
wissenschaftlichen Lehrers und des Lehrers der russischen 
Sprache, für die Bibliothek, Lehrmittel und zu Büchern für 
arme Schüler, für Heizung und Unterhalt des HaufeS. Die 
von diesen Summen verbleibenden Ersparnisse gelangen in 
die Oekonomie-Summen der Progymnasien. Die Reste von 
den übrigen in den Etats bezeichneten Rubriken der Aus-
gaben aber werden, da sie von den durch die Ritterschaft 
und die städtischen Corporationen eingezahlten Summen 
herrühren, der Disposition der Schul - Collegien überlassen 
uud können nur zu den Bedürfnissen dieser Lehranstalten 
verwendet werden. 

§ 19. Für den Fall, daß die Oeselsche Ritterschaft oder 
die städtischen Corporationen von Pernau und Libau durch 
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irgend welche Verhältnisse genothigt werden sollten, die von 
ihueu für den Unterhalt der Progymncisien gezahlte Unter-
stützuug einzustellen, sind dieselben verpflichtet, ein Jahr vor-
her dies zur Kenntniß der Schul Obrigkeit zu bringen, damit 
diese Anstalten in ihre ursprüngliche Lage versetzt werden 
können, 

DaS Original haben unterschrieben: Jewgras Kowa-
lewöky. Nikolai Muchanow. Baron M. Korff. 
Pawel Jgnatjew. Alerander Golownin. Baron 
A.K. Meiendorfs. Konstantin Serbinowitsch. Peter 
Pletnew. Iwan Delänow. Nikolai Rehbinder. 
Graf Dmitry Tolstoi. Fürst Nikolai Zertelew, 
Alerander Postels. Fürst Pawel WäsemSky. 

. Eontrasignirt auf deu Blättern: Geschäftsführer 
A. Woronow, 

Zur Beglaubigung: 
Unterzeichnet: Senatelir von Bradke. 

Den 3. Februar 1861. 

II). 

Auf dem Original ist von der Eigenen Hand Seiner 
Kaiserlichen Majestät geschrieben: „DtM stl also." 

St. Petersburg, den 11. Januar 1861. 
Beglaubigt: Director des Departements 

der VolkSaufkläruug: Rehbiuder. 

Verordnung über das Seminar zur Vorberei
tung von Clcmentarlehrern in Dorpat. 

§ 1. Das Dorpatfche Seminar hat die Bildung vou 
Lehreru für die Elementarschulen deö Dorpatschen Lehrbe-
zirkö zllin Zwecke. 

§ 2. Das Semiuar, welches im Ressort des Dorpatschen. 
Schul-DireetorS steht, wird vou einem Inspektor veriyaltet, 
dem dieselben Rechte und Verpflichtungen zugetheilt werden, 
welche die Inspektoren der KreiSschuleu deS Bezirks habeu. 

K 3, Im Seminar befinden sich zehn Zöglinge, die ihren 
Unterricht im Laufe von zwei Jahren fortsetzen uud nach 
der Entlassung verpflichtet sind, in dem Amte eines LehrerS 
auf Bestimmuug der Schul-Obrigkeit sechs Jahre auSzu-
dienen. 
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§ 4. Kleidung. Wäsche, so wie Lehrbücher uud Hülss-
mittel sind die Zöglinge verpflichtet ans eigene Kosten an
zuschaffen; allen übrigen Unterhalt aber erhalten sie von 
dem Seminar. 

§ ö. Die Aufnahme in das Seminar findet alljährlich, 
am Schluß der Sommerserie», statt. 

8 6. Iu da6 Seminar können nur russische Unterthanen 
eintreten, welche wenigstens 17 Jahre alt und von gesunder 
Körper - Couftruction sind, die durch ärztliche Besichtigung 
zu bescheinigen ist. Sie sind verpflichtet, die Aufnahme-
Prüfung iu denjenigen Gegenständen abzulegen', welche zu 
dem EursuS der zweiclassigen Kreisschuleu des Dorpatscbeu 
Lehrbezirks gehören. 

8 7. Die Prüfung wird von dem Inspektor, gemeinschaft
lich mit seinem Gehülfen, abgehalten uud daS über dieselbe 
aufgeuommeue Protokoll wird uebst dem Gutachten über 
die Befähigung eines jeden von den Examinanden zum 
Lehramte, dem Dorpatschen Schul-Director unterlegt, wel-
cher, nachdem ihm die Candidateu persönlich vorgestellt 
worden sind, deren Ausnahme in das Seminar definitiv 
genehmigt. 

8 8. Diejenigen, welche in daS Seminar einzutreten wün
schen, haben, bevor sie znm Examen zugelassen werden, fol
gende Dokumente vorzustellen: 

a) daS kirchliche Attestat über Geburt und Taufe; 
I,) über ihren Stand; die zu dem steuerpflichtigen Stande 

Gehörenden die Entlassungs-Zeugnisse ihrer Gemeinde»; 
v) das Attestat über die Einimpfung der Blattern; 
<I) die Attestate derjenigen Schuleu, iu welchen sie den 

EursuS beendigt haben, wenn seit jener Zeit nicht mehr als 
sechs Monate verflossen sind; für den Fall aber, daß eine 
längere Frist seitdem verflossen sein sollte, so wie von Per
sonen, welche eine hänSliche Erziehung erhalten haben, wird 
ein Zeuguiß der bezüglicheu örtlicheu Obrigkeit über ihre 
Führung verlangt; 

e) daS Reversale darüber, daß sie sich verpflichten, nach 
Vollendung des EursuS im Seminar, sechs Jahre auf Be
stimmung der Obrigkeit als Lehrer im Dorpatsche» Lehr
bezirke zu diene»; 

daS beglaubigte Rcversale der Eltern oder Vormünder 
darüber, daß diese letztere» für die Zeit des Aufenthalts der 
Zöglinge im Seminar sich verpflichten, dieselben mit Klei
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dung, Fußbekleidung, Wäsche und mit den notwendigen 
Lehrmitteln zu versehen; 

T) Persouen Evangelischer Confession haben außerdem 
das Zeugniß über die Confirmation vorzustellen. 

8 9. Der Inspektor führt eine sorgfältige Aufsicht über 
die Seminaristen: er sieht auf Ordnung uud Wohlanstän
digkeit in der ganzen Anstalt. In dem Ressort des In
spektors steht die bei dem Seminar befindliche Elementar
schule, in welcher die Seminaristen unter seiner Leitung 
Unterricht ertheilen. 

§ 19. Der Unterricht im Seminar wird dem Inspektor 
und dessen Gehülfen auferlegt; außerdem werden einige 
Gegenstande gegen eine Zahlung nach Stunden vorgetragen. 
In der Musik uud, im Gesänge unterrichtet ein besonderer 
Lehrer. 

§ II. Dem Gehülfen des Inspektors werden alle Rechte 
uud Verpflichtungen der Lehrer an Kreisschuleu zugeeiguet. 
Er unterstützt deu Inspektor in der Beaufsichtigung der Se
minaristen und im Falle der Abwesenheit oder Krankheit 
desselben vertritt er dessen Stelle. 

K 12. Dem Lehrer der Musik und des Gesanges wird 
der theoretische und praktische Unterricht der Seminaristen 
übertragen: 1) im General-Baß, 2) im Gesänge und in den 
Methoden des Unterrichts iu demselben. 3) in dem Orgel
spiele, dem. zur Entwicklung der Geläufigkeit, der Unter
richt im Spiele auf dem Fortepiano vorausgeht, 4) in dem 
Spiele auf der Violine in dem Umfange, wie derselbe er
forderlich ist, um den Gesang einer ganzen Classe zu leiten. 
Außerdem ist der Lehrer der Musik uud des Gesanges ver
pflichtet, den Seminaristen sür den Unterricht der Schüler 
der bei dem Seminar befindlichen Elementarschule im Ge
sänge Anleitung zu gebeu. Aus Rücksicht auf die Wichtig
keit dieser ihm übertragenen Verpflichtungen geüießt er im 
Dienste alle Rechte und Prärogative des Lehrers einer Kreis
schule; hiusichtlich der Pensionen aber wird er der VIII. Ord
nung deS allgemeinen PensionS-StatuS beigezählt. 

8 13. Im Seminar werden folgende Gegenstände vor
getragen: 

a) aus der Religion- der ausführliche Katechismus, die 
Heilige uud Kirchengeschichte, die Erklärung der Heiligen 
Schrift; 

b) die Pädagogik; 
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o) die Deutsche Sprache, mit eiuer Nebersicht der'Lite
ratur derselben; 

6) die Russische Sprache, mit eiuer Uebersicht der Lite
ratur derselben; 

s) die Geographie Rußlands in Verbindung mit seiner 
Geschichte, in Russischer Sprache; 

Ii) die Arithmetik; 
i) die Musik und der Gesang; 
k) die Kalligraphie; 
1) das Zeichnen. 

Außerdem werden die Seminaristen praktisch in der Bota
nik uud im Garteubau geübt; diejenigen von ihueu, welche 
eS wünschen, können uuter der Anleitung des Zeichenlehrers 
bei der Universität in dieser Kunst geübt werden und es 
werden dieselben gleichfalls zum Besuch der öffentlichen Curse 
der Physik. Laudwirthschaft und Technologie, welche auf 
der Dorpatfcheu Universität gehalten werden, zugelassen. 

K 14. Der Inspektor uud Hauptlehrer ist verpflichtet, 
Unterricht zu ertheile» bis 20, der Gehülfe deS Inspektors 
und der Lehrer der Musik zu 15 Stunden wöchentlich. 

8 15. Der allgemeine Lehrplan des Seminars, die Ver-
theilung der Gegenstände deS Unterrichts und die specielleu 
Programme für jeden Gegenstand werden von dem Cura
tor des Dorpatschen Lehrbezirks bestätigt. 

K 16. Die Bildung der Zöglinge wird dem Ziele ihrer 
zukünftigen Bestimmung angepaßt. Sie müssen in den hei-
ligen Wahrheiten deS Glaubens gekräftigt werden, in dem
selben Kenntnisse erlangen, über welche sie Rechenschaft ge
ben können; dabei muß daS hauptsächliche Streben darauf 
gerichtet seiu in ihren Herzen die warmen Gefühle der an
dächtigen Liebe zu Gott nnd dem Göttlichen Erlöser und 
der inbrünstigen Ergebenheit für den Kaiser und Herrn 
zu erweckeu. Achtmch vor dem Gesetze und der bürgerlichen 
Ordnung, Liebe zu ihrem Beruf und der aus der Seele 
kommende Wunsch, in die Herzen der ihnen anvertrauten 
Kinder die Eesühle des Glaubens und der Tugend einzu
flößen, müssen mit der ganzen Gesinnung der Zöglinge, auf's 
innigste verbunden sein. Es werden ihnen die besten Me-

f) die allgemeine Geographie 
x) die allgemeine Geschichte 

in dem für die Heilige 
und Kircheu - Geschichte 
uöthigeu Umfange in 
Verbindung mit diesen 
Gegenständen; 
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thodeu des Elementar Unterrichts vorgetragen und iu der 
Anwendung gezeigt, und es wird ihnen erläutert, was den 
Erfolg in der ihnen bevorstehenden Laufbahn erhöhen oder 
behindern kann. 

8 17. Am Schluß eines jeden Lehrjahres, vor den Som
merferien, wird in dem Seminar eine öffentliche Prüfung 
abgehalten, bei deren Beendigung den Zöglingen die gehö
rigen Attestate ertheilt werden, durch welche sie das Recht 
erhalten, in den darin benannten Gegenständen Unterricht 
zu ertheilen. 

8 18. Ueber die aus dem Seminar entlassenen Zöglinge 
berichtet der Dorpatsche Schul-Director dem Curator des 
Lehrbezirks, welcher bei der Bestimmnug derselben für den 
Dienst eine besondere Aufmerksamkeit auf die durch Fleiß, 
Fortschritte und lobenswerthe Führung während ihres Auf-
euthalts im Semiuar für ausgezeichnet Befundenen richtet. 

§ 19. Die Zöglinge des Seminars werden für ihre 
Vergehen folgenden Strafen unterworfen: der Ermahnung 
und dem einfachen Verweise von Seiten deS Gehülfen deS 
JnspectorS; dem Verweise unmittelbar vom Inspektor mit 
Eintragung in daS Strafbnch und der Carcerhaft auf 24 
Stunden; die Carcerhaft auf eine länger dauernde Zeit 
wird dem Dorpatschen'Schul - Director überlassen, uud zur 
Ausschließung aus dem Seminar wird die Genehmigung 
deS CuratorS deS Dorpatschen LehrbezirkS erbeten. 

8 20. Zur Beaufsichtigung der äußeren Orduung im 
Seminar wird vou dem Inspektor nach der Reihefolge einer 
von den Zöglingen erwählt, welcher alle Aufträge sowohl 
deS JuspectorS, als auch dessen Gchülsen erfüllt. 

8 21. Im Falle einer Krankheit werden die Seminari
sten nach der Bestimmung deS Arztes des Dorpatschen Gym
nasiums zur Behandlung in daS Kliuicum der Universität 
abgefertigt. 

8 22. Die Zöglinge deS Seminars haben das Frühstück, 
daö Mittags- und Abendessen an dem Familien-Tische deS 
Inspektors und erhalten von ihm die Beköstigung, für wel
chen Zweck die für den Unterhalt derselben nach dem Etat 
bestimmte Summe zur Disposition des Inspektors nach 
Maßgabe der Zahl der in dem Seminar thatsächlich anwe
senden Zöglinge gestellt wird; in dem Falle aber, daß der 
Complex nicht vollzählig sein sollte, gelangt der entspre
chende Betrag der UnterhaltSgelder in die Oeconomie-Summe 
des Seminars, Den beabsichtigten Unterhalt der Zöglinge 
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bringt der Inspektor znr Kenntniß deS Dorpatschen Schul-
Direktors, welcher über die gehörige Beobachtung dessen 
die Aussicht zu fuhren hat. 

Das Original haben unterschrieben: Jewgraf Kowa-
lewsky. Nicolai Mnchanow. Baron M. Korss. 
Pawel Jgnatjew. Alexander Golownin. Baron 
A. K, Meiendorfs. Constantin Serbinowitfch. 
Peter Pletnew. Iwan Deläuow. Nicolai Reh
binder. Gras Dnütry Tolstoi. Fürst Nicolai 
Zertelew. Alexander Postels. Fürst Pawel Wä-
femsky. Coutrasignirt auf den Blätern: Geschäfts
führer A. Woronow. 

Z>lr Beglaubigung: 
Unterzeichnet: Senateur von Bradke. 

Den 3. Februar 1861. 

II. 

Auf dein Original ist vou der Eigenen Hand Seiner 
Kaiserlichen Majestät geschrieben: „Dem sei also." 

St. Petersburg, den II. Januar 1861. 

Verordnung über die pädagogischen Cnrse 
in Dorpat. 

§ 1. Um denjenigen, die sich dem Lehrfache widmen, die 
Möglichkeit zu gewähren, eine pädagogische Ausbildung zu 
erlaugeu, werden bei der Dorpatschen Universität pädago
gische Curse errichtet. 

8 2. Der nächste Zweck dieser Curse besteht iu der Vor
bereitung tüchtiger Lehrer vorzugsweise für die Gymnasien, 
Progymuasien uud Kreisschuleu des Dorpatschen Lehrbezirks. 

8 3. Den in höherem Grade fähigen und würdigen Can-
didaten, in der Zahl von 10, werden, auf die Wahl deS 
Curatorifchen Confeils, Stipendien auf Rechnung des Reichs-
fchcches bestimmt. 

8 4. Aus der Zahl der Stipendiaten erhalten die für 
Lehrämter an Gymnasien und Progymnasien ausgewählten 
zu 350 Rbl., und die für Lehrerstellen an Kreisschulen de-
siguirten zu 300 Rbl. S.-M. jährlich vou der Krone. Außer
dem wird sowohl deu Stipendiaten, als auch den Caudi-
daten auf eigene Kosten, die Zeit ihres Aufenthalts in den 
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pädagogischen Cursen als effektiver Dienst augerechnet; den 
letzteren jedoch nur in dem Falle, wenn sie, nach Vollen-
dung ihrer Bildung in denselben, faetisch in dem Beruf 
eines Lehrers nicht weniger als vier Jahre ausgedient ha
ben werden. 

§ 5, Derjenige, welcher eiy Kronsstipendium genossen 
hat, ist verpflichtet, in den Schulen des Dorpatschen Bezirks 
aus die Bestimmung der Obrigkeit drei Jahre für das em
pfangene Stipendium eines jeden Jahres zu dienen, wird 
aber, wenn er die auf ihn verwendete Summe erstattet, von 
dem obligatorischen Dienste im Lehrfache befreit. 

8 6. Äußer den Stipendiaten des Ministeriums der Volks
aufklärung, können in den pädagogischen Cursen bei der 
Dorpatschen Universität Stipendiaten auch anderer Ressorts 
und Verwaltungen, desgleichen Stipendiaten, welche auf 
Kosten korporativer und privater Darbringungen unterhalten 
werden, sich vorbereiten. Für diese letzteren wird, außer der 
im Z 4 festgesetzten Summe, die einmalige Zahlung von 
50 Rbl.S -M. zum Besten der pädagogischen Curse entrichtet. 

§ 7. In die pädagogischen Curse werden ohne Prüfung 
aufgenommen: zur Vorbereitung für Lehrämtee an Gym
nasien und Progymnasien — diejenigen, welche in der 
theologischen, historisch-philologischen und physiko-mathe-
matischen Facultät den Grad eines Candidaten oder die 
Würde eines graduirten Studenten erworben haben, des
gleichen solche Personen, die in Gemäßheit der für die Dor-
patfche Universität bestehenden Verordnungen, die Prüfung 
für daS Amt eines Oberlehrers an einem Gymnasium oder 
Progymnasium bestanden haben, — zur Vorbereitung für 
daö Amt eines Kreisschullehrers aber solche Personen, die 
n(ich bestandener Prüfung das Recht erworben haben, das 
Amt eines Kreiölehrers zu bekleiden, so wie auch Zöglinge 
des Dorpatschen Lehrer-SeminarS, die sich durch gute 
Fähigkeiten auszeichnen und den Lehrcursus dieser Anstalt 
mit vorzüglichem Erfolge beendigt haben, 

§ 8. Ausländer können einstweilen auf der früheren Grund
lage, auch ohne den russischen Unterthaneneid geleistet zu 
haben, als Lehrer der neueren Sprachen angestellt werden. 

K 9. Unabhängig von den in Bezng auf die Bildung für 
die Aufnahme in die pädagogischen Curse^bestehenden Be
dingungen, wird noch verlangt, daß die in dieselben Ein
tretenden von tadelloser sittlicher Führung und von lobens-
werthem Lebenswandel seien. 
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8 10. Die Ausnahme in die pädagogischeu Curse fiudet 
zweimal jährlich, zu Aufaug deS Januar- uud August-
MouatS, statt. 

8 11. Die Gesuche um Aufnahme iu die Curse werden 
bei dem Curator des Dorpatschen Lehrbezirks zum 1. Ja
nuar und zum 1. August eiugereicht, unter Beifügung: 

a) der verordneten Diplome und Attestate, sowie auch 
der besonderen Zeugnisse der Uuiversitäts - Obrigkeit über die 
Prüfuug! 

b) der Zeugnisse über die abgzlegte Prüfung für daS 
Recht zur Bekleidung des Amtes eines Gymnasial- oder 
eines Kreisschul-Lehrers, sowohl in wissenschaftlichen Fä
chern, als auch in der russischen Sprache, falls die Perso
nen eine Universität nicht besucht oder den LehrcursuS der
selben nicht vollendet haben sollten; 

c) der Zeugnisse über Führung und Sittlichkeit von der 
örtlichen Obrigkeit, iu deren Jurisdiction die Bittsteller ihren 
Wohnort haben oder früher gehabt haben. Von der Bei
bringung solcher Zeuguifse werden gewesene Studireude der 
Universitäten dispensirt, wenn von der Zeit ihres Austritts 
aus diesen Anstalten bis zum Datum der Einreichung deS 
Gesuchs über die Aufnahme in die pädagogischen Curse 
weniger als ein Jahr verflossen ist,-

6) der Dokumente über die Zugehörigkeit zu einem 
Stande, wenn der Bittsteller nicht den LehrcursuS auf einer 
Universität vollendet hat. Personen, die dem steuerpflichti
gen Stande angehören, haben in solchem Falle Entlassungs
zeugnisse der Gemeinden vorzustellen, zu welchen sie ver
zeichnet sind. 

§ 12. Die Gesuche werden nebst den Documenten von. 
dem Curator an daS Curatorische Conseil überltefert, wel
ches nach Durchsicht derselben die Aufnahme des Bittstellers 
genehmigt, wenn eS die Documeute für genügend befindet. 
Demnächst wird der Aufgenommene unverzüglich dem Dor
patschen Gymnasium, behufs praktischer Beschäftigungen, 
zugezählt. 

tz 18. Die in die pädagogischen Curse eingetretenen Can-
didaten werden, gleich den Lehrern, dem Vorstande deö 
Dorpatschen Gymnasiums untergeordnet. Der Vorstand 
dieses Gymnasiums führt, nach der vorgeschriebeneu Form, 
ausführliche Listen über die eingetretenen Candidaten. 

§ 14. Die Frist für die Vorbereitung der Krons-Stipen-
diaten iu den pädagogischen Cursen wird auf zwei Jahre 
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festgesetzt, jedoch hängt eS von dem Ermessen deS Curato-
rischen ConseilS ab, diese Frist, mit Rücksicht auf die Fähig
keiten und Fortschritte der Candidaten, zu verkürzen. Aus 
länger aber als zwei Jahre können die Stipendiaten nur 
mit Genehmigung deS Ministers der Volköaufklärung, auS 
besonders berücksichtigungSwerthen Gründen, in den Cursen 
belassen werden. 

§ 15. Den Candidaten auf eigene Kosten wird anheim-
geftellt in den pädagogischen Cursen so lange zu verbleiben, 
wie sie wünschen; die Attestate für den Beruf eines Lehrers 
können sie jedoch nur durch die festgesetzte Prüfung (§ 29) 
erlangen. 

§ 16. Da eS vorkommen kann, daß ein Stipendiat, ohne 
feine Anlagen erwogen zu haben, in Folge einer nicht reiflich 
überlegten Neigung, oder auS irgend welcher Berechnung 
sich entschlossen hat, die pädagogische Laufbahn zu ergreifen, 
so wird ihm, zur Verhütung schädlicher Folgen davon, ge-
stattet, binnen drei Monaten von dem Tage seiner Auf-
nähme in den CrtrfuS, dem Curatorischen Conseil über 
seine Nichtbefähigung zu einer pädagogischen Thätigkeit An
zeige zu machen, worauf das Conseil, nach genauer Be-
prüfung der bezüglichen Umstände und nach Vergewisserung 
von der Wirklichkeit des Factums, einen solchen Stipen
diaten, ohne daß er die auf seinen Unterhalt verwendete 
Summe zu erstatten hat, auS den Cursen entlassen kann. 
Stipendiaten aber, die sich als zu einer pädagogischen Thä
tigkeit unfähig erweisen, werden unverzüglich aus den Curseu 
entlassen. 

Z 17. Die Fächer der pädagogischen Curse zerfallen in 
folgende Sektionen: 
I te Sectio» — die Religion mit der griechischen und hebräi

schen Sprache; 
2te Section — die lateinische und griechische Sprache; 
3te Section — die deutsche und lateinische Sprache; 
4te Section — die russische Sprache und Literatur, mit der 

Geschichte Rußlands; 
5te Section — die historischeu Wissenschaften; 
6te Section — die mathematischen Wissenschaften; 
7te Section — die Fächer, welche von dem wissenschaft

lichen Unterlehrer eines Gymnasiums oder 
Progymnasiums verlangt werden; 

8te Section — die Fächer, welche von dem wissenschaftlichen 
Lehrer einer Kreisschule verlangt werden. 
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§ 13. Die iu die pädagogischeu Curse Eintretenden wählen 
zu ihrem speciellen Studium eine von den im § 17 ange
gebenen Sectioueu. worüber ihnen unverzüglich, nach Ein-
reichuug der Gesuche, Reversale abgenommen werden, und 
diese werden dem Couseil mit den Gesuchen zugleich unterlegt. 

Anmerkung. Außer der gewählten Section können 
diejenigen, welche e6 wünschen, sich im Vortrage irgend eines 
Gegenstandes aus einer anderen Section üben. 

Z 19. Unabhängig von den obenerwähnten Fächern sind 
die Pädagogik und Didaktik für alle Candidaten in gleicher 
Weise verbindlich. ' 

§ 29! Bei der Vertheilung der Stipendien nach der Zahl 
der Sectioueu der pädagogischeu Curse werdeu alle Um
stände in Erwägung gezogen, von welchen daö nähere Be-
dürsuiß nach einer größeren oder geringeren Zahl von Lehrern 
in jedem Fache abhängt, 

§ 21. Die Beschäftigungen der Candidaten in den päda
gogischen Curseu werdeu in theoretische und praktische ein-
getheilt. 

Z 22. Die theoretischen Beschäftigungen bestehen: 
») in dem selbstständigen Studium der Gegenstände der 

vou ihnen gewählten Section, von wissenschaftlicher und 
pädagogischer Seite, unter Anleitung der Professoren, welche 
diese Gegenstände vortragen. Zur Unterstützung iu dieser 
Beziehung wird den Candidaten der Zutritt zu den Biblio
theken, Cabineten, Observatorien und Laboratorien der Uni
versität und des Gymnasiums gewährt; 

d) in dem Besuch der Vorlesungen über Pädagogik und 
Didaktik auf der Universität. 

§ 23. Die Professoren, welche die Verpflichtung über
nommen haben, den Candidaten durch Nachweise, Rath
schläge und Beobachtung des Erfolges ihrer wissenschaftlichen 
Beschäftigungen Anleitung zu geben, berichten über die Re
sultate ihrer Beschäftiguugeu, uach Ablauf vou jeden sechs 
Monaten, dem Curatorischeu Couseil. Unabhängig vou den 
wissenschaftlichen Beschäftigungen mit den gewählten Fächern 
uuter Anleitung der Professoren, können die Candidaten auch 
die Universitäts-Vorlesungen beiMW-< vorzugsweise iu den
jenigen Fächern, deren Studium: Anschauung und Expe
rimente erfordert; mit der rusM,eu M^che aber beschaf-
tigen sich die Candidaten un>er"^>ne>tuug des Profes
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sorS der russischen Literatur bei der Dorpatschen Univer
sität. 

§ 24. Für die Mühwaltung in den oberwähnten Ver« 
pflichtungen erhalten die Professoren, der Director des Dor
patschen Gymnasiums und die Lehrer eine Renumeration in 
Gelde, nach der Verfügung des Curatorischeu Confeils. aus 
der fpeciell für diesen Gegenstand bestimmten allgemeinen 
Summe. 

§ 25. Gleichzeitig mit den theoretischen Beschäftigungen 
finden auch die praktischen Uebungen der Candidaten in 
der Kunst des Unterrichts statt, mit Beobachtung der gehö
rigen Stufenfolge. 

8 26, In Allem, was die praktischen Beschäftigungen 
betrifft, stehen die Candidaten unter einem pädagogischen 
Comite, welches aus den.Gliedern des Curatorischeu Cou-
seils, dem Professor der Pädagogik, dem Director des Gym
nasiums und, erforderlichen Falles, aus noch einer oder 
zwei in der Pädagogik erfahrenen Persoueu gebildet wird. 
Das Comite conceutrirt iu seiuem Ressort das Geschäft der 
pädagogischen Ausbildung der Candidaten und ernennt zu 
unmittelbaren Führern derselben die erfahrensten Lehrer des 
Gymnasiums. Diese mit der Leituug betrauten Lehrer neh
men mit Stimmrecht, jeder in seinem Fache, an den Sitzun
gen deS Comite Theil. 

§ 28 Da die praktischen Beschäftigungen der Candi
daten den Hauptzweck haben, die Entwicklung der päda
gogischen Fähigkeiten der Candidaten zu befördern, so müs
sen diese, bevor sie mit dem Unterrichte selbst sich befassen, 
einige Zeit den Stunden der Lehrer deö Gymnasiums, dem 
sie beigezählt sind, beiwohnen, desgleichen, nach der Anwei
sung des pädagogischen Comite, andere Lehranstalten besu-
cheu, um sich mit den Methoden nnd dem praktischen An-
griffe der besten Lehrer bekannt zu machen. 

8 28. Nach Ablauf einiger Zeit, welche die Candidaten 
mit dem Anhören der Lectionen zugebracht haben, deren 
Dauer vou dem Comite nach den individuellen Fähigkeiten 
eines jeden bestimmt wird, üben sich dieselben eine Zeil laug 
versuchsweise, Classen-Vorträge zu halten, unter Leitung der 
dafür ernannten Lehrer und unter Aufsicht der Glieder des 
pädagogischen Comite; demnächst wird ihnen schon der 
selbstständige Unterricht in den von ihnen gewählten Fä
chern in dem Gymnasium uud in anderen Krons- und 
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Privatschulen übertragen, jedoch uuter der Aufsicht der 
ihnen Anleitung gebenden Lehrer oder der Glieder des pä
dagogischen Comits. 

§ 29. Diejenigen Candidaten-Pädagogen, welche sich 
nicht vor Eintritt in die Curse der Prüfung für das Amt 
eines Oberlehrers oder eines wissenschaftliche Lehrers uud 
eiues Lehrers der russischen Sprache an einem Gymnasium. 
Progymuasium oder an einer Kreisschule unterworfen hat
ten, werden dieser Prüfung nach den darüber für den Dor-
patscheu Lehrbezirk bestätigten Regeln unterworfen. Darauf 
sind sämmtllche Kandidaten - Pädagogen verpflichtet, in Ge
genwart des Curatorischeu CouseilS eiue Probe - Lectiou zu 
halten, zwei Arbeiten über Gegenstände der von ihnen ge
wählten Section vorzustellen, die eine rein wissenschaftlichen 
und die audere pädagogischeu Inhalts, uud oiese Arbeiten 
in der vollen Versammlung deS Curatorischeu CouseilS zu 
vertheidigeu, damit daS letztere sich davou überzeugen könne, 
ob der Candidat seine eigene uud vollkommen selbstständige 
Arbeit vorgestellt habe, uud iu welchem Maße er iu der 
That die Wissenschaft beherrsche uud mit pädagogischen 
Fähigkeiten begabt sei. 

§ 30. Nach dem Inhalt der schriftlichen Arbeiten, nach 
den Resultate» der Disputation, die von den Professoren 
der Pädagogik geleitet wird, und nach Erwägung der Er-
kläruugen der Conferenz des Gymnasiums, dem der Candi
dat beigezählt ist, faßt daS Curatorifche Couseil eiueu günsti
gen oder ungünstigen Beschluß über die Keuntuisse des 
Candidaten nnd über dessen Fähigkeit, seine Gedanken klar 
und präciS auszudrücken. 

Anmerkung. Im Falle eines nicht ganz günstigen 
Beschlusses des Curatorischeu CouseilS über eiueu Stipen
diaten kann dieser auS berücksichtiguugswerthen Grüudeu 
auf uoch ein drittes Jahr in den Cursen belassen werden, 
jedoch nickt anders als ^mit Genehmigung des Ministers der 
Volksaufklärung. 

§ 31. Den Candidaten, welche zwar günstige Attestate 
erhalten haben, aber von physischen Mängeln behaftet er-
scheiueu, z, B. Schwäche der Stimme, Gebrechen der Brust
organe u. s. w., die eS ihnen unmöglich machen, öffentlich 
Unterricht zu ertheilen, wird das Recht verliehen, sich mit dem 
Unterrichte und der Erziehung in Privathäuseru uud in 
Privat - Lehranstalten zu beschäftigen. 

Z 32. Die des Attestates Gewürdigten werden uiiver-
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züglich in die allgemeine Liste der wirklichen Candidaten sür 
Lehrer - Stellen eingetragen. 

H 33. DaS Curatorische Conseil sammelt fortlaufend 
genaue Nachrichten über die eintretenden und im Laufe deö 
Jahreö zu erwartenden Vacanzen von Lehrerstellen an den 
Gymnasien, Progymnasien und Kreisschuleu und besetzt auf 
Grundlage dieser Nachrichten die erwähnten Aemter nach 
der Anciennität der Aufnahme der jungen Pädagogen in 
die Zahl der wirklichen Candidaten für diese uud jene Aem-

' ter, ohne zwischen Krons- und Privat-Stipendiaten oder 
auf eigene Kosten aufgenommenen Candidaten einen Unter
schied zu machen, weuu die Personen der beiden, letzten Ka
tegorien die ihnen angetragenen Aemter annehmen können 
uud wollen. Ueberhaupt haben Personen, die ihre ergän
zende Ausbildung in den pädagogischen Curseu erhalten ha
ben, den Vorzug vor Auswärtige», wenn sie von dem Cu
ratorischeu Couseil desieu würdig befunden werdeu. 

Z 34. Die zur Besetzung von Lehrämtern an Gymna
sien und Progymnasien vorbereiteten IronS - Stipendiaten 
köuuen, wenu in diesen Anstalten keine Vacanzen vorhanden 
sein sollten, sür Kreisschulen bestimmt werden, jedoch nur 
temporär, bis sich solche Vacauzeu au Gymuasien oder Pro-
gymuasieu eröffnen; wenn aber in dem Dorpatschen Lehr
bezirke gar keine Lehrerstellen vacant sein sollten, so werden 
sie, aus Vorstellung des Curatorö, vou dem Ministerium 
der Volks - Aufklärung in andere Lehrbezirke vertheilt. 

§ 35. Für deu Fall, daß zur Besetzung vacanter Stel
len für Lehrer der russischen Sprache uud Literatur eigeue 
Caudidaten nicht vor Augeu seiu sollten, ist die Obrigkeit 
des Dorpatschen Lehrbezirks verpflichtet, rechtzeitig das Mi
nisterium der Volks-Aufklärung hievon iu Keuutuiß zu 
setzen, damit dieses solche Vacanzen durch Persoueu, die in 
den pädagogischen Curseu anderer Lehrbezirke vorbereitet uud 
der deutscheu Sprache kundig sind, besetzen kanu. 

§ 36. Den auSgezeichuetsten Candidaten der pädagogi
schen Curse wird der Vorzug eingeräumt, die Stelleu von 
Adjunkteu und Doceuteu bei der Universität zu beklei
den, mit Beobachtung der dafür festgesetzten Regeln. Sie 
können auch auf Kosten der Regierung ins Ausland gesandt 
werden, um sich iü deu Wissenschaften und in der Päda
gogik weiter zu vervollkommnen. 

Z 37. Die Candidaten der pädagogischen Curse, welche 
sich mit der Erziehung und dem Unterrichte in Privathäu 
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seru und Privatanstalten beschäftigen, genießen, auch ohne 
daß sie die Würde eiueS graduirteu Studenten oder das 
Diplom auf einen gelehrten Grad besitzen, wenn sie nicht 
im effektiven Dienste stehen, alle durch die bestehenden Ge
setze den Privaterziehern zugeeignete Rechte und Vorzüge. 

Das Original haben untexzeichnet: Jewgras Kowalew-
sky. Nicolai Muchauom. Baron M. Korff Pa
wel Jgnatjew. Alexander Golownin. Baron 
A. K. Meyeudorff. Constantiu Serbinowitsch. 
Peter Pletnem. Iwan Delänow. Nicolai Reh
binder. ' Graf Dmitry Tolstoi. Fürst Nicolai 
Zertelew. Alexander Postels. Fürst Pawel Wä-
semsky. 

Zur Beglaubigung: 
Unterzeichnet: Senateur vou Bradke. 



' vi N«i8a>i«ii ilez 

Vi« VernaltmiA äes I^ekrde^irlts. 

Kurator lies Dorpatschen I^elirbk^ir^s: Lenateur, 
virl^l. (?eli. R. deorg v. Lradlce, XI^., ^lex. Xe^sl^i, 
^Vlad. I. Lehv., ,v. ^dl, ^Vnn. I. Xr., Ltan. 1., (?old. 
Deg., >Ied. f. ^Varsebau, Nil. Verd. 3.» I5r Ned. 1853 
Iiis 1856. (12. Lept. 1811). 

Das (lurato riscbe Conseil bestellt unter dem 
Vorsits des Ourators aus dem Reetor der Univ.. dem 
Inspector der Xrons-Lcbulen, dem Dorpatseben Oouv.-
Lebul-Direlctor, und in Lacken des I^ebrlaebs ausserdem 
aus dem Decan der bistorizcb - philologischen ?acultät, 
?rof. Ltrümpell, der ph^sico-mathemat. k'acult., ?ro5. 
?eteholdt. den ?rolessoren: Rösberg sür die russische 
Lpraobe, Nerclclin kür die alten Lpiaeben, Rathles kür 
die (beschichte, Keimling tur die >Iathematili, Lunge 
sür die Xaturgeschichte, ?auc1cer kür die Pädagogik, — 
so vie in Angelegenheiten der Stipendiaten, velche sich 
für das ^.mt eines Religionslehrers vorbereiten, dem 
?rok. Lbristiani. 

Das pädagogische Comite besteht aus den 
Gliedern des Luratorischen Lonseils, den Professoren 
Ltrümpell, Helmling, ?auclcer und dem Dorpatschen 
Houv.-Lchuldirector. 

Inspector derXronsschulen des I^ehrbe^irlcs: 
Lolleg. R. ^lexancler Lerne - Lolo^vjevitsch (17. dan. 48). 

^rcbiteet der schulen des I^ebrbesirks: dohann 
Naass (2. Närei 57). 

Lanoellei des Lurators: Oane.-Dir. Adolph ^üde. 
XX, <ü. R., ^nn. 2. (7. Oct. 36); Zugleich Lchriftkührer 
des (Kurator, tüonseils, — l^iscbvorst, Llust: Lcbetsler, 
Loll. s16. dan. 48). — "lischvorst. (zleh. ^Vilh. Keller, 
l'. k. (4. Dec. 49). — (üancell. (inst. Llrünberg, Leer. 



L. Die 8elmle» äv8 

lr. cloui <I?i.ii'^t0i' des I^elir-
kesii'lcs ulitoi'^ooi'äliet. 

1. K)i»»i»8l»i» I» vorpat-  gegr. den 15. Lext. 1804 
mit 3 XIassen; unter einem eigenen Director seit 
1814; mit 5 XI, seit d. 13. dan. 1821; 7 XI. seit den 
6.?edr. 1861. — 172 Sedüler, 15 —25Rdd Scdulgeld 
(VII" —V, IV-'—I-') — 17 sedier. — Ltat 13,595 
Rudel, Lesold. d, I^edrer 11,011 Rdl. — ^Veidn. Drogr. 
61. Oderd Riemem-edneider: „ Druedstüelce aus IIILIas, 
spracdlicd erläutert". 

Oouv. - Led.-Dir. Julius Ledrüder, Ltaats-R., XX, 
Ltan. 2. (29. 8ept. 36., 1.Nai42.); — Inspeetor Larl 
Niedvvitii, Ilok-R. (1. ^.ug. 49.). — Oderledr.: X e l. Ka
stor, Nag-.^od.I^ütlcens, II. R. (27. Lept. 53); — Orieed. 
^riedr. Xoldnann, L. (1 Xug. 52.); — d-a t. Dr. dar! 
Grandel, L. R., Ltan. 3. (29. dan. 43), Lidliotdedar ^ — 
Deutsod ^.ug. Riemensedneider, U.R. (31. ^ug. 45); — 
Russ. ^deopdil ^e>vdatscdin, L. (17 .^ug.51); — 
^latd. ^Vild. Xerling, <?. R. XX., Ltan. 3. (13. Lept. 37, 
1. ^.ug. 46); — 6esed. u. Oeogr. Nicolai I^rese (1 .^.ug. 
57, l.dan. 59). — Dedrer d. Red ortd, gr. Lenk, dosepd 
Ledsstadv^vsdi, Xamila^vda (29. k'edr. 48, 19. ^ug. 56), — 
V ^ i s s e n s e d a k c l i e d e D e d r e r :  d l e r m .  O r a i k ,  L . ( 1 3 . d a n . 5 4 ) i  
— ^ug. Helvied (19. I^edr. 57); — Dr. I^duard Lednei-
der, 0. (21.Dee. 46, 15 .lud 69). — d-edrer der russ. 
3xr. Herm. Siemen?!, L. XV. (27. ^.ug. 39, 1. ?edr. 56); 
— ?ran2ös. ^ug. Läget, (?. ^.. (27. dan. 49, l.dan. 61); 
— Aeiedn. u. Ledr. k'riodr. Ledlater, 0. 8, XV. (29. Oet. 
38); — Oes. ^ug. ^rnald (25. ^.xril 58, l.^ug. 59). 

Dem Dorpatseden O^mnasium sind ^uge^ädlt die 
Ltipendiaten der xädagogiseden Ourse: Der grad. Ltud. 
Otto Hermannsodn 1'iir das ^mt eines ^viss. ^innasial-
ledrers; und Hugo Ineven f. d. eines Oberd der lat. 
u. grieed. 3pr.; — Der lit. R Alexander ^.ndrejanmv 
f. d. eines d-. der russ. Lxr. an Rreissedulen; — Der 
grad. Ltud. ^Voldemar Nasing 5. d, eines Oderl. der 
d u, lat. Lpraede. 

8 
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Die vier RarnIIol-XIasson des O^mn. (VII»—IV °) 
seit 1859; Ltat 1699 Rbl.; 8elmlge1d 69 Rubel; — 75 
8cbüler. — Inspektor u. liebr. Ileinr. Raul (I.^Vug. 59, 
31. dan. 61) — Oberl. W illi. 8psebt, 0.3. (I.^Vug. 59, 
I. ^ug. 69). — I^ebrer: Oust. Llumberg (19. dan. 55, 
I.^.ug 69); — Andreas Lruttan, (4. .^ug. 45, 
31.dan. 61); — Dr. Rd. 8ebneider, s. ob. —- 8tunden-
lebrer: ̂ lexand. Rosberg, 41. Ii. XX. ̂ nn, 3. (l5. ̂ .pr. 38); 
— Otto Ilermannsobn, 3tipendiat d. ^»ädagog. Ourse; — 
Ill^sse 8imon. 

8ebrit'tsübrsr und Ruebbalter b. Dir. Oustav Voss, 
6. 8. XX. ( 1. Oet. 17, 3. duli 42 ) ; — eaneellist Oeorg 
Orossmann (1. dan. 59). 

8ebul-^r^t Alexander Leelc (7. Oet. 59). 
Vorbereit »8eb. 5. d. O^mnas. s. R1em.-8cb. 

2. K.vmns5liim In klxs: ?!u der 1391 gegründeten 
?eters - 8ebu1e liam xur Zeit der Reformation die 
Domsebuls, mit der 1631 ein O^mnasium vereinigt 
"wurde; aber erst 1675 erbob sieb die 8ebola Larolina, , 
aus der sieb naeb mancherlei Veränderungen das O^ouv. 
O^mnasium gebildet bat; 1719 die Rest; 1733 die neue 
8ebule als I^oeum Imperatorium eingeweibtz 1787 ein 
neues Oebäudez 1894 wird das I^eeum :?um Oouv. 
O^mnasium erhoben; die seitber Veränd. wie in Dorpat. 
— 234 8ebüler. — 29—39 Rbl. 8ebulg. — 17 Debrer. 
— Rtat 14,525 Rbl.. Resold. d. D. 11,941 Rbl. 

Dbren-Ourator: 8taats-R. v. Orote (16. ^.ug. 61). 
Oouv. 8eb.-Dir. ^.Isxander Rrannbals, 8t. R. XV. 

8tan. 2. (1.Nai38); — Inspeetor Arnold 8ebwart?, 
(26.^ug. 49). — Oberlebrer: R s l. ^lex. dentseli, Rastor, 
(29.?sov.55); — Orieeb.^ug.Xrannbals, <ü.^. (1.dan.51); 
— Dat. I^riedr.Wittram, L.R. (9. ^Vug. 39); — Deutseb 
Oust. Relcers, O R. (8. Xov. 39); — Russ. 8emen 8ebak-
ranovv, O. R. XV. ^nn. 3. (27. Oet 42); — Natli.^dolf 
Werner, II. R. (24. 8ept.42, 39.duli57); — Oeseb. u. 
Ovogr. Raul Gundermann (5. dan. 69); — D. d. Rsl. ortb. 
gr. Lonk. Alexander 8ol:olow, Xamilawlca (1. >>Vug. 59). 
— ^Viss. D.: t?arl Xurtxenbaum, II. R. XX. (l.8spt. 33), 
Libliotbeliar; — vaeat (stellvertretend der Inspeetor); 
— (?arl Herweg, L. (24. ^Vpr. 41, 39. dan. 61). — 
1^. d russ. 8pr. I'riedr. 8orgewit2, L. (23. Xov. 44, 
28. ^ug. 58); — l^ran^ösiseb t!arl ^ossard, 0. (14. dan. 
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53); — u, 3clir. ^Vlex. ^liebelsou, 0. 8. (I.^ul. 49); 
— Oos. W illi. Lergner, O. 8. XX. (9. 3ept. 36). 

8ehu1-^i2t: Lustav Holländer (16. Älärs 66). 

3 (^ »Mitsluiu In .UititU: Iiistor. Xoti^en fehlen vor-
läuKg. 

280 8chüler. — 20 — 30 libl. 8ehulgeld. — 19 Leh
rer. — Ltat 17,120 Kid, IZesold. 6. I.. 13,952 libl. 

Uhren-Ourator: Laron Vietinghojk-8ehee1 (14.1'ebr. 
56, I7.voo.57). 

(>ouv. 8cl>.-I)ir. Wilhelm (irat Xalentseh-1iae?)llgli,i, 
H. Ii. XV. 8tan. 2, VVIad. 4, ^nn. 3. am 8äbel ^nn. 4. 
(25. Dee 28; 6.I'ebr. 51); — Insxector Drnst Dngelmann, 
e. X. XXV. ^Vnn. 3. (30. dan. 29; 23. 8ept. 61). — Ober-
lehr.: liel. vaeat; — Orieeh. ?ordin. ?orno^, (?. 
(22. duni46); — I-at. Julius Vogel, II. Ii. (1.Oee.47); 
— Deutsch I^riedr. Oruse, (22.duni46); — liuss. 
d>van I^ieolitseh, L. Ii. XV. ^.nn. 3. (19. När^42); — 
>1 a t h. ^Vug. I^apiersk^, lü.Ii. (10. dan. 47); — Natb. u. 
^Xatu rwiss. an d. ?orst-Xl. Oustav Llaese, L.Ii. 8tan. 3. 
(8. Dee. 44); — (»eseh. u. Oeogr. ^.lex. Zimmermann, 
e. Ii. XV. (6. ?edr 39). — v. d. Rel. orth. gr. Conf 
^latwei Lasano>v (1. dan. 43); —- I-. d. liel. röm. lcatbo^ 
Oon5. 8ü)'d1o>vslci (9. ̂ ug. 61). — Wiss. I-ehrer: 
1'rautvetter, (26 .^Vug. 46; 8. ?e1>r. 50); — vaea^ 
(stellvertr. Theodor L^erna^, 1861); — ^erdin. Xölpin 

(7. Uai43; 18. k'ehr. 61). — I^elirer d. russ. 8pr' 
li'edor (Zolotusow, II. Ii. XV. (19. ?ebr. 40); — k'ran/ös 
Hamann (l.^ug. 60); — 2. u. 8ehr. Julius Doering 
(l.^ug. 59); — 6es. Larl liapp (1. ^ug. 51). 

8eIluI-XrLt Theodor Ne^er (9. dan. 58). 

4. tiLMNilsiui» I» kcviil: gegr. 1631 (durch Ilm-
Wandlung des 3. Nichaelisklosters); Unterbrechung durch 
die ?est 1710—12; 8tadtgvmnasium academicum 1715, 
Ilnterr. in d. russ. 8pr.; 5 XIassen st. der Kisker 4 seit 
1745; neu organisirt eröll'net den 13. dan 1805, wieder 
mit 3 Xlassen, indem aus den beiden untern Xlassen die 
deutsche Xreisschule gebildet wird; seit 1821 wie in 
Vorrat — 8chulg. wie in I). — 193 8ehüler. — 17 
I-ehrer. — l^tat 14,445 libl., Lesold. d I«. 11,861 libl. 

Uliren-Lurator des (F/mnasiuins: Xainmerherr 
Laron IIngern-8ternbelg (6. dan. 59). 

8* 
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Oouv. 8chul-Dir. Dr. Leopold (Zahlnh.äek, H. Ii. 

( 13. ()et. 49); — Inspeetor ^aeoh Blocks, 0. , XXX. 

8tan. 3. (23. ^uni26, 39 .1an. 61). — Oherlelirer: liel. 

Leop. Xupl?er (7. Lebr. 61); — Orieeh. ^.lex. Lerting, 

(18. Uär?58); — Lat. Oarl liosenleldt, 0. Ii. XV , Lid-

liotheker (17. ̂ an. 33, 29. dul. 33); — Deutseh Larl 

Lolieisel (l4. duni 57, 11. Lehr. 59); — Luss. Xieolai 

Oamliur^o«-, 0. XV. (l9. Lehr. 40): — Nath. Larl 

Lais (2l.När/6l); — Oeseh. u. (?eogr. Ootth. Hau

sen, L. ^.. (26. ^pr. 48, 7. Oet. 54). — Lehr. d. Lei. 

vrth. gr. Oonf. Konstantin 8mirno>v (7. ^pr. 53). — Wiss. 

L.: Laul dordan, I.Ii. (8. ̂ Vug. 55); — Ileinr. Hanson 

(19. dan. 59, 23.Xov. 59); — Hermann Lorel:, 0. 3. 

(25.Ä1är2 53, 13. dul. 61). — L. 6. rttss. 8xr. doh. Lihle-

manu, O. XV. (16. Uär2 41); — Lran^ös. Ileinr. David, 

e. (22. Älai 41, 1. dul. 48)! — u. Sehr. Oarl Äle-

wes, 0.3. (4. Nai45 , 20. ^Iai60); — (?es. ^.ug. Xrü-

gor (20. ^Vug. 51). 

3chrittt'. u. Luehhalt. H.Dir. Lonst. Lentmann (1851); 

— Oaneellist Larl Rascall (1361). 

Vorhereit-8eh. k. cl. (Finnas, s. Llem.-8ch. 

8ehul.-^i 2t: Willi, v. cl. Lorg (29. 8ept. 69). 

II. - RiK»«I 
ISvi»»«eI»UUKe ti» I5ev»I. 

Die 8eliule hei 8t. ^larien «clor die Domseliule 

1319 gegr.; — 1627 eine Revision 6er 8ohola eathe-

dralis lievaliensis, in cleren Lrotolcoll clie 8ehule Zuerst 

als eine xrotestantiselie he^eiehnet erseheint Cohgleieli 

schon 1565 Leter Lolling erster Protestant. Liseliof Lhst-

lands ^vurcle); — 1691 neues 8ehulliaus; — 1719 Unter-

hreehung clureh clie Lest uncl clen Xrieg; — 1725 Le-

generation; — 1768 als „akademische liittersellule" mit 

einer Erziehungsanstalt verHunden; ^nlcauf cles Lara-

nolk'sehen Hauses; — seit 1819 Lhstländisehe liitter-

uncl Domschule, uninittelliar dem Ourator cles Lehrhe-

sirks untergeordnet. — 107 3ehüler — 17 Lehrer. — 

Ltat 17,902 Lld. (15,402 Lhl. V. cl. Litterschakt), Lesold. 

d. L. 12,677 lihl. (davon 1500 lild. v. cl. Xrone, Liehalt 

und Ouartiergeld der russ. Lehrer). 

(Kuratorium: Landrath 0. v. Lilieuleld, Lräses; 

Laron Alexander 8ehilling; Oberlanclgeriehts-8eeretär 

W v. 8amson; (ziraf 0. ^lanteufel; Laron Lexkull. 
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Director Dr. I'riedriel» Orössmann (1. dul 60). — 
I-elirer cl. lat. u. deut. 8pr, u. cl. ^VritlnN. Ol»erl. Lrnst 
Iloinr. Oliristopli (1. dul. 34; 183.?); — Ol>erl. d. lat. u. 
griecli. Lpr. Di-. Lonr, Otto ?e)-ss (1. dan. 35); — Oberl. 
cl. lat. u. grieoli. Lpr OIn istian Lcluard ?alist (1. Oet. 37); 
— Olierl, cl. russ. Lpr. u. I^it. Oarl Deter Nüller, 0 Ii. 
(4838; 184l); — I/. cl, russ. Lpr. Oarl Ignatius, L. 
(1. dul. 46); — Olierl, cl. Alatli, u. Xaturvviss. Dr. Oeorg 
^elituss (26. Lept 60); — Ol>erl. der Oeseli. u. Oeogr. 
Dr. Lduarcl ^.ug. Winkelmann (28. Lept. 60); — Olierl, 
cl. liel. u. dt, Lpr. Larl Lallmann (20. Oet. 60); — I-. 
cl. Iraniiös. 8pr, u. I.it. dules lioliert (l5 ^,ug. 58). — 
Ausserdem ertlieilen Ilnterrielit: (Konstantin I'euereisen, 
Organist clor Domkireli«, in clor ^lusik (2 När2 42?); 
— Driester (Konstantin Lmirnotl' in clor liel. den ^nge-
vorigen cl. ortli. gr Lon5.; — Derm, Lelilieliting, aead. 
Künstler, im ^eielinen; — ^rtillerie-Iiieutenant Xueliin 
in clor Natlivm, in cl. Rarallellclassen; — ^ug. Krüger 
im Oesang; — Lassler im Ruinen. 

III. ts» IkiKl». 

Dureli Umformung clor früliern Domseliule (oder 
ersten kreisseliule) gegrünclot 1850, erötlnet 1861. — 
5 Klassen. — 110 Spülst. — 20 —28 Ndl. Seimig.-
13 Delirer. — Ütat 10,425 lidl, ausseliliesslieli aus stäcl-
tiselien Oeldmitteln. 

Dir. Dr. Eduard Ilatfncr, wirlvl. Lt. Ii. XXV. V lacl. 3. 
^nn. 2. (13. Loxt. 32; 21. Sept. 60). — I-elirer cl. liel. 
lutli. (üous. doli. Ilolmsing (27. Närzi 61); — Deutseli 
Ileinrieli kaeverling, 0. XX. Ltan. 3. (10. ^.ug, 33; 
27. Dee. 60); — liu s s. Viet. D^'utovv, (?. XV. 12.^ug. 
40; 6. Dee. 60); — I'ranüos. I.ouis Lire (25.dan.61); 
— Dngl, vaeat; — Natli. ^Iorit2 Oottsriedt (6. Dee, 60); 
!>aturwiss. Oeorg Oerstfeldt, L.^,,, ^.nn.3. (19. dan, 54; 
24. dul. 50); — Oese Ii. u. Oeogr. Will». Uae^ewski 
(1.^,ug. 44; 21, Dee. 60); — liel. ortli. gr. (üonf. Alex
ander Loliolo>v (s. O^mnas.); — 2. u. Lelir. vaeat. — 
Oes. vaeat; — O^mnastik vaeat. 

8elnil-^,r2t Willielm Reickardt, ?. Ii. (I.I>ov, 50: 
II. Oet. 52). 



02 1'rog)'Uinasien, 

IV. I'rttKX»»»»«!«» 
(^llt 0 vnma-nal- lieellten s. Verordnungen !>"«,. 9) 

1. ?i«xviu»i>!'iiii» I» X^ii-'Iuiix: 1804 wurde die 
Ilauptvollisseliule, welclte seit 1786 liestanclen hatte, in 
eins Xreisseliule von 3 XI. verwandelt; 1826 reorgaui-
sirt; «u den 3 XI. kam noeli eins 8e1eeta, in 6er I^at. 
u. Orieeli. gelelirt wurde, sur Vorliöreit. f. cl. Finnas.; 
1839 2» einer Adligen Xreisseliule mit 4 XI erliolien; 
seit 1861 Rrogvmnasium. — 116 8cliüler. — 8eliulg. 
6 — 30X1)1. — Rtat 5474 Xbl 

Lliren-Ourator des Rrog^mnasiums: Laron Lrnst 
v. I^oleken, I-andratl» (16. ^ug 61). 

Inspset. u. Oberl cl Gesell. Ör. Theodor I-idorius, 
II. X. XX 8tan. 3. (31. ^an.36; 7. Rov.36); — Oderl. 
d. alten 8pr. Julius Xörber, 0. X. XV. (9. H'elir. 42); — 
Olierl. cl. ^latli. Xieliard nieder, ?. X. (26. ^Vug. 55); — 
Oderl. cl. russ. 8pr, ?edor Leresk^, 0. (27. ^ul. 46). 
— Wiss. 1^. ?riedr. 8eliwars, II. X. XV. (7. Älärs 46); 
— I-. cl. russ. 8pr. ^.lexanci. 8cliönlierg, X. (29. ̂ uli54); 
— I^ekr. cl. Irans. 8pr. Oeo^g I'avre (22. Xov. 66); — 
Aeielin. I'rieclr. 8tern, 0.8. (12. Uai41); — Xel. lutk. 
Oonf. Xeinliold Oirgensolin, Kastor (13.1'elir. 61); — 
Xel. ortli. gr. Oonf. Xoikow (36. Xov. 58; 13.1'elir. 61). 

8eliul-.Vr2t ^lorits Harten, 0. (12. 8ept. 54; 
36. ^uni 56). 

2. pi-ox^iniiiisiiii» I» pernit»: 1861 aus cler liislie-
rigen liöliern Xreisseliule von 4 XI. tiervorgegangen. — 
122 8ol,. — Leliulg. 6-15 Xbl. — Xtat 5211 Xbl. 

Inspeet. uncl Olierl. «I. Oeseli. Willi. Lülirig, II. X. 
(21,^uli44); — Olierl. d. »lt. 8pr. vaeat. — Olierl. cl. 
^latli. Oustav Xivseritiill)^ (28 ^ug. 57; 16. ^Iai59); — 
Olierl. «I. russ. 8pr. Xieolai Iwanow, 0.8. (I.^ug. 55). 
— Wiss. I«. IZdnard I'inger, 0. 8. (25. ^an. 58; 5 Oet. 59) ; 
— I-elir. cler russ. 8pr. I'riedr. 8aeli (26. ^r/57); — 
I^ransüs. ^oli. ?relioux (25. ^an. 61); — Xel. lutli. Oonf. 
^ug. 8elieinptlug (14. ^ug. 61); — Xel. ortl». gr. Oonf. 
^acol» ^soliitselikewitseli (16. Närs 61). 

3. ?r<»x^mi>il8iiim i« I/iI»i>U! 1861 aus d. bislierigen 
liöliern Xreisseliule v. 4 Xl. liervorgegangen, — 161 8eli. 
— 8cliulg. 13^-36X1>I. — I5tat 5645 Xlil. 



Rrog^mnasien. — L1em.-Iiehrer-8eminar. 

Insp. u. Oherl. der ^lath. Oarl Itessew, II. R. XX. ^ 
^nn. 3. (11.^uni36; 17.^an. 34); — O1,e?I. d. alt. 8pr. 
^oh. Xrajewsk^, U.R. (3. Dec. 47); — Oherl. d. (?esch. 
?ran2 Ilarmsen, ( 31. Oct. 46) ; — Oherl. d. russ. 
8pra«he Heinr. Lstramhin. H. R. XX. (23, ^lärs 37). — 
Wiss. Ii. Hugo Xochwvll, (l.^an. 51); — I.ehr. d. 
russ. 8pr. (Christoph Nilanowslcv, 0.^. XV. (8.N!ir?41); 
— I'ranxös. vaeat; — ^eiehn. 8pehr; — Oes^ Wendt; 
— Rel. luth. (?onf. provisor. Wendt; — Rel. orth. gr. 
Lonk. ^ewtl^m^i Ropow (7. ^pr. 61); — Ovmnastilc 
8e)jfert. 

8ehul-^i2t ?ran2 ^oliannsen, ^1. R. (11. ^ug. 53). 

I). Den Direetoren äei' (^vmnasien ecler cien 
luspeetoreu der?i'0A^rnnu8ien ni^tei geercluet. 

V. 0«MntIieI»v ^«Iir-^«8t!llten. 

V. li» 

Xaehdem schon durch das 8chul-8tatut vou 1826 
die Errichtung eines 8eminars angeordnet, wurde das-
seihe am 7. ^ug. 1828 erölknet. — Xeues Ltatut den 
15. ^an. 1843; — reorganisirt den 11. ^an. 1861. — 16 
Zöglinge; — 2 jähr. Oursus. 

Inspeotor und Hauptlehrer ^lo)S Rerg, (?. XX. 
^Vnn. 3. (2. ^an. 37); — 6ehü1te des Insp. und I-ehrer 
Oscar IIaa«e (27. Xov.58; 26. 8ept. 61); — Ii. d. kes. u. 
d. Nus. Friedrich Lrenner, L. Reg. (22. Lept. 39; 1. ^uli 
56). — ^ls Ii. d. russ. 8pr. iungirt der Ltipendiat der 
pädag. Ours«, ^ndrejanow. 

Die mit dem 8em. verhundene ^rmenschule s. unt. 
D1 em. - 8 chu 1 en. 



Real-Lebulo in ^litau. — Xreis-Lebulen. 

VI. I^ettl»8ei»iile Li» MZS»u: 

1860 aus der bisberigen Xreissebule gebildet. — 
3 XIassen. — 124 Leb. — 13 — 20 Rbl. 8ebul-(5, 

Insp. ,u. 1^. ?aul Xublberg, (?. XV. (21. ^ug. 35; 
4. ^uni50); — wiss. I/. Ilerm. Ladowsl^, L. (15. ̂ uni 
45); — Ii. <1. Realt'. I^dinund Xrüger (15. Oet. 60); — 
I^.des Russ. Ilerm. Rloskeldt, L. (22. ?ebr. 43); — 
Aeiebn. vaeat. 

VII. 

Der Rtat kür die 19 Xreissebulen des liöbrbesirks 
beträgt 30,094 Rbl. — Lebulg. in ^eder Xr.-Leb. 6 Rbl. 

Doipilt'ijtlieii keliul-Direeloral. 

1. Xreis-Lebule in 2X1. —'131 
Lebüler. — Ltat 1835 Rbl. 

Inspeet. u. wiss. I.. Or. L!ar1 Oettel, (1, ^.. ^nn. 3. 
(5^u1. 46); — wiss. I.ebr. ^aeob Lpalving (l.^ug. 55; 
31.^an. 61); — I.ebr. der russ. Lxr. Rod. RIatb, 
( 12. ^pr, 50; 10.1'ebr. 58) und Alexander Ladendieelc 
(1. ^.ug. 58) ; — I-. d. Rel. ortb. gr. Lonk. Lebeintsebusin 
(27.^.ug. 58). 

2. Xreis - 8 cb. iu e > > »: 2 XI. — 25 Lebüler. 
— Xtat 1499 Rbl. 

Inspect. u. wiss. Ii. Wilb. Orübn (26. ^lärs 60); — 
w. I,. Oustav Rornwasser, 0. (15. ^an. 45); — Ii. d. 
russ. Lpr. Larl Rrüininer, L. (20. ^ov. 47). 

3. Xreis-Leb. in ^'eliili: 1790 an Ltelle der 
bisber. Ltadtsebule eine aus 2 XI. bssteb. Ilauptvolks-
und I^orinalsebule, bis 1804. — 2 XI. — 51 Lebüler. — 
Rtat 1499 Rbl. 

Inspeet. und wiss. Ii. Konstantin Wiedsinann, O. ̂  
(12. ?ebr. 51); — w. I,. ^Isx. Raulson (7. ^Iär?57); — 
I«. d. russ. Lxr. Larl Raetsen (12. ^.ug, 57); — Ii. der 
Rel. ortb. gr. Lont. X^rill ^.lbovv (10. Nai 61). * 

Ij. lü^a'zeliez 8eIi»I - Diseeloral. 

4. Die (Zweite) Xreis-Leb. in Rißku 3 XI. 
— 77 Leb. — Xtat 2761 Rbl. 

Insp. u. wiss Ii. Oust. Xrebs, L. (26. Nür^ 45); 
— wiss. Ii. ^ob. Nüller, O. L (15. ?ebr. 55); — 1^. d. 



Xreis - Lebuleu^ 

russ. Lpr. Ilster ^'utajew (13. ^ug. 50; 3. I^ebr. 58) unä 
Rcluarcl Xluge (I.I'ebr. 49; 14. ^pr. 57); — I-. >1. Rel 
ortb. gr, L!ont'. ^lex. Lelikow (2l.^,pr. 61) 

5. Die russisebe Xreis-Leb. in Ki^s: 2X1. 
— 54 Sek. — Rtat 1786 Rbl. 

Insp. u. vis«. 1^. Roman I-unin, 0.^. XV. (13 ^ov. 
38; 28. ̂ utz. 45); — wiss. I.. Iwan Lawinitseb (6. ̂ luni 61); 
— I.. ä. cleut8eb. 8pr. I.sopolc1 Nalm (17. Nai58). 

6. Xreis-8eb. in VV«?»«!en: 2X1. — 56 Leb.— 
Rtat 1499 Rbl 

Insp. u. wis3. lisbr. Oklistiav Lähm (5. ^ul 56); — 
wi»8. Ii. Urnst Llassen (22. Lept. 58; 14. ^ul 59); — Ii. 
cl. russ, Lpr. Dietrteb Reimers, <7. ^ (30. »luni 48). 

7. Xreis-Keb. in ^»Iii^ür- 2X1. — 408eb— 
I^tat 1499 Rbl. 

Insp. u. WIS8. Ii. k'erdin, Lerg, L. 8. (15. I^ov. 59); 
— wiss. Ii. Larl Rsbn (1861); — I-ebr. cl. russ. Lpr. 
Kust. Lebuttsnbaeb (21.^uni37; 15 Dee. 56). 

8. Xreis-8eb. in VVuIIi! 2 XI. — 56 Leb. — 
Rtat 1499 Rbl. 

Insp, n. wiss. Ii. ^ug Lturts, (?. ^. XXV. (27. ̂ ug. 
30); — wiss. Ii. ^lex. Obri3tialli (22. Närs58); — I. 
cl. russ. Lpr. Reter Raue, I" R. (11.^uni51). 

9. Xreis-Leb. in l^eiussl: 1 XI. — 14 Leb. — 
Rtat 1016 Rbl. 

Insp. u. wi83 Ii deorg ?ant23eber (l.^an. 61); — 
I«. cl. russ 8pr, .^lex. Xlein (23. ̂ an. 57). 

t^. Kurlilnä. 8cliul - bireelorzt. 

10. Xreis-Leb. in ^Vllillau: 2X1 —52 Leb — 
Ltat 1859 Rbl. 

In8p. u. wi3s. Ii. Ibeoclor Lauer, L. (19. ^ug. 42; 
22. ^an 48); — wiss. Ii. Heinr. siebter, O. (21. Dee. 
45); — I^ebr. cler russ. 8pr. k'srclin. )»lübleuberg, t?. 
(30. ^nni 49). 

11. Xreis-Leb. in sioläiilßen: 2 XI. — 60 
8ebü1er. — Rtat 1599 Rbl. 

S 
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Insp. u. wiss. I-ebr. Justus Hiläobrandt, 0. XV. 
(7.vee.40); — wiss. I.. Xeräin. ä.IIibn, 0. (10. Älär? 
49); — I,. cl. russ. 8pr. Larl Laerent, L. ('23. ^lan. 48). 

3ebul-^r2t: Oeorg La.br, 1. Ii. (3. Oet. 45); 9. Xnv. 5)5)). 

12. Xreis-8eb. in ^Äknbstsät! 2 XI. — 
49 Sek. — Xtat 1499 Rbl. 

Insp. u. wiss. X. Xsrclin Loks, L. (1. 8spt. 43); 
— wiss. X. vaeat; — cl. russ. 8pr. Larl Wiebmann, 
O.8. (8.Xebr.56). 

13. Xrsis-8eb. in »»uske- 1 XI. — 24^. 
— Xtat 1016 Xbl. 

Insp. u. wiss. Ii. Xu6w. 8anio (16. ̂ lul. 56): — X. 
cler russ. 8pr. Oarl Xöbler, II. X. XX. (16.^uni25; 
18. ^lärs 61). 

14. Xreis-Leb. in luckui»! 1 XI. — 20 8eb. 
— Xtat 1091 Rbl. 

Insp. u. wiss. Ii. Xduarcl X^mmsl (23. Nai59); — 
X. cl. russ. 8pr. Xawel Oserow, II. X. XV. (10. l?ebr. 40). 

15. Xreis-3cb. in llasenpnttü 1 XI — 34 
3ebüler. — Xtat 1221 Rbl. 

Insp, u. wiss. Ii. liuäw. Xöblsr, 0.^. (9. ^an. 47); 
— X. cl. russ. 8pr. Xortunat Xoeskiewiei? (l.^ug. 59; 
27. Xsbr. 60). 

ö. 8eliu> - kirectorsl. 

16. Xrsis-8eb. in H5ev»!: 3 XI. — 66 3cb. 
— Xtat 2219 Rbl. 

Inspeet. u. wiss. Xebr. August IXppius, (!. XX. 
(26. Ose. 35); — wiss. I,. Rc>b. .labnents 1^. R. (16. ^Xov. 
53); — X. cl. Xanclslswiss. vaeat; X. <1. russ. 8pr. 
^ob. 8ebmiät, e. XV. (19.Xsbr.40; 30.^an. 61); — 
X. cl. ^siebn. (auss. cl. Xtat) Larl Newss, 8. 45. 

17. Xrsis-8eb. in Häi>8»I: 2 XI. — 22 8eb. 
— Xtat 1499 Rbl. 

Insp. u. wiss. Xsbr. Larl Russwurm, ^ 8tan. 3. 
(15. ^ul 42); — wiss. I,. Larl Jürgens (27. .lul. 61); — 
X. cl. rnss. 8pr Larl ^laclowski, l?. (6. ̂ ul. 50, 52). 

18. Xrsis-8eb. in 2 XI. — 32 
8cbnlsr. — Xtat 1699 Rbl, 
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Insp. u. wiss. Ii. ^ob. Kirber, 1. R. (12. Xov. 40, 42; 
9. ^ug. 56); — wiss. Ii. vaeat; — I.eblv der russ 8pr. 
I'riedr. Weidmann,. 1. R. (7. Dee. 50; II Oet. 56). 

19. kreis-8eb. in : 2 KI. — 
18 Lok. — 15tat 1699 R1»1.^ 

Inspeet. u. wiss. Iivlu. Ileinr. 1'egeler, 0. ^V> XX. 
(20. ^Vpr, 37^; — wiss. l. s'arl Lerg, 0.8. (16. ,1an. 58; 
I.8ept. 58); — Ii. <1. russ. 8pr. Ilerin. 8tiIImark, 0. 
XV. (12.^uni40). 

VRKK. ° 
t«» st»» 

1. in Lurp^t: 3 kl. — 94 8eb. — Ii. Oustav 
Llumberg (10. ^an. 55); — -Ivli. Dibrilc (13. ̂ ug. 57; 
1.1'ebr. 61); — Ilerni. nieder (29. Dee. 58). 

2. in lVevsI: 2 kl. — 50 8eb. — Ii. Ret. Weinberg 
(1. -lan. 59). — Ii. Andreas Rainving (14./Vpr. 61). 

(kuabensebulen). 

I. stui^st'iiclie« 8kluil - Ilii'eclm'iU. 

Do spät: Lrste 8tadt-Hlemtar-8eb.: Obeim, 
(!. Reg. (26.-luni 47); — 85 8eb. 

Zweite 3tadt-Rlein.-3eb.: Oeerg Lernbol, O. 8. XV. 
(9. Xov. 36); — 75 8eb. 

8enün.-8eb: Oarl 8eewald (9. ^lär? 61); — 63 3eb. 
Russ. L1ein.-8eb.^»b.ReieboId (13.Deo.48). — 458eb. 
Werro: 1) ^aevb Lauer, 0.3. (2. ̂ ug. 45); — 

52 3eb. — 2) Oust. Orossberg, 0.8. (18. Aov. 43); — 
12 3eb. u. 9 3ebn. 

Rellin: Oeorg knappe (6. Oet. 54); — 71 8eb. 
Oberpablen: Oevrg krubmin (9. «1uli58); — 

14 3eb. u. .13 8ebn. 

2. ?ei »itu'scke« ln^poctvrst. 
Dernau: Lrste 8tadt-Rlein.-3eb. Rod. I^etü, L. Reg. 

(12. ^an. 48); — 84 8ek. — Zweite 8tadt-Llein.-8eb. 
Oarl Xeuinann, 0 8. (8. Oet. 45); — Zweiter I.. Eduard 
Querster; — 74 3eb. 
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3. ^ren8bal'Z'8cke8 In8pect«!»t. 

.^rensburg: Lrste Atadt-Riem.-8eb. -lul. Reks, 
(?. Reg. (2. .^ug. 48); — 26 Leb. — Aweite Ltadt-LIsm.-
Leb. laeob ^lorr (4. .lul. 59); — 39 Leb. 

i. lliFs'^lie^ 8e>i»>Direcl0ii»l. 

kiiAs: krons-RIem.»Leb. ^obann ?romm. O. L. XX. 
(16. ^Vug. 33); — 85 Leb. — Russ. LIein.-Leb. .Iwan 
Ranow (l.^an. 58); — I-ebr. Nicolai Oritskewit^eb. 
(16. ̂ Iai58); — 56 Leb. u. 48 Lebn. 

^Ivxander-k'reiscbule: Otto ^lasing, O.L. XV. (31.Oet. 
35); — >"6 Leb. — Waisenbaus-Lebule. — 46 Leb. u. 
22 Lebn. — Lt. >lauri2-Leb. ^ug. LebeinMng, O. 3. XXV. 
(14. Oet. 27); — 86 Leb. — Lt. ^aeobi-Lebule ?erdin. 
Müller, O.L (14. Rebr. 26); — 45 Leb. - Lt. Oertrud-
Knaben-Leb. Wilb. Rroinm, O. 8. (25. ^Vug. 41); -— 99 
Leb. — ^esuzkireben-8eb. Krnst Dorenberg, O. 8. XV. 
(21. Dee. 37); — 62 Leb, — Weidendaw.in-8eb. Robert 
7oermer (7. 8ept. 57; 4. Oet. 58); — 12 Leb. u. 6 Lebn. 
— KIüversbolm-Leb. Rob. Antonius, O. 8. XV. (1. ^.ug. 
39); — 71 Leb. — Dagensbot-knaben-8ebule Oeorg 
Ilartmann, ?. R. XXX. (24. .1ul. 22); — 94 Leb. — 
?borensberg-8ebu1e ?°riedrieb Daaeke (18. Dee. 59); — 
31 8eb. 

Wenden: >lartin k'rledwald. O. 8. XV. (16. 
,38); — 85 Lob. 

Weimar: -lobann Lebwarsbaeb (1. ̂ .ng. 55); — 
64 Lebüler. 

Walk: k'riedr. Retsrson (21. ^ug. 56); — 67 Leb. 
Iivmsal: Rduard k'riseb (2. ^Vug. 54); — 43 Leb. 

Z. iiurlitiiij. 8eliuI-I>ilecloi-itI. 

Ilitsu: 8t, >Vnnen-8eb. Nicolai Rkeilker, (?. Reg. 
(5. ^an. 48); — 83 Leb. — Zweite oder ^rmen-LebuIe 
?bsod. Dets (23. Nai58); — 87 Leb. — Dritte Riem.-
Lbb. Reter Leewald (29. Lept. 56); — 58 Leb. — ^1e-
zander-Leb. ^wan ^liebailvw (6. k'ebr. 58); — 42 Leb. — 
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Rom. katkol. Äok." Ilieronvmu« Kissevies (31. ̂ an. .?5); 
— 18 Soli. 

Lauske: L!dri8t. >la3ing (23.I^edr. 53); — 65 8ci>. 
IIa8knpötd: Adolph ^lanns (15. ̂ uni 56); 2!)8eli. 
Windau : ^Ittzod. Lehmann (26..^uni58); — 6t 8ek. 
DiIten: 
Holdings»: Lri>8t l^sininerling, O.8. XV. (12. .Vug. 

39); — 77 8el>. 
?uekum: Lari Lindsrg (13'Xov.58); — 62 Leb. 
^aeodLtadt: Dsutscds DIsm.-8elr. ^od. Wilitol 

(8.1'olir. 56); — 66 8eli. — Lus>8. Llem.-8eli. Oervasii 
^licliailow, 14X1. (28. ^ug. 34; 1. ^Vug. 46); — 35 8cli. 

l? risdrielrstadt: Ilerm. ^,dam8, 6. 8. XV, (5. ̂ lärx 
37); — 32 8ek. 

^ eu - 8 udkatd : 8tit't33eliule .1 oln Oerkan, O. 8. 
XX. (19.8spt. 32); — 41 8ed. 

6. IiiI» au'«cd es Inspectuisl. 
I-idau: Dr3te 8tadt - LI«m. - 8eli. Andreas .^n^itt, 

0. Leg (1. ^,ug. 46); — 37 8ed. — Zweite 8tadt DIem.-
8cli. Otto lüwuld (16. När^52); — 61 8eli. 

<Z rob in: Ulbert 8ebadert (1, Oet. 66); — 29 8el, 

/. LiiMiiä. 8ekul LireetviÄ. 

I: 8tadt-^lsm.-8ed. L. David Wieting (1. ^ng. 
49); — 56 8ed.— lLr8te ru88. Llem.-8ck. L. Lon^tsntin 
8ekmidt, O. 8. XV. (25, Oet. 37, 38). — 44 8ek. — 
Aweits rus8. Llsm.-8e1i. lsbr. Deter Labving, (?. Leg. 
(2. ^Vug. 48); — 53 8eli, 

We^enberg: Lelir. Dorm. Llumderg (1. ^Vug. 54; 
1. ?sdr.61); — 31 8eb. 

Wei83sn8tein: D Idsodor^ürgen3 (1..^ug.54); 
— 18 8ek. 

Dapsal: Lelir. Rodert Jürgens, O. 8. XV. (1838; 
22. Uai39); — 22 8di. 

Deal: L. Oarl ^lueeum (16. .Vug. 53); — 11 8cti. 
und 16 8ekn. 

La 1 ti« edport : I/. Otto M'iIIsr (22, 8ept, 58); — 
19 8ed. u. 16 Lelm. 
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I. stvipitt^ctiez 8c>iu>-I>isecImsI. 

Dorpitt: Höhere Ltaclt - löehtersehnle, seil. 1853, 
mit 3, seit 1857 mit 5 KI. 175 8chülerinnen. Vorsts-
herin »u<1 Iiöhrsrin I'rl. Emilie l^elclmitnn (18. ^ug. 53). 
— Lehrerinnen: I'rl. Amalie kemxnsrsr (18. ^ug. 53); 
— I'rl. ^linna Lsekmann (19. ^ug. 57); — j. Ilanclarh. 
t'rl. I.oniss ^Vsvricii. — wiss. lelirsr: .Vug. Arnold 
(^5. ^pr. 58); — I,. cl. kslix. ?»stor Christian Dsi'ns 
(25. ^ug. 58); — I,. 6. russ. Lpr. Ilieophil I^swclittsehin, 
l)herl. am Ovinn. — 8tunclenlehrsr: ^ng. üismselmeicler 
uncl l.'arl l^ränlcel, Olierll. am (zvmn.; — 1'. I''i-AN^ös. 
I^l^sss 3imon; — ^eiehn. Wolclem. Krüger. 

Dorpat: LtÄ<1t-Llem.-I?öehtersc:h. Vorsteherin uncl 
I^n. I?r. Caroline ke^mann (8, ^.ug. 49); — 151sm. I^n. 
?rl Olga Dörheeli (4. ̂ ug. 55); — 89 Lebn. 

W srro: Iieontine Iiipxolclt (21. 8ept. 55); — 28 Leb. 
Rellin: 8taclt-?öehtersel>. Vorsteherin u. I,n. I'rl. 

^dslheicl Röltsig (23. «lan. 50); —, I.n. ?rl. Narie Dumpf 
(20. ^ug. 59); — wiss. I,. I,uc1wig Rüoksr (10. ^tan. 52); 
— 82 Lelm. 

Rellin: Klsm. ^1'üehtsrsch. IV1, Willislmine ^lär-
tens (4. Dee. 59); — 21 Lelm. 

2, periiiln'sekes I» spectin st. 
?ernau: Ilühers 8taclt-?öebterselr. Vorsteherin u. 

I<n. I'rl. Agathe I-slimann (8.-lan. 47); — I-n. Fräulein 
(,'liristine I^nvener (22. .Vug. 57); — wiss. I-elir. August 
Lelieinpilug (14. ^ug. 61); — Kuss. und ^ransös. Die 
I.elirsr cles ?rog)mn.; — 110 Lebn. 

?srnau: Lrste X1sm.-1'öeht.-8eh. I'r. Wilhelmine 
IZraekmann (31. ^ng. 38); — 60 Lelm. — Zweite LIem. 
I.-Loh. ?rt. ^larie Kiemann (14. Dee. 60); — 8 Lelm. 

3. 4i-ensbin ß'sckes lusjiectoriit. 
^renshurg: Höhere Ltac1t-?.-8eh. Vorsteherin u. 

Im. ?rl. Llisahsth I'rs^ (18. ̂ ug. 58); — Zweite I>n. 
Amalie Aoeptkel (23. Dee. 60); — wiss. I,. Keinholcl Oir-
gensohn, Kastor (1.M'trs54); — 37 8elin. 

.^renshurg: Llsm.-1'.-8oh. ?r. Ileinriette Lcke 
(7.^an.53); — 37 8edn. 
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ki^'zckeü 8kti»I - Direktoriil. 

lilxs: (Crosse Ltadt-Iöeliter-Leh. suin Ressort cles 
8taclt-O^innas. gehörend. Vorsteherin ^ohanna 8ehwarts 
(6. ?^ov. 50); — I^n. I'rl. Johanna Rudloi? (6. Xov. 50). 
— ?rl. .leanette Rieison (29. ^pr. 36); — viss. I-chr. 
Xd. Dännelnark, O. 8. XV. (20. ^lär?. 35); — 80 Lehn. 

Riga: Ilagenshofsehe ?.-8eh. Friedrich <lürgenson. 
6.8. XV. (18. .l an. 39); — 42 8okn. 

Riga: 8t. .Iohannis-^.-8oh. Friedrich Renner, R. 
XV. (26. ^pr. 37); — l^rl. Amalie Rudlotk (20. Dee. 50); 
— 61 8ehn. 

Riga: 8t. Oertrucl-?'.-8eh. Julius Ooedeherg, ?. R. 
XV. (1. Mir?. 49); - 42 8elin. 

Wenden: ?r. Nathilde Ablers (16 ,^an, 59); — 
58 Lohn. 

Walk : ?rl. Caroline h-ouiss?revmann (12. ̂ ,pr. 61); 
— Llein.-Iiv. ?rl. Lmilie I^otse (7. Oet. 59); — 26 Lehn. 

Wolinar: Emilie Duhovvit?. 

luii'Iitiiä. 8rl>ul - öii-edui-äl. 

^I l til»: Höhere Lt. ?rinit.-?'.-8oh. Vorsteherin kV. 
Dorothea Rienitü (l.^ug. 56); — I.n. I'rl. ^un» k'ade-

^'ew (15. ^.ug. 49); — 95 8ehu. 
^litau: Dorotheen-8oh. Vorsteherin ?rl. Oaeeilie 

Baronesse Osten-8aeken (l.^an. 54); — I.n. I?rl. ^o-
Hanna Ouaita (1.^.ug. 52); — 55 8ehn. 

Nitau: 8t. ?rinitat.-L1em,-8eh. Oottlieh ^Veokerle, 
O. 8. (24. ^pr. 40); — 50 Lehn. 

Windau: ?rl. Louise .lordan (30. ^pr. 59^); — 
49 8chn. 

.laeohstadt: ?rl. Linma Ladendieck; — 408ehn. 
Ool dingen: I'rl. Lugenie Ihal (27. ^luni 58; 

19. 8ext, 59); — 41 8ohn. 

6. liikitii'selie« I»8pect«ritt. 
Iii hau: Höhere ^.-Loh. Vorsteherin t'rl. Ernestine 

8tender (1. k'ehr. 52); — h.n l?rl. Ottilie Rotterinund 
(7. ̂ an. 57); — l?rl. Dmina Harmsen (7. ̂ an. 47); — 
Eduard Rottermund, Rastor (7. »lan. 47). 



< 2 ^öebter-Lebulen — Hebräisebe Rrons-Lebulen. 

I^lbau: Braunsebe Ltit'tsseb. Brandt (14. ?5nv. 60); 
— Carl Lpringer (1. .^ug. 58; 23. Dee. 60); — 40 Lebn. 

/. Lli^Iäncl. 8c>iu>-öimlorst. 
liev-il. Hob. löebterseb. 126 Lebn. Insp. u B ^ug. 

Ilippius, — Vorsteberin u. Bebrerin I'r. Amalie 
Ruptl'er (1 ^an. 44). — I.ebrer: Rastor Hugo Xeumann; 
— Rriester Wassilv Ilsebinslcv; — Xieol. Ooinbursow; 
— Henri David, Carl Ilobeisel; — »lob. Lebmidt; — 
Robort ^eebalet?; Larl Glowes. — Bebrerinnen: ?r. 
^larie Hansen; — I'rl. Alexandra ?re)'; — ?rl. ^u-
guste Ilippius; — I'rl. ^gatbe Raulsen; — ?rl. Rmilie 
Äännieke; — k'r. Olgs Isebernoil; — ?rl Alexandra 
.l'sebernotl'. 

Reval: LIem.-1'.-öeb. ln. I'rl. Olga ^obannson. 
— 84 Leb. 

weissenstein: Ltadt-Iöebt.-Leb. — 44 Lebn. — 
I'rl. Caroline Rinne (1853). 

Ilapsal: Ltadt-1öebt.-Leb — 31 Lebn. — Varste-
berin u. Bn. Lbarlotte Berg (1857); — Im. -lulie Lüekbotl. 

XI IR«I»» «u« » in» 
Vt> «etai!T<. 

Uitau: ^ob. Ibomas (26, Oet. S6); — bebr. I. Ro
bert Wunderbar, ^led. Ltan a. II. (3. ^,pr. 5V); — 41 Leb. 
Lbren-^ukseber Rautm. Blumenau 

Iiibau: Oustav Rödder (8.-lan KV); — bebr B. 
I'abian Oordon (2. Oet. 50); — 25 Leb. Rbren-^uk-
seber Raukm. Israelsobn. 

Ooldingen: ^lex. Bienert (8.-luni 57);— bebr.I«. 
^aeob Ilirseb Ilersberg (5. Älärs 51); — 40 Leb. Lbren-
^utseber Rautm. I-evvinsobn. 

^aeobstadt: Reter Reterson (1. ^ov. 50); — bebr 
I-ebr. I-ewi Rallmann Böwenson (1. Dee. 50); -^-11 Leb 
Rbren-^utseber Raufm. Lathen. 

?uekum: Carl Rossini (3 ^uni 57); — bebr. B> 
Lalomon Wulk^.aronson (26. Lept. 50); — 30 Leb. Rb-
ren-^ut'seber Ilirseb Nannes. 

Ilasenpotb: ^ob Obgsebe (17 Rebr. 61); — bebr. 
Ii. Itsig ^aronson (5. ^,ug. 57.); — 22 Leb. Lbren-
^uiseber Raufin, ^ambourer. 



?rivat-, I.ebr- und Xr?.iebungs-^.ustalten. < 3 

Cri ed ri^b stadt: Caspar Windt (I. ,1au. 58): — 
bebr. I.. Israel tiapbalowies (I. .^ug. 61); — 17 Leb. 
lübren-^utseber Xaut'm. Xabn. 

k. ?rivitt» uuä ^r/iettuuK«-

I. .^til <ikli» t^»'-»u8 ciei' (^lNim^ieu. 

I. liu Dlir^I^lieii t)iieclvral. 

^Verro: t^rünnuer batte 1825 eine Drsiebuagz» 
Anstalt auf dein Oute l^ebines gegründet, welobe 1831 
uaeb ^ erro verlegt und, naebdem 1845 die erste X1as>e 
sieb aut'gelöst, später von Ilörsebelinani, iibernomweu 
»urde. — 5 XI. — 7t) Leb. (d«vou 55 Pensionäre). 

Vorsteber: Ilerm. Hörsebebnann (1849). — I-ebrer: 
l^rayii Linterns; — lernst v. l^orenx; — Christian 1s-
rast: — Oottlieb ^obannson; — Oustav Xndom; — 
b'riedr. Orosseouitb; -— Xobielskv: — Conrad. 

Rellin: Vorsteber Oust. Lebinidt (1844).— 101 Leb. 
(75 ?ension.) — ?ens. 225 u. 250 Xbl. — Lcb.-O. 70, 
85 u. 100 Xbl. — 1>ebrer iu> ^1. 1861: Oustav Xteold;— 
.lob. Hle^er; — Eduard Xrauenl'elder; — Oustav ÄIu^-
«ebel; — Oust. Lebneebagen; — Victor Deisel; — Xot». 
Ceuibold; — Oeorg Lpilling; — ^lusilcl. Carl ^lumme 
und IVinii I^tätls. — ^usserdeiu ertbeiten Cnterriebt: 
I^a^tor Xrüger: — Insp. Const. Wiellemann; — ^lex. 
I'aulson; — Carl I>aet2en; — I<ud>v. Xüeker; — I«. d. 
liel ortb. gr. Cont'. I'rot. ^Ibow. 

Oberpablen (Xreis Rellin): trüber in Xubde-
Orossbos b. Walk. — 37 Leb. — 1'eus. 200 Xbl , u»it 
.>1us. 240 Xbl — Vorsteber öurebard Oaieke. — I-sbrer 
im 1861: Iieoub. Lang; — ^.'iedeinann; — v. seriell; — 
^lusikl Balduin u. Aus; — B. d. Xel. ortb. gr. Con^. 
Priester kopow. 

2. li» Iti^üclipii ttirecloi-al. 

öirkenrube (b. ^Venden): von Holländer 1825 
aut deur Oute ^.lt-VVrangelsbot' bei Wolmar gegr. und 

10 
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182K naob öirkenrube verlebt. — 89 I^ens. u. 40 Leb. 
?ens. 225 Rbl. — Lob-S. 50—100 Mit. — Vorsteber 
u. I.. 18K0: Ulbert Hollancler. — lebrer: Lobal/; — 
Bötklor; —^ b.eseb; — Bürger; — Kellner; — Oor-
tbes^; — Lebmiät; — Häbnlein; — t?buclsinski; — 
Reiniers; — kür ^1us!k: Lebmiclt, Külmer, ?evbl. 

ll. .^Iit cjem l^ursns der ^reiK^eiiule«. 

1. Im lti»z^lien l>irp«!«ial. 

a. Lebule uncl Tension. 

Rio li: Vorsteber n. Dr. X-irl Dornb»upt (1828).— 
K Rens. n. 36 Lob — l^evs 200Rbl. — Lob.-(Z. 100 Rbl.— 
l^ebrer im 1860^ Lobasr-tnow, Deeters, Wittr.im. kraun^ 
Kais, LorAevit?., Denffer, Xuoeani, llcen, Fleier, Xrüger, 
Avinetl. 

Ri^il: Vorsteber u. b,. Larl LebrÄMm (1846). — 
32 l^ens n. 43 Leb. — Rens. 180 Rbl. — Leb.O. 40 Rbl.— 
I.ebrer im .l. I8K0: (runclel, ^lüller, Rülis, Ravitl. 

RiZa: Vorst, u Dr. ^.u^ust Lnebbolii (1848). — 
20 I^ens. u. 105 Leb. — Rens. 250 Rbl. — Lob.-(?. 50 
bis 100 Rbl. — b-ebrer im 1860: Rolobau, kaäiewsew, 
Deeters, Wittrsm, kritnnbals, Werner, Gundermann, Ros-
sar6, Lor^ewita, I^unin, Leeden, Xollber^, Krüger. Res-
baräis, Reiobarcl, Lolimits; — für Künste: öubro, Lern-
barä. Rsval 

Ri^a: Vorsteber u. B. Napoleon ^.smuss (I836> — 
7 Lob. — 8eb.-6 50—100 Rbl. — I..-brsr im 1860: 
Rem)', Rlu^e. 

b. Lebule obne Rension. 

Riga: Xavigationssobule <les.RiA üörsenvereius, 
kür Natrosen, welobe bereits sur Lee »efabren, (1849) — 
18 Lob. — Lob-O. 12 Rbl. — lebrer im 1860: Hofft, 
k'romm 

Ri^a: Vorst u b,. Lduarcl Larl ^lollien (1856) — 
48 Lok. — Leb.-V. 10—50 Rbl. 

Iiemssl? Vorsteber u. b>. LIias WaKenseil (1861). 
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?. Im Kui->iin<ii!icli<'n Hirecwi-zi. 

8obule und ?onsion. 

^Iitau: Vorst, u. Ii. Bernbard Haobteld (135V).— 
13 Bens. u 71 Lob. — Bens. 300 Bbb — 8ob.-O. KV Rbl.— 
Bebrer im 1860: Vogel, Xapierskv, Bawidenkow, Oyle-
tusow, kupiker, Bvmann 

Landau: Vorsteber u. I,. 'kbomas Bduard Wieck-
berg (1837). — 3 Bens. u. 17 8cb. — Bons. 1VV Bbb — 
8ob.-6 3V—40 Bbl. — Bebrer im ^ 18KV: kupffer, 

3 .  I » ,  f ^ i b i i i l s e b « ' »  l n s p p o t n r i » ! .  

Bibau: Witte- u, Ilueok'sobe Waisonsobule zur 
Woblt'abrt der 8tadt Bibau, 1799 gestiftet v. d kauf-
Isuten ^Vnt. Witte u. .loaob. Hueok, verwaltet von einem 
Birectorium aus 9 Nit^Iiedern. — 31 Zöglinge. — Beb-
rer im 18KV: Bstrambin, 8pebr, Wendt I.» Wendt2, 
8pringer 

!. Im kevickelien kirectorzl, 

8cbu!e und Lensian. 

Beval: Vorsteber u. B. ^obaun (?ot2 (18K0). — 
4 Bens. u. 28 8ob — Bons. 200 Rbl. — 8ob,-0, 75 Rbl — 
Bebrer im 1860: ?^enmann, BiblemanN, David. Brie-
ster 8mirnow. 

!!l. Den KIvmLnlsl'seliuisn coordinirte 

^nkikensetiulen. 

I, Im Koi-siiiketmi IlireclosAl. 

Borpat: Budoipb 8obrager (f859) — 18 8ob. — 
8ob.-v 16 Bbl 

Dorpat: ^.rmen-lndustriescbule de« ltiilfsvereivs 
(1834) — 1V9 8ob. — 8ob.-O. 25—3V Kap. — (72 Brei-
-zobüler). — Bebrer. die 8eminaristen des Elementar- ^ 
lobrer-8eminars; ^Vufseber: Balm 

Dorpat: Alexander-^VsvB Br/.ieliunKzanstalt des 
IBiBsvereins. — 26 Zöglinge. — Vorsteber ^ab 8omn»er 
>1858); OeküB'en: Larl 8ommer (1860) u. ^ul. Wmt?er 
(1860). 
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Dorpat: Lonntsgs-Lebule des Ilült's^sreinz. kür 
Hgndwerl^Iebrlinge (1823). «2 Sek — Direetor ?ros 

v. Lngelbgrdt. — I^ebrer- Ltndirende u äbweeb8elnd 
I Feminsristen. 

Werro' LountÄg3-LobnIe, kür llnndwerkslebrlinge 
(1855) — 29 Leb. — I,. k-vuer 

2. ^r^nsikm lns^etvrst. 

Freusburg: Lonntsgs-Lebule, tür Hsndwerk^Iekrl. 
(1842). — 35 Lek. — I.ekrer! Bürgermeister v.d korg. 
Lvndieu» Lebmidt, t?eriebt.8vagt Lteivbaeb 

A. Im lii^z^ke» »ireelors!. 

Lebule und Pension. 
kiga^ Vyr8teker u. I,. Julius I'oorten (1838) — 

4 Pens. u. 43 Leb. — k^en«. 15V Rbl. — Leb -(? 50—KV 
Rbl. — I-ebrer im 18K0' Werver, Länder, Aueoani: — 
?rsi88 k. Nv8ik. 

Riga: Vor8t. u Rudolpb Wallis (1858) — 
3 ?sns. u. 57 Lok. — ?ens. 200 kbl. — Leb. (?. K0 — 
8V Rbl. im ^1. I8K0: Kreb3. k'ufgiek, Lire, Krüger. 
Lebul?., öubr«, ^obn:— ^gtbe t'. ^lus 

^akak < kr ^V<rlli): Iriedr Wilb Wiedemann 
(1848). — 17 ?en8. K0 kbl. 

öirkau (kr. Walk): Vor3t. u. l^ ^rieclr. R.öebling 
(I85V). — 22 I>eii8. — 77 — 1VV tibi. — ^ im 18KV: 
^dsmson, k^bving. 

b) Lebule ob» «Pension. 

kig»: Rümi8eb - katbolisebe knabensebule, im 
18KV nicbt in ?kätigl:eit. 

Riga: Lonnigs- oder lutker - Lebule. k. Hand-
wsrksl. (1817). — 15K Lek. — 1^ im 18K0: ?örmer, 
kluge, t'ilebvru, Rudlok, Lebröder, Deeters, I-iekberg, 
?eig, ?romm, I'ölcb-lu. 

kig»: Llkmentsrscbule bei cler kinderbevabran-
stg.lt, vom Rig. ^rauenverein unterbalten (1844). — 
57 Leb. — I< im «1. 18K0: I'itseben, Samson. 

W»llü Lonnigs-Lebuls (1838). — 45 Leb.— l .im 
-1. 18K0: Lturt«, Lbristiani, Raue. 
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Lebloek: Rranii Rönne (1857). — 13 8eb. — 
8 Rbl. 

W olmar: 8onntaAS - Lebule. 

I-emsal; 8onutaAs-8ebuIe. 

!. In, Ki»I«»<Ii8cken Direclviiit. 

Lebule obne Pension 

Mi tau: 8onntaKs-8ebule. 

Durben: IIIrieb8ebäksr(I854) — 31 Leb —IZRbl. 

I'rau en b u rz : 0.kuptlvr(l860).— 18 Leb.— IS R. 

5. Im In5>,ecb»nt. 

I^ibau: LonntaA»-Lebule. 

Ii. lm lieviilzelien l!iree>«isl. 

Lebule obne Rension. 

Reval: Kastor I-utber^s ^rmensebule tur Knaben 
(1820).— 100 Seb. —Leb. 6. 3 Rbl. K0 Lop — I.. im 

1860: kentmann. Martinson, Mswes. 
Lonntags-Lebule cler 8. Lanuti-Lilde (1836). — 

114 8eb. — 1^. im 1860: Bergmann, Martinson, Me» 
wes, WeinberZ, Krüger 

Rrl. 8opbie ^ndresen (1849). — 38 8eb. — 8eb. 6. 
10 Rbl. — Im. im >1. 1860: Rrl. LertiiiF 1., Rrl. Ler-
tinx 2., Rrl. koslov, Irl. Waeken. 

Wesenber^: 8onntazs - Lebule <1839) — 22 8ek. 
— I,. klumberK 

IV. ^!(i!ikle töelitelseiiulen. 

I. Ii» Kni-s»i,l8tlie» kireeloisl. 

a) 8ebule und Rension. 

Dorpat: Vorsteberin und I^n. prl. Marie Mu^sebel 
(1859). — 7 Rens. u. 63 Lebn — Rens. 36u Rbl. — 
Leb-Ö 36 — 66 Rbl. —I-elirerinnen: Rrl. Marie V oss: 
— Rrl. I^eopoldine Xiebelson: — I'rl. Matbilde Keller; 
— Rrl. ^ulie 8ebirren; — Rrl. Mermoud; — Rrl /Vn-
ders; — Irl. M Inders; — Rrl. l^. Wevrieb; Rrl 
8. We^rieb. ' 
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bivbrer: Dr. ^ug, Larlblom: — pl>sse Liwon: — 
Wilb. Lpecht-. — lluAv Rapp; — ^ndrejanovv; — priedr. 
Brenner; — Oberp. Lebwarts; — Dr. Larl, pränkel; 
— priest, Lebestakowski; — Blumber^. 

Dorpat; Vorsteherin u. bin, prl. Oatbar!ni» Lebult«. 
— 5 Pens. u. 67 Lebn. — Pens. 300 Rbl. — Leb.-O. 
30—60 Rbl. — b.ebrerinnen: prl. Natbilde Xemmerer: 
— prl. ^ulie t?uex; — prl. Amalie Xemmerer; — prl. 
^ulie Lebirren; — prl. pranaisea prenss. 

bebrer: Ileinr. Lisensebmidt; Dr Larl pränkel; 
— .^ug. Riemensebnsider; — Andreas Bruttan; — Oberp. 
Lobwartsi: — Wilb. Berlin» ; — Herm. Llemenzi; — 
Dl^sss Limon;— priedr. Brenner. 

Werro: Vorsteherin u. b-n. pr. ^osephine OenAs; 
-— 53 Pens., 7 blalb. Pens. u. 17 Lebn. — Pens. 160 Rbl. 
— Halb. Pens. 100 Rbl. — Leb.-tir. 40 Rbl. — I^ebre-
rinnen im ^labre 1860: prl. ^eanneret, plise (?enZe, 
Ernestine kenAö, prl, Wasem u. Xirilow. 

Debrer: pduard Bartb, Bast. lossius, Bornwasser, 
Brümmer, Bauer, Liutenis, Dorsnts. 

Z. Im Ki^clikii öireewiAt. 
a) Lebule und Pension, 

Ri^a: prl. ^lettc Brudermann (1839). — ! Pens, 
und 35 Lebn. — Pens, 150 Rbl — Leb, 6. 20—25 Rbl 
b-. im 1860: Brudermann, peterson; — ln prl. ^ma-
lie Brudermanu. 

Ri<^a: plisabetb HoKolew (1857). 3 Pens, und 
27 Leb». — Pens. 150 Rbl. — Leb. 6. 30 Rbl. — bi. im 

1860: Lokolow, Rollber^, pettavel;— I^n. prl. AIÄ-
ler, prl, Blubm, pr, WieZandt. 

w nden: pr, kmilie (jäbtZens (1860).— 13 Lebn, 
— Leb. t?. 30—50 Rbl. — I., im 1860: ?ast. Holst, 
ööbm, priedwaldt. 

biind beim (Rr. Walk), D. u. pr preitag' (1845). 
— 30 Pens. — 100 Rbl. — ln. in» 1860: prl, Rrie-
^er, prl. Kemel, prl l'auxe. 

b-emsal: pr. klein (1855). - 21 Pens u. 23 Lebn 
Pens, 180 Rbl. — Leb l-. 50 Rbl. — D im 1860: 
Wa^enseil, ?ant-üseber, Xnieriem, Xleiu; b,n prl. 
Streicb, prl. N. Ltreieb. 
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h) Lcliule ohne Rension. 

Riga: Das Holst'sehe Institut (1818 durch ein le-
'^-ct des ^.elterm. der Lchwaii?hänpt. Oesellsch. Holst), 
unter .Vdiuiniztration «Mos Kuratoriums v 5 (Gliedern; 
gehört ?ium Ressort dos Ltadt - Ovmnas.— 42 Lchn. — 
lvsin Lch (r. — 1^. im .1. 1860: Müllvr, Dilde, ?ossard. 
Molir, Lander, Lehulmann, öergner; — Im Il'rl. Ltege-
mann; — die ^utsicht führen I^r. Molloth und I'rl. Wurm 

Riga: I^'rl. I^ugenie Lehmölling (1831). — 50 Lehn. 
— Lch. 6 5V Rhl. — 1^. im .1. 1860: Iiiide, Lire, Lcheff-
ner; — I^n k'rl. Miller, I'>l M. Lohmölliug, ?rl. ^ 
Lchmölling. 

Riga: Kastor t'arl. Dietricll (1842>. Die Lchnle 
war im .1. 1860 nicht in 1'liätiglreit^ 

liiga: I'rl «Iolian»:i I!,>ncl<cn (1859). 59 Lehn.— 
50 — 80 Rhl. — li. im .1. 1860: -lentsch. Gundermann. 
Xurtsenhaum, Deeters. Krüger. ?^chers, Lorgewirs, Kat-
how, ^ossard, Lire, »lolin, Viscl>iew!t?.; — ln. l^rl. Lpang, 
^>1. Menschen, I^rl. Richardi, ^>1 kergner. 

Riga: Töchterschule dcr lit practischen Bürger-
verhinduug (1855) — 55 Lch». — IN KHI. — li. im 
1860: Dillner, Herweg, Lchwar«, Müller, Lorgewit-'.. 
Xluge, Rosenherg, Iiiide, lvrüger: — ln. l^rl. I'antx-
scher, I?rl. Orave. 

Riga: Bastor Iledenströn» (1848). — 48 Lehn. — 
80 Rkl. — 1^. im .1. 1860: Werner, Deeters, Ickers, 
Lehat'ranow, Lander, b'ossard, Lire, Raval, Mclielson, 
Lcheikner, Rnjäsew; — I^n. l^rl. Ilthotf; — ^ufs. ?rl. 
Bergwit?, ?rl. Ragell. 

Riga: k'rl. Lharlotte Möller (1852). — 17 Lehn.— 
40 Rhl—im 1860 -' Xeudahl;—lm l^rl. /ander. 

Riga: Caroline Xlappme^er (1857). — 21 Lchn.— 
40 Rhl. — li. im 1860: X1appmeier<— I^n. Malm. 

?. Ii» lüirlilixtijicllen öiieeloiilt. 

a) Lch^le und I'ension. 

Mitau: k'rl. Denriette Xlasohn (1828).— 23 Lch» 
— 30 Rhl. — lin. im 1860: ?rl. (rrahhe 

Mitau: k'r. Pastorin Caroline Otto (1848). 

Kuckum: k'r. I'auhe. 
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Illuxt: k'r.'Latb v. (?rumbkow (1851). — 3 ?eus. 
u. 9 Velm. — Reus. 10V Rbl. — Lok.-O. 30 Rbl. — 
rer im 1860: H. v. Orunlbkuw 

^aeolistadt: I'r. ^nialie /ivgenbirt (1857). — 
11 I^ens. u 16 Leim. — ?ens. 200 Rbl — 8oIi.»O. 5V 
Rbi. — Mu«. 40 Rt»I. — I^elner im .V 1860: »eke. Wiett-
muun, Wibtul. 

b. 8etiulk oiine I>«zui>ion. 

Mitau: tri. Lmilie Lsaruv>v»k^ (1843).— 4 Lob».— 
30 tibi.— ln. im^.1860: l. v.'kroyden, t'rl. v. 6rabb«? 

Hasenpotli: li'rl t^ugenie 8ebillino (1852). — 
22 8obn. — 40—50 Rbl. — Im. im 1860: 5'rl .Amalie 
8cliillmA. 

Windau: tri 8opliie Dnrotbsa Louise I^lkride 6e-
vecke (1858) — 13 8cbn. — 20—3V Rb^. — l/im 
I8KV: Oevveke. 

i. Im ^lüillitllll!!>(>!''» stll^lvlitl. 
a. 8>:liul« und t^<>n?ziun. 

Reval: t'rl Mariv k'ölsob (1861). — 72 Kc-im. 
Reval: k'rl. .lulie 8tröbm (1836). — 87 8elm. — 

8ob.-6. 43 Rbl. — l^ens. 128 Rbl — lebier im >1. 186v: 
Hansen, Hoksissl. Oombursow, David, Lanson, Jordan, 
Mewes. Priester Lmirunff: — lu. t''»-. l^sLkernow, ?r. ^ia-
la,ovv, Irl. Oustavson, t'ri I'll. 8et»röder. I'rl. 
Datsström; tri. 8tröbm. 

Rvval: I^r Raronküs« v Ma^dvll (1861). 

W «3«nberA: t'r. Ida Dobic» (1850). — 30 8cbn.— 
15 Rbl. — l/. in» 1861 : Kastor Raucker, I'sldmann: — 
ln. ?rl. 8treieli 1., I^rl. 8treiel> 2., I?rl. ^reibaol». 

VVeissonstein: tr. v. trotten (1860). — 5 Rens 
u. 4 8etm. —^ Rens. 100 Rbl. — 8ck.-(r. 50 Rbl. — 1^. 
im 1860: Ra-stor liammsrbeek, ^e^eler, Ler^. 8rill-
mark, ^üiAens. 

b. 8etlulv obns I^en->ioin. 

Reval: l'rl Ida v. Wa^ber (1859). — 19 8cbn. — 
8cb.-l?. 35 Rbl. — I.n. im 1860: 5rl. t'reLk, ?rl. 
?scliernow. 

Reval: I?rl. Marie Debio (1847). — 17 8cl»n. — 
8elr-(r. 18 kbl. — ln. im ^1. 1860: ?rl. W. Debi.^ 
t'rl. Xcislvv; — 1^. I^rivster 8mirnc»tt'. 
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V. sk^Iemenwl--) l'öelite^eiiulen. 

I. Ii» D«»^l8e>ie» stii-eeloi-Al. 

. 'I?eilit?: skr. Dorpat): ^rl. ^ulie 1*slt?er (1853). 
— 15 l'ens. — 40 KI)I. — D Priester Dkaslli. 

Dc»rpat: Marien-Dülfe, Drziisli.-^nst^ des Dülks-
vereine, — 22 /öA'IinSe. — ?r. ?ennisieldt, ?r1. ?en-
nist'eldt, 

d. Loliule olins ?ensi»n^ 

Dorpat: ^rk-lolianna/aürens (1851)^ — 308ckn.— 
10 kkl. — l. Radendiok, Driester Lekestakovski. 

Durpat: 1^'rl. AlwineLekumann (1836).— l7 8oko — 
20 kbl. — Briest. Letiestakvwski. 

Derpat: ?r1. Ottilie ^ndreesen (1856 ). — 26 
8okn. — 12 K1>I. — V. üadendiek. 

Dorpat: I?r. Dermins Müller (1857).— 11 Keln-i. —--
14 kdl. 

Dorpat: .^rmsn - ̂ lädelienseliule de» Dülfsvsreins 
Vn. tV, Leokinann, ?rl. Leekmann. 

Dorpat: Vrl. ko^al (1861). 

3. Im IijM8ekl>n ltireclyral. 

a) Lekuls und Pension. 

lii^a: Das ^isoker'seks Institut (1805, ^estsm. 
des k-nism ^l;Nt!> Ziselier), Askört isuin Kessort des 
Ltsdt-O^ninas. — 13 Dens, u 20 8skn.— keine 
lunA.—I-i 1860: Dännemark, Müller. Lire, Kenner, 
Feliulmann;— ln. ?rl. Meuselien;— ^ut's. Nüller 
u. ^rl kinZs. 

kiAa: Llisabetn - Leliule des ?rauenvyreins (1818 
die Lokuls, 1832 die ?ensivn) —12 ?ens u 60 8ekn. 
— Xeins /aklunA —1860: ^eudakl, ^riedricks; — 
^Vuts. l^r. I^ra. 

ki-^a: l^rl. Latlierina Ltemelien (1859). — 2 ?ens. 
u 12 Kekn.—- ?ens. 120 klzl. — Lei». O. 30 klil 

Ri^a: Dium» 8teps (I837( —30 3ekn. — Leü. O. 
12—20 Kl>I. l 1860: ^.selitski;— ln. ?rl. Llulnn, 

11 
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kis»: Dorotkes ^et^el (1843), — 20 3ckn.— 
20 kbl. 

k) Lekuleokne Tension: 

kiga: k'rl. (^etrucl l^en? ( 1827)^— 45 Lekn — 
8 — 12 Rdl. — 1^. 1860! ?c»romenski; — I-<n. t'rl^ 
Lckviesvw. 

L-iga: Olga - Inclustrie - ̂ rki8eiiulk (1846), unter 
einem Kuratorium — 56 Keim, — 15 I^op. — 1^. 1860i 
?ö1v1u»u, Heinsens; — I^n. ?rl. Marius, k'rl Lpalcow^ki. 

Riga! ^rl. Laptiie un<1 ?riec1erike Ilacliel (1847) 
— 64 3ckn. — 40 — 80 KKI — 1860- I^unin, 'tiling, 
?scke1kanov>', Raval, Lesdar^i«, I^oliewitö, ^otin, Lrie-
ger; —I-n k'rl. ?feifter, 1?'r1 Damdrevklli, 
k'rl. Niiller, bVI. 8parg. 

kig»! Narienseliule (1849), unter ^«Iministratien 
des I'rg.uenvereinZ. — 45 Lel^n — 12 R1>I — 1^ 1860: 
kaäeoki, — I^n. ? r. R.eimer. , 

kigal ^rl ^Vilkelinine Volzel (1844) — 40 8okn.— 
40—60 KKI.—l^. 1860: Xrelz«, ^empfer, ^Inller. t?at-
liow (?), Deeters, ?»lic:1ikl«on; — Im. k'rl. ^kribeaut, I'rl, 
Ltemolien, k'rl. I->. Xoliel. 

Riga! ?rl. L1i8aket^ v Lelesnew (1855)- — 30 
Lelm, — 20—30 R,K1. — 1^. 1860! Lwätoslawski, ?>oren-
kerg. 

Riga: ?r. Narie örennsvkn (1857).— 17 Leliu.-^ 
12—16 RKI..— Im. ?rl. Voinkro^VLlli. 

R-iga: üömiLcli - katimlisoke ( Xatkarinen-) l'öcti-
scttule. — 40 Lelin.— k'reisetiule.— 1^. 1860: (H>er-?a-
ter I^oslciws^i; — I^n. ?rl. Ktrauek. 

R-iga: ?rl. Helene »lilrgenssen (1861). 
I^emsal: köl^I (1861). 

3. Im l^ui'Iiinäizclit'n Direcloial. 

a) 8el»u1eun<1?en8ion. 
^litau: I^etir-, Lensians- un<1 Inclustrie - Anstalt, 

f. veidl. Kaisen au8 äsn niedrigsten Ltänclen, Raison-
anstalt äe« k'rauen vereine (1830). — 16 Zöglinge. — 
I^n. 1860: ?°r Lorolie;— t. Ilclarb. u. Unterweisung iin 
Vomes^ilrendienst ?r. ^Iv«1re>vit2, ^ugl. Oeevnomin. 
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Rauske: ?r. ^.loxanclrine Reiner (1853) —30 
Sedn. — Rens. 50 Rdl. — Sek. 0. 20 Rdl. 

d) Ledule. odge Pension. 
^litau: ?rl. Natdiläs Rröger (1846).—32 Lelm. 

— 15 Rill. — l^n. 1860: Rrl (?rande, ?rl. Auguste 
Uröger, 

Rrieclriedstaclt: ?r ^dains (1853). — 14 8olm-
— 15 Rlil. — 1^. ^.clams. 

Ourden: ^rl. ?dsopdile Kedäter (1860).— II 8cd». 
— 12 Rdl. 

^Vindau: ?rl. Ninna Lprenger (1860).— 11 Ledn. 
— 12 Rdl. 

4. Ii» Iiilmuscde» Ilii»p«'ct«iÄi. 

k-idau: ?rl, Xnie (1861), dsdraisede Rlein ?öedt. 
Ledule. 

k<idau: Rmma (?seldar (1858). — 19 Lcdn. — 
20 Rdl. — k-n, (1860): ?ann^ Oeeldar 

<?rodin: ?rl Benigna Lodlan<l (1837). — 6 Lelm. 
— 8 Rdl. 

6 robin: 5rl. Nelville (1861). 

ö- Ii» klisllitlillizelien kireeloiÄ. 

a) Ledulennä Rension. 
Reval: l^rl. Alexandra t^dolostovv (1850). — <1 Lelm. 

— 30 Rdl. — k,. Rriester Rolswit^ki. 
Reval: Rrl. Älarie Runte (1854). — 18 Ledn.— 

Rens. 200 Rdl. — Led.-6. 10 Rdl. — 1.n 1860: Rr.I^lan-
sen, k'rl. ^sodernmvi — 4i. Diakon Xasanslci. 

Reval: ?rl. Rauline ̂ edrinann (1851). — 148ed, — 
30 Rdl — 1860: Ridleinann; Bn. ?rl. >Vedr-
mann, k^rl. I'sodernov. 

d. Lodule odne Rension. 
Reval: Rastor l^utder's ^rmensodnle f. Nädeden 

(1842) — 35 Lodn. — 2 Rdl. — B. 1860: Rasto Initiier 
Ilr. u k'r. Disskelcl. 

Re val: l^'r Anette Rriecleriei (1830). — 14 8cdn.— 
8 Rdl. 57 Rop, — 1^. Rriester Isedinslci, 
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BevaI: Brl^^inglie Kiemssen (1823). 
14 Bdl 20 Bop. 

Beval: Brl. Batli. Haeelcs (1840). 
8 Blil. 57 Bop. 

Beval: Brl. Olga Ileini ielisen (1855) 
15 BIiI. — Bn. Bcinrieliseii. 

VI. 1^1 ivst-^lem^nlgn-^elioleo so. ^l'xic>Ii.-

.^o^I.) süi' Kindel- l^eicle»lei (?>68elilec4>l^. 

I. Im ölji-pslsclmi Ijii'ectnriil. 

Dorpat: BIeinlvinc1sr1>öwalir-^Vn8taIt cle« Hüll Ver 

eins Bnalien u. ^läcletiev. — Bn. Br ^lüllsr. 

2 Ii» » sdx'» I»^j»eet»i iit. 
Bernau: I'rl. Aurora .laenlison (1838). — 1 Bnalze, 

12 Näclelien — 12 Bdl. 29 Bop. 
^intenliol' l1> Bernau): Bleni.-Lcli. cl. Diree^ion 

cl, Xintendotselien ?uelika1)ril< <1. II. ^ölumann (1837).— 
49 Bn u. 32 Näcl. — Bein Leli.-O. / 

3. Im liißazelie« Direclmst. 

Riga! Brnieliungs'^nstalt iiur Versorgung u Bil-
clung arm' r Kaisen u. verfall rloster Bincler Iutl> Cont 
i1839). — 29 Bn. II. 14 )1ää. — B. 1860l Baumgartner 

Bix'ü! ^Vaisenseliule cler lit.-prakt. Bürgerverliin-
clung (l8!>l>). — 34 Bn. u. 55 ^läcl. — B. 1860: Bnorr, 
Betro^v ^ — B:i. Brl. Bosen, Brl. Blilert. 

Biga! ^aulistuniinen-Leliuls, unterhalten v. cl. lit.-
prallt. Bnrger-Verl). (1840). — 9 Bn. u. 4 AläcI. — Bein 
8eIi,-0. — B. Blatx. 

Biga: Natliilcle Breitlvieutis (1843). — 10 Bn. u. 
28 Näcl.— 14 BI>I,— Bn. 18K0: Brl. Domlirowsl^v, Brl. 
^Iciller, Brl. Ltiecla. 

Biga! Brl. Henriette Loliiialiel (1843). — 10 Bn 
u. 2 ^ ^li'icl. — 20 Blil — 1^. 186<>! Betersen, Bjelnilicnv. 

Biga: Biiv.-3c.1i. k Bincler Iieicl Oesolil. Ii. cl. 8t. 
Oertrucllcirelie, liau^tsäelil. /. Vordereit. k. cl. Oontiruiat. 

— 10 8clin.— 

— 15 Lolin. — 

^ — 15 8elin.>— 
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(1846)^ — 30 Sek. u. 30 Setin. — Lein Seb.-K. — I.. 1860: 
?rieclriebs. 

Riga! ?"rl. I^eontine v. Lblert (1848). — 2 Xn u. 
18 ^lää. — 20 Rbl. — 1^. Xblert. 

Riga: Xlem-Seb. f. Xinäer beiä. 6esebl. b. cl St. 
^aeobiiiirebe, bauptsAeb. 2. Vorbereit 5. ä. Lonlirinatinu 
(1850). — 54 Seil, u 52 Sebn. — XeinSeb.-^— 1^. 1860! 
^ieleborn; — I^n. k^rl. Debo)'-

Riga: ?rl. latiana ^eclerow (1853). — 12 Xn. «-
18 N-lci. — 12 kdl. — I.. 18W: ^elit/k)-. 

Lassenbot' (tl. Riga)! <lob. Reiebarclt (1831). — 
20 ^läcl. — 6 Rill..— I^n. I?r. Reiebarclt. 

Sassenbot' (i>. Riga): I^ettisebe ^obannis-Sebule, 
unter ^clministration cles I'aLtors cler St. ^obaunislcirebe 
(1837). — 40 Xn. u. 36 Nä, — 2 Rbl. — I.. 1860- Rotb-
mincler, Hartinann; — I^n. I^r. Rotbillincler. 

Xiepenboim (b. Riga)! I^cluitrcl Seebarclt, gen 
^clam^obn i!848). — 34 Xn. u. 19 ^Icl. — 6 Rill 

Im kiipliliitii^li?» Dii'^lul'itl. 

^litau: Rensions-, I.ebr- uucl Xrüleliungs-^nztalt 
tlir verwabrloste Xincler; v. Verein 2. Verberg bülf-
lvkier Xincler (1836).— 27 Zöglinge.— 1860: Lr^ieber 
Xönig, — 4i. cler 1'eebnieiv l^ipps 

^litau: ^rl ^ninlie (Bläser (1816). — 30 Xn. u 
30 ^l<1. — 20 Rill. — 1^. i860: ?orne^' — I^n. Strauss, 
^»lolpiii, ^acle^kw, Xa»arc»v, Lurr), Xülller. 

>litau ?rl- Lertbs. Serapliiln (1855). — 14 Xn. 
u 17 ^lci — 25 Rill. — I^n 1560: I^aura Serapbiin. ?rl. 
^ailov. 

^litau: ^rl. I^ran^islca Ne^rer (1853). — 8 Xn. u. 
22 Nä- — 20 Rbl. — I.n 1860! Silken, ^äe^evv, 
Reeblit?!. 

Nitan: ?rl. ^malia Holmar (1844). —2 Xn. unä 
8 U»ä. — 8 Rbl. 

Nitau: ?rl. ^inarie Xruse (1860). — 7 Xu. uncl 
23 Nä. — 8 Rbl. 

Uitau: k'rl. ?auline Sebmeling (1860). — 5 Xn. u 
15 Nä. — 8 Rbl. 
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^1itg.u: ?rl. Emilie .lürgonsen (1859).—6 Xn. u. 
39 ^1d.— 12 Ü,I)I. — I^u. .?e1senlzörg, 

.liieulistiidt: l^rl. Ladendioli'(1861). 

5. tm I>iIiÄU5cIieii Inspecluiiit. 

I^ili-in: 1>. ^olianna Amalie v. d. öiiss (1846). — 
7 Xn. u. 9 ^1d. — 10XKI. 

I^iliau: l^rl. ^ugu^ts l^urent/ (1846). — 6 Xn. n. 
7 ?>Id. 15 X1)I. — 1^. 1869: I'r DkeiKer, ^rl. Voss. 

I^ili^u: 1?^rl. ^.Ibertine Xruminiugl! (1851). — 
6 Xn u. 21 ^Id. — 19 Xdl. 

>h.i bau: l^rl. Antonie Xleinenderg (1859).—8 Xu. 
n. 8 .VI.,. -20 XI,1. 

ii. Ii» LIiMttämtie« Direcluiät. 
Xeval: Don, - ̂ Vui-jen-iekulö (25 Deo. 1725^ 1735). 

— 65 Xn. ii. 14 Hld. — Die ^Vidsen seiden Icein 8el>. 
<z.; — <1ie anderen Lelinlsr 6 XIiI.— h.. 1860: lisrend-

Reval: 1<>. Xlein (1831). — 16 Äld. — 7 Rtd. 
14 V2 Xo^. 

Reval: li'rl "Indiana ?ervnsdiin (1840). — 9 Xn. 
u. 13 Nd—4 Rld. 28 Xop.— h,. 1860: Priester ?o-
le^vit/Ici. 

Reval: l?rl. Nargaretlig. Riesenliainpi' (1854). — 
14 Xn. —- 30 Rld. — hi. I?rl. (?ustav»on 

Reval: ^rl. ^.ltenlioti' (^1861). — 20 Nd. 
Ilapsal: Lelinle des Dr. Dnnnius, f. Xlistenkinder 

(1852). — 20 Xn. u. 19 ^1d. — Xein Lok. d. — 1^ 186» : 
l^eterson. 

^eissenstein: l?rl. dnlie ^eiliiek (1853). — 
12 Vld. — 8 Rdl. 
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